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1. Einleitung 
 
 Der Börsenverein darf als steuerbefreiter Berufsverband grundsätzlich keine 

individuellen Auskünfte zu Steuerfragen geben. Das verbietet der Gesetzgeber. 
 
 In den nachfolgenden Beiträgen werden von der Wirtschaftsprüfer-, Steuerbe-

rater- und Rechtsanwaltssozietät Haag Eckhard Schoenpflug, Frankfurt am 
Main, gezielt spezielle steuerrechtliche und sozialversicherungsrechtliche The-
men behandelt, die für den Buchhandel und das Verlagswesen typisch und von 
besonderer Bedeutung sind. 

 
 Die Autoren hoffen auf diese Weise, präzisere Informationen zu den branchen-

typischen steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Fragen zu bie-
ten. Auf die Darstellung allgemeiner steuerrechtlicher oder sozialversiche-
rungsrechtlicher Fragen wurde, nicht zuletzt wegen des geringen Informations-
nutzens, verzichtet. 

 
 Auch wenn die behandelten Themen bewusst branchenspezifisch und von 

spezieller Natur sind, dürfen sie stets nur als Hinweis auf ein branchentypi-
sches steuerrechtliches oder sozialversicherungsrechtliches Problem verstan-
den werden. Sie wollen und können keinesfalls die auf den Einzelfall abgestell-
te fachkundige Beratung durch den hierzu befugten Personenkreis ersetzen, 
sondern sollen in erster Linie das Problembewusstsein für die Notwendigkeit 
einer solchen Beratung vermitteln. Hinzu kommt die - bedauerliche - Kurzle-
bigkeit des Steuer- und Sozialversicherungsrechts, die in der Regel die Aktuali-
sierung der Rechtslage in der konkreten Beratung unentbehrlich macht. 

 
 Den nachfolgenden Beiträgen liegt - sofern nicht anders gekennzeichnet - der 

Rechtsstand von August 2006 zugrunde. 
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2. Bewertung der Bücherbestände im Buchhandel 
 
2.1 Bewertungsgrundsätze nach Handels- und Steuerrecht 
 
2.1.1 Wertansatz des Vorratsvermögens nach § 253 HGB und § 6 EStG 
 
 Das Vorratsvermögen ist sowohl in der Handelsbilanz als auch in der Steuerbi-

lanz höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen 
(§ 253 Abs. 1 Satz 1 Handelsgesetzbuch [HGB], § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Ein-
kommensteuergesetz [EStG]). Handelsrechtlich sind Abschreibungen auf diese 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzunehmen, um das Vorratsvermö-
gen mit dem Wert anzusetzen, der den Vermögensgegenständen am Ab-
schlussstichtag beizulegen ist (§ 253 Abs. 3 Satz 2 HGB). Steuerrechtlich kann 
ein unter den Anschaffungs-/Herstellungskosten liegender Teilwert nur noch 
dann angesetzt werden, wenn es sich um eine voraussichtlich dauernde Wert-
minderung handelt (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG in der Fassung des Steuerent-
lastungsgesetzes 1999/2000/2002).  

 
 Eine voraussichtlich dauernde Wertminderung bedeutet ein voraussichtlich 

nachhaltiges Absinken des Werts des Wirtschaftsguts unter die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten bzw. unter den maßgeblichen Buchwert. Eine nur vo-
rübergehende Wertminderung reicht für eine steuerliche Verlustabschreibung 
nicht aus (BMF-Erlass zur Neuregelung der Teilwertabschreibung gemäß § 6 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 
vom 25. Februar 2000, BStBl. 2000 I, S. 372, Rn. 3). 

 
 Einzelkaufleute und Personengesellschaften (nicht aber die GmbH & Co. KG 

i.S.d. § 264a HGB) dürfen einen niedrigeren Wertansatz in der Handelsbilanz 
beibehalten, auch wenn die Gründe für den niedrigeren Wertansatz nicht mehr 
bestehen (§ 253 Abs. 5 HGB). Das vormals zulässige Beibehaltungswahlrecht 
in der Steuerbilanz ist durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 ab 
1999 abgeschafft. Für die Steuerbilanz besteht damit das strenge Wertaufho-
lungsgebot. Sobald die Gründe für den Ansatz des niedrigeren Teilwerts weg-
gefallen sind, ist eine ertragswirksame Zuschreibung vorzunehmen. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob die konkreten Gründe für die vorherige Teilwert-
abschreibung weggefallen sind. Auch eine Erhöhung des Teilwerts aus anderen 
Gründen führt zu einer Korrektur des Bilanzansatzes.  
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 Aufgrund des Wegfalls des steuerlichen Beibehaltungswahlrechts ist die Vor-
schrift des § 280 Abs. 2 HGB wegen des Prinzips der umgekehrten Maßgeb-
lichkeit obsolet geworden. 

 
 Hiernach durften Kapitalgesellschaften (insbesondere GmbHs und AGs), und 

mit Verabschiedung des Kapitalgesellschaften- und Co.-Richtlinie-Gesetzes 
auch GmbH & Co. KGs, den niedrigeren Wertansatz in der Handelsbilanz bei-
behalten.  

 
2.1.2 Begriff der Anschaffungs- und Herstellungskosten, des niedrigeren beizulegen-

den Wertes und des Teilwertes 
 
 Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen 

Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand 
zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet wer-
den können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie 
die nachträglichen Anschaffungskosten. Anschaffungspreisminderungen sind 
abzusetzen (§ 255 Abs. 1 HGB). 

 
 Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gü-

tern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung der Druck-
werke entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und 
die Sonderkosten der Fertigung. Angemessene Teile der notwendigen Gemein-
kosten dürfen handelsrechtlich bei der Berechnung der Herstellungskosten ein-
gerechnet werden (§ 255 Abs. 2 Satz 3 HGB); steuerlich sind bestimmte Ge-
meinkosten zwingend anzusetzen( R 33 Abs. 1 EStR). 

 
 Der handelsrechtlich niedrigere beizulegende Wert bestimmt sich im Fall der 

unfertigen und fertigen Druckerzeugnisse nach dem Absatzmarkt und damit 
nach dem Verkaufswert abzüglich der noch anfallenden Aufwendungen.  

 
 Teilwert ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG der Betrag, den ein Erwerber des 

ganzen Betriebes im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirt-
schaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen, dass der Erwerber den 
Betrieb fortführt. Diese Definition hat sich durch das so genannte Steuerentlas-
tungsgesetz 1999/2000/2002 nicht geändert.  

 
 Zur Ermittlung des niedrigeren Teilwerts von unfertigen und fertigen Erzeugnis-

sen gilt grundsätzlich die Vermutung, dass der Teilwert (auch) von dem voraus-
sichtlichen Veräußerungserlös abhängt, so dass im Regelfall festgestellt werden  
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kann, dass sich der Begriff des Teilwerts mit dem handelsrechtlichen Begriff 
des niedrigeren beizulegenden Werts deckt. 

 
2.1.3 Bewertung nach dem strengen Niederstwertprinzip  
 
 Für unfertige und fertige Erzeugnisse und Waren gilt handels- und steuerrecht-

lich das strenge Niederstwertprinzip, wonach bis zum Abschlussstichtag dro-
hende oder entstandene Verluste zu berücksichtigen sind. Dies gilt nach all-
gemeiner Ansicht auch für die Steuerbilanz, obwohl § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 
EStG insoweit ein Wahlrecht bietet. Nach Handelsrecht ist der niedrigere Wert 
auch dann anzusetzen, wenn die Wertminderung nur vorübergehender Natur 
ist. Anderenfalls liegt handelsrechtlich eine Überbewertung vor, die zur Nich-
tigkeit des Jahresabschlusses führen kann. Steuerlich darf der niedrigere Wert 
^iiboafkdp kro kl`e ^rcdorka bfkbo  slo^rppf`eqif`e a^uernden Wertminde-
orkd¬ ^kdbpbqwq tboabk+  

 
2.2 Zu den üblichen Bewertungsmethoden und Maßstäben im Verlagsbuchhandel  
 
2.2.1 Prinzip der Einzelbewertung 
 
 Die Vermögensgegenstände (steuerlich: Wirtschaftsgüter) sind nach § 252 Abs. 

1 Nr. 3 HGB für die Zwecke des Jahresabschlusses einzeln zu bewerten. Der 
Einzelbewertungsgrundsatz gilt damit sowohl für die Bücherbestände als auch 
für die unfertigen Erzeugnisse. Pauschale Abschläge auf den gesamten Waren-
bestand werden daher von der Finanzverwaltung grundsätzlich nicht aner-
kannt. 

 
2.2.2 Prozentuale Abschläge von den Herstellungskosten 
 
 Häufig wird der mangelnden Gängigkeit, die sich im Ansatz des niedrigeren 

beizulegenden Wertes (handelsrechtlich) bzw. des Teilwertes (steuerrechtlich) 
niederschlagen soll, dadurch Rechnung getragen, dass die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten um prozentuale Abschläge vermindert werden, deren Höhe 
sich nach dem Alter des Titels und seinen Absatzchancen innerhalb eines ver-
tretbaren Zeitraums richtet. Die Ergebnisse dieser Bewertungsmethode sind für 
Außenstehende meist nur schwer nachvollziehbar, so dass sie von der Finanz-
verwaltung im Rahmen von Betriebsprüfungen häufig beanstandet werden.  
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2.2.3 Volle Bewertung der in angemessener Zeit mutmaßlich absetzbaren Exemplare 
 
 Als besonders zweckmäßig hat sich das Verfahren erwiesen, jeweils nur die 

Anzahl der Exemplare eines Titel mit den vollen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten zu bewerten, die voraussichtlich innerhalb einer angemessenen 
Zeitspanne verkauft werden können. Den Restbeständen kommt nur noch Ma-
kulaturwert zu.  

 
 Das Bundesfinanzministerium hat sich in dem BMF-Erlass vom 25. Februar 

2000 (BStBl. 2000 I, S. 372) zur Auslegung und Anwendung der neuen Vor-
schriften der Teilwertabschreibung geäußert, ist dabei aber erwartungsgemäß 
nicht auf die Besonderheiten der Bewertung im Verlagsbuchhandel eingegan-
gen. Dennoch dürfte davon auszugehen sein, dass diese Bewertungsmethode 
nach Maßgabe der Gängigkeit eines Titels auch die Anforderungen der neuen 
Vorschriften erfüllt.  

 
 Für die Bewertung von Rohbögen, die erst mit erheblichen Investitionen markt-

reif gemacht werden können, ist solange kein Raum, wie nicht alle aufgebun-
denen Exemplare bewertet werden können.  

 
2.2.4 Zur Schätzung der absetzbaren Exemplare 
 
 Ausgehend von dem Teilwertbegriff sind die in einem angemessenen Zeitraum 

mutmaßlich verkäuflichen Exemplare zu schätzen. Die Zeitspanne der berück-
sichtigungsfähigen Verkäufe darf einen überschaubaren ökonomischen Hori-
zont nicht überschreiten, wenn sie der jeweils als wirtschaftlich vernünftig zu 
erachtenden Teilwertüberlegung eines Käufers gerecht werden soll. 

 
 Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wird ein Käufer nur bereit sein, für diejenigen 

Exemplare der einzelnen Titel etwas zu zahlen, die er in einem überschauba-
ren Zeitraum verkaufen kann. Er wird wegen der Lagerhaltungskosten und des 
Zinsverlustes, die für länger lagernde Waren entstehen, nicht bereit sein, etwas 
für Warenbestände zu zahlen, die erst nach fünf, zehn oder noch mehr Jahren 
absetzbar sind - Zeiträume, die auch wegen des Veraltens solcher Bücher au-
ßerhalb jeder wirtschaftlichen Vernunft liegen.  

 
 Während bei belletristischer Literatur in der Regel als überschaubar ein Zeit-

raum von drei bis vier Jahren angesehen werden kann, dürfte bei Sachbüchern 
mit aktuellem Bezug ein Zeitraum von maximal zwei Jahren zugrunde zu legen 
sein, wobei darauf hinzuweisen wäre, dass Sachbücher in Abhängigkeit von  
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der technischen Entwicklung gegebenenfalls schon im Folgejahr abgeschrieben 
werden müssen. Andererseits mag es die eine oder andere Sachbuchsparte ge-
ben, in der Titel länger als zwei Jahre ihre Aktualität behalten. Diesen Gege-
benheiten ist bei der Erarbeitung eines Bewertungsschemas Rechnung zu tra-
gen. Solche Bewertungsregeln lassen sich in mathematischen Formeln abbil-
den und können bei Verlagen mit einer hohen Anzahl lieferbarer Titel die In-
ventur erheblich vereinfachen, letztlich aber die individuelle Einschätzung der 
absetzbaren Exemplare eines Titels nicht vollständig ersetzen. 

 
2.3 Zur üblichen Bewertung im Sortimentsbuchhandel 
 
 Grundlage für die Bewertung der Bücherbestände im Sortimentsbuchhandel ist 

a^p  Jboh_i^qq cĒo afb hČomboif`eb >rck^ejb abo I^dbo_bpqúkab fj Ploqfjbkqs-
_r`ee^kabi rka feob ?btboqrkd fk abk Pqbrbo_fi^kwbk¬ (Sortimenter-
Merkblatt) der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. Maßgebend ist die zu-
letzt im Dezember 1983 geänderte Fassung. Das Merkblatt gilt, wie Bundesfi-
nanzministerium und eine Reihe ausgewählter Länderfinanzministerien auf An-
frage bestätigt haben, auch nach Inkrafttreten des so genannten Steuerentlas-
tungsgesetzes fort. Das Sortimenter-Merkblatt gilt für den gesamten Einzelhan-
del mit Büchern, auch für den Bahnhofsbuchhandel, den Reise- und Versand-
buchhandel, den Warenhausbuchhandel und das moderne Antiquariat.  

 
 Das Sortimenter-Merkblatt ist - wie es im Vorspann heißt - ^ktbka_^o cĒo  ?e-

standsaufnahmen und für die Bewertung der Lagerbestände (Verlagserzeugnis-
pb& fj Ploqfjbkqp_r`ee^kabi¬+ Efbo_bf pqbiiq pf`e fjjbo eúrcfdbo afb Co^db) l_
rkqbo  I^dbo_bpqúkab %Sboi^dpbowbrdkfppb& fj Ploqfjbkqp_r`ee^kabi¬ auch 
Musikkassetten oder Geschenkartikel und dergleichen zählen.  

 
 Da der Begriff der Verlagserzeugnisse im Sortimenter-Merkblatt in keiner Wei-

se eingeschränkt wird, vertritt der Börsenverein die Auffassung, dass zwischen 
einem herkömmlichen Druckerzeugnis und einer Publikation auf neuen Trä-
germedien nicht unterschieden werden kann. Damit dürften zumindest Hörbü-
cher und Publikationen auf CD-ROM nach dem Sortimenter-Merkblatt erfasst 
und bewertet werden. In diesem Zusammenhang ist auch der Beschluss des 
BGH vom 11. März 1997 (NJW 1997, Seite 1911) zum kartellrechtlichen Beg-
riff des Verlagserzeugnisses von Bedeutung, in dem der BGH ausführt, dass der 
Begriff des Verlagserzeugnisses für neue technische Entwicklungen, die der 
Gesetzgeber noch nicht berücksichtigen konnte, offen sei. Sonach könne bei 
neuartigen Erzeugnissen zur Begriffsbestimmung nicht auf eine mit herkömmli-
chen Verlagserzeugnissen übereinstimmende Herstellungsweise und nur einge-
schränkt auf eine typische Vertriebsmethode abgestellt werden. Ob es sich bei  
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einem neuartigen Produkt um ein Verlagserzeugnis (im Beschluss des BGH im 
Sinne des § 16 GWB) handele, richte sich vielmehr in erster Linie danach, ob 
das neue Produkt nach seiner Eigenart bestimmt sei, herkömmliche Verlagser-
zeugnisse zu ersetzen. Bei dieser vom Börsenverein vertretenen Auffassung 
dürfte es auch ohne Bedeutung sein, dass die Verlagserzeugnisse umsatzsteuer-
lich unterschiedlichen Steuersätzen unterworfen werden, da die unterschiedli-
chen Steuersätze nichts über die Bewertung der Lagerbestände in der Steuerbi-
lanz aussagen. 

 
 Andererseits erscheint es für Geschenkartikel und dergleichen kaum vertretbar, 

die Bewertung auf der Grundlage des Sortimenter-Merkblattes durchzuführen, 
weil schon begrifflich in der Regel nicht von einem Verlagserzeugnis gespro-
chen werden kann. Selbst wenn diese Artikel von einem Verlag vertrieben 
werden, dürften sie nach dem soeben dargestellten Substitutionsgedanken 
kaum mit Büchern vergleichbar sein. Diese Artikel dürften daher mit ihren An-
schaffungskosten (Einkaufspreisen) und gegebenenfalls - bei Unverkäuflichkeit 
oder langer Lagerdauer - mit dem Teilwert anzusetzen sein.  

 
 Das Sortimenter-Merkblatt legt der Bewertung der Bücherbestände im Grund-

satz das so genannte Verkaufswertverfahren zugrunde, d. h. es ermittelt die An-
schaffungskosten retrograd. Darüber hinaus decken die im Merkblatt vorgese-
henen Abschlagssätze die vielgestaltigen Lagerrisiken, beispielsweise Preisher-
absetzungen, Preisaufhebungen, Veralten von Fachbüchern und wissenschaft-
lichen Büchern, körperliche Beeinträchtigungen und anderes mehr ab. 

 
 Nachfolgend geben wir das Sortimenter-Merkblatt wegen seiner Bedeutung im 

Wortlaut wieder: 
 
 Merkblatt für die körperliche Aufnahme der Lagerbestände im Sortimentsbuch- 

handel und ihre Bewertung in den Steuerbilanzen (Oberfinanzdirektion Frank-
furt am Main) 

 
 Eine wesentliche Voraussetzung für die Anerkennung der Ordnungsmäßigkeit 

der Buchführung bildet die körperliche Bestandsaufnahme. Der Grundsatz der 
materiellen Ordnungsmäßigkeit der Buchführung erfordert, dass die Lagerbe-
stände nach Art und Menge vollständig aufgenommen und einschließlich der 
Wertansätze jederzeit nachprüfbar sind.  

 
 Aus diesem Grund werden für künftige Bestandsaufnahmen und für die Bewer-

tung der Lagerbestände (Verlagserzeugnisse) im Sortimentsbuchhandel folgen-
de Richtlinien aufgestellt: 
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A. Bestandsaufnahme 
 
I. Merkmale für die körperliche Bestandsaufnahme: 
 
 1. Bei herkömmlicher Aufnahmemethode: 
 
  a) Titel und Verfasser (ggf. Kurzfassung) 
  b) Menge 
  c) Ladenpreis 
  d) Gesamtpreis (Menge x Ladenpreis) 
  e) Anschaffungsjahr. 
 
 2. Bei Kurzfassung von Titel und Verfasser (als Ersatz für vollständige textliche 

Titel- und Verfasser-Angaben): 
 
  a) ISBN (Internationale Standard-Buch-Nummer), wenn sie für das betreffende 

Buch angegeben ist und Titel und Verfasser anhand von Verzeichnissen im 
Unternehmen festgestellt werden können, 

 
  b) Verlagskürzel und Titelnummer, z. B. bei Schulbüchern, Reihentiteln mit 

unterschiedlichen Preisen, 
 
  c) Wareneingangs-Nummer, die die Rechnung bezeichnet, in der der Titel 

aufgeführt ist. Dabei wird wie folgt verfahren:  
 
   - alle Wareneingangsrechnungen werden fortlaufend nummeriert, 
   - diese Eingangsnummer der Rechnung wird in jedes auf diese Rechnung 

eingegangene Buch eingetragen,  
- die Rechnungsnummer wird bei der Inventur übernommen.  
 
Auf diese Weise ist gewährleistet, dass von der Eingangs-Nummer aus die 
Eingangs-Rechnung und der Titel ohne Schwierigkeit ermittelt werden kön-
nen. 

 
 3. Bei Reihentiteln aus demselben Verlag und mit demselben Preis kann darauf 

verzichtet werden, den einzelnen Titel zu nennen.  
 
 4. Bei Kleinschriften mit einem Verkaufspreis bis zu 5 DM ist die Titelangabe 

nicht erforderlich.  
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II. Verfahren bei der Bestandsaufnahme: 
 
 Als Verfahren zur körperlichen Aufnahme der Bestände kommen in Betracht: 
 
 1. Eintragen in eine Liste bei der Aufnahme. Dabei ist ein Kontrollvermerk mit 

Datum und Namensangabe des Aufnehmenden anzubringen.  
 
 2. Erfassen in maschinell lesbaren Datenträgern zur Umwandlung in Listen. Als 

maschinell lesbare Datenträger kommen u. a. (Verbund-)Lochkarten, Klar-
schriftbelege oder Magnetbänder in Betracht.  

 
 3. Erfassen auf Diktiergeräten mit anschließendem Übertragen vom Tonträger auf 

Listen oder maschinell lesbare Datenträger.  
 
  a) Ansage durch den Aufnehmenden in ein Diktiergerät, wobei Datum, Lager-

ort, Beginn, Schlusszeit und Name des Aufnehmenden anzugeben sind, 
 
  b) Abhören und stichprobeweiser Vergleich mit den Ist-Beständen durch eine 

Kontrollperson; Ansage des Kontrollvermerks mit Namensangabe der Kon-
trollperson am Schluss, 

 
  c) Übertragen der Aufnahme in die Inventurliste, 
 
  d) Vergleich der Inventurliste mit der Aufnahme durch Kontrollabhören,  
 
  e) Abzeichnen der Niederschrift durch die übertragende Person. 
 
 4. Fotografische Aufnahme der Titel-Angaben, verbunden mit dem Eintragen von 

Menge, Ladenpreis und gegebenenfalls Anschaffungsjahr in eine Liste oder der 
Übernahme auf maschinell lesbare Datenträger 

 
a) Es muss gewährleistet sein, dass die Titel ohne Schwierigkeit identifizierbar 

sind, 
 

  b) Abstimmung zwischen der fotografischen Aufnahme, die die Titelangaben 
enthält, und der Liste, in der die zugehörigen Mengen, Preise (und evtl. An-
schaffungsjahre) eingetragen sind, muss ohne Schwierigkeit möglich sein, 
z. B. durch Reihenfolge, Sachgebietseinteilung oder Regalbezeichnung.  

 
  Die Fotografien stellen einen Teil der Inventurlisten dar und sind mit diesen 

aufzubewahren.  
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B. Bewertung 
 
I. Für die Bewertung der Bestände sind folgende Methoden zulässig: 
 
 1. Bewertung mit einem einheitlichen Pauschalabschlagsatz (ohne Berücksichti-

gung der Anschaffungsjahre) 
 
  a) Es soll nicht beanstandet werden, wenn dieser Pauschalabschlagssatz  

60 v. H. des Verkaufspreises beträgt.  
 
  b) Es müssen alle Bestände, auch die im Preis herabgesetzten und die bisher 

mit 0 DM bewerteten Bücher mit dem Verkaufspreis am Stichtag aufge-
nommen werden.  

 
  c) Sortimentsbuchhandlungen, die auf die Bewertung mit einheitlichem Pau-

schalabschlagsatz übergehen wollen, im vorangegangenen Jahr aber einen 
Abschlag von mehr als 65 v. H. aufwiesen, können im Jahr des Übergangs 
zum Mittelwert zwischen dem bisherigen und dem durch Anwendung eines 
einheitlichen Pauschalabschlagsatzes von 60 v. H. ermittelten Betrag be-
werten.  

 
   Beispiel: Bisheriger Abschlagssatz 66 v. H., neuer einheitlicher Abschlags-

satz 60 v. H., Mittelwert für das Jahr des Überganges 63 v. H. 
 
 2. Bewertung mit nach Anschaffungsjahren gestaffelten Pauschalabschlagssätzen  
 
  Es bleibt dem Unternehmer unbenommen, die Bestände wie bisher nach An-

schaffungsjahren getrennt aufzunehmen und folgende gestaffelte Abschlagssät-
ze auf die Verkaufspreise vorzunehmen:  

 
 

Einkaufsjahr   Abschlag 
letztes Geschäftsjahr   50 v. H. 
vorletztes Geschäftsjahr   70 v. H. 
vorvorletztes Geschäftsjahr   90 v. H. 
noch früher  Makulaturwert 

 
  Taschenbücher und taschenbuchähnliche Reihenbücher ohne Wertgrenze, de-

ren Ladenpreise vereinheitlicht sind, und Kleinschriften mit einem Verkaufs- 
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preis bis zu 5 DM können ohne Rücksicht auf das Anschaffungsjahr mit einem 
Abschlagssatz bis zu 70 v. H. des Verkaufspreises bewertet werden. 

 
 3. Einzelbewertung je Titel 
 
  Basis für die Pauschalabschlagsätze (Bewertungsverfahren 1. und 2. und für die 

Einzelbewertung bilden die um die Umsatzsteuer gekürzten Verkaufspreise.  
 
  Es kann nur eine der genannten Bewertungsmethoden angewendet werden. 

Der Wechsel von einem Verfahren zu einem anderen ist zulässig, wenn der 
Wechsel nicht willkürlich vorgenommen wird.  

 
II. Bewertung von antiquarischen Gegenständen 
 
 Die Bewertung mit dem einheitlichen Pauschalabschlagsatz oder mit nach Ein-

kaufsjahren gestaffelten pauschalen Abschlagsätzen gilt nicht für Werke mit Alter-
tums- oder Liebhaberwert wie Erstdrucke (Inkunabeln), Kupferstiche, Holzschnitte 
u. ä.  Diese Bestände sind stets mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren 
Teilwert zu bewerten (Einzelbewertung). 
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3. Ansatz und Bewertung von Honorar- und Lizenzvorauszahlungen 
 
 Im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verlags- und Lizenzverträgen zah-

len Verlage an Autoren oder an andere Verlage für die Nutzungs- und Verwer-
tungsrechte Vorschüsse. Häufig werden solche Honorar- und Lizenzvorschüsse 
in mehreren Teilbeträgen gezahlt (z.B. bei Vertragsunterzeichnung, bei Manu-
skriptablieferung und bei Erscheinen des Titels). 

 
 Für die bilanzielle Behandlung ist zu unterscheiden, ob derartige Vorschüsse 

auf Festvergütungen gezahlt werden oder ob eine absatzabhängige Vergütung 
vereinbart ist, so dass die Vorauszahlungen mit den späteren Honorar- oder Li-
zenzabrechnungen zu verrechnen sind. Mitunter wird die Vorauszahlung dem 
Autor oder Lizenzgeber garantiert. Bleibt der Absatz dann hinter der mit dem 
Vorschuss verknüpften Erwartung zurück, trägt der Verlag den nicht durch Ab-
satzhonorare gedeckten Teil der Vorschüsse. Ungeachtet einer vertraglichen 
Vereinbarung ist der Verlag dazu jedoch häufig auch faktisch verpflichtet. 

 
3.1 Ausweis von Vorauszahlungen auf Festhonorare und Festlizenzen 
 
 Wird in Verlags- und Lizenzverträgen eine feste Vergütung für den Autor oder 

Lizenzgeber vereinbart, so dürfte darin der Erwerb eines immateriellen Vermö-
gensgegenstandes/Wirtschaftsgutes zu sehen sein. Dabei kann es sich sowohl 
um immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens als auch um 
solche des Umlaufvermögens handeln. Demgemäß sind Vorauszahlungen, die 
auf solche Festhonorare geleistet werden, entweder als geleistete Anzahlungen 
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oder auf geleis-
tete Anzahlungen auf Vorräte auszuweisen. 

 
 Die geleisteten Honorar- und Lizenzvorauszahlungen sind als Vorleistung auf 

eine von dem anderen Vertragsteil noch zu erbringende Leistung anzusehen. 
Die Aktivierung als geleistete Anzahlung ist erforderlich, um das noch schwe-
bende Anschaffungsgeschäft erfolgsneutral zu behandeln. Aktiviert wird hier 
nicht der Anspruch auf ein Verlags- oder Lizenzrecht, sondern der Anspruch 
aus einem Kreditgeschäft. Die Vorauszahlungen mindern die mit Vollzug des 
Rechteerwerbs entstehende Gegenleistungsverpflichtung oder sie begründen 
einen Anspruch auf Rückzahlung, falls es nicht zur Übertragung der Verlags- 
oder Lizenzrechte kommt. 
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 Werden Honorarvorauszahlungen geleistet, ohne dass entsprechende Honorar- 
oder Lizenzverträge und auch keine diesbezüglichen Vorverträge abgeschlossen 
sind, kommt nur ein Ausweis im Umlaufvermögen unter den sonstigen Vermö-
gensgegenständen in Betracht. 

 
3.2 Ausweis von Vorauszahlungen auf absatzabhängige Honorare und Lizenzen 
 
 In der Verlagsbranche stellt die Vereinbarung einer festen Vergütung für die 

Überlassung von Nutzungsrechten die Ausnahme dar. In der Regel werden in 
Verlags- und Lizenzverträgen die Vergütungen absatzabhängig gestaltet. Bei 
solchen Vergütungen kommt der Ansatz eines immateriellen Vermögensge-
genstandes bzw. Wirtschaftsgutes nicht in Betracht, vielmehr handelt es sich 
bei den absatzabhängigen Vergütungen um laufende Vertriebsaufwendungen 
der Verlage. Unseres Erachtens scheidet deswegen für Vorauszahlungen auf 
solche absatzabhängigen Vergütungen auch ein Ausweis unter den geleisteten 
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
sowie auf Vorräte aus. Auch ein Ausweis unter den aktiven Rechnungsabgren-
zungsposten, die ebenfalls Vorleistungscharakter haben, kommt unseres Erach-
tens nicht in Betracht, da die Honorarvorauszahlungen in der Regel nicht auf 
eine für einen Zeitraum bezogene Gegenleistung geleistet werden. 

 
 Die Vorauszahlungen auf absatzabhängig zu zahlende Honorare und Lizenz-

gebühren sind mithin grundsätzlich unter den sonstigen Vermögensgegenstän-
den des Umlaufvermögens auszuweisen. Wegen der Bedeutung dieses Postens 
in den Bilanzen vieler Verlage ist unseres Erachtens jedoch ein gesonderter Po-
sten im Bereich des Umlaufvermögens vorzuziehen. Für Kapitalgesellschaften 
und die in § 264a HGB genannten Personengesellschaften kann auch eine 
Pflicht zur Einordnung eines neuen Postens für die Honorarvorauszahlungen 
gegeben sein, wenn nur so ein sachgerechter Einblick in die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft möglich ist. Jedenfalls dürfen nach § 
265 Abs. 5 HGB für solche Gesellschaften weitere Untergliederungen des ge-
setzlichen Schemas erfolgen, und es dürfen auch neue Posten hinzugefügt 
tboabk+ ?bfpmfbiptbfpb hČkkqb bfk Mlpqbk jfq abo ?bwbf`ekrkd  Slo^rpw^h-
irkdbk ^rc Elklo^ob rka Ifwbkwbk¬ fk abj dbpbqwif`ebk Difbaborkdpp`ebj^
unter  B. Umlaufvermögen, II. Forderungen und sonstige Vermögensgegens-
qúkab¬ angeordnet werden. 
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3.3 Bewertung der Vorauszahlungen auf Honorare und Lizenzen 
 
 Während für den vorweg dargestellten Ansatz von Vorauszahlungen dem 

Grunde nach und dem Ausweis in den Bilanzen keine abweichenden steuer-
rechtlichen Vorschriften zu beachten sind, ist bei der Bewertung der geleisteten 
Vorauszahlungen zwischen Handels- und Steuerrecht zu differenzieren. 

 
3.3.1 Bewertung von festen Honorar- und Lizenzvergütungen 
 
 Wertobergrenze für die Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufver-

mögens bilden sowohl in der Handelsbilanz (§ 253 Abs. 1 HGB) wie auch in 
der Steuerbilanz (§ 6 Abs. 1 EStG) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 
Dies gilt mithin auch für die unter dem Anlagevermögen oder dem Umlauf-
vermögen ausgewiesenen geleisteten Anzahlungen. 

 
 Eine planmäßige Abschreibung kommt für die unter den geleisteten Anzahlun-

gen auf immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesenen Vorauszahlungen 
auf feste Honorar- und Lizenzvergütungen regelmäßig nicht in Betracht. Es 
liegt hier noch kein immaterieller Vermögensgegenstand vor, dessen Nutzung 
zeitlich begrenzt ist, sondern eben nur eine Anzahlung auf ein noch schwe-
bendes Geschäft, so dass die Voraussetzungen für eine planmäßige Abschrei-
bung nach § 253 Abs. 2 HGB noch nicht gegeben sind. Dies gilt ebenso nach 
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG für die Bewertung in der Steuerbilanz. 

 
 Für die Handelsbilanz kommt mithin nur eine außerplanmäßige Abschreibung 

auf die geleisteten Anzahlungen und für das Steuerrecht eine Abschreibung auf 
den niedrigeren Teilwert in Betracht. 

 
 Handelt es sich nach den vertraglichen Vereinbarungen bei den Vorauszah-

lungen auf feste Honorare und Lizenzen um geleistete Anzahlungen auf Vorrä-
te, also auf Gegenstände des Umlaufvermögens, so ist handelsrechtlich nach § 
253 Abs. 3 HGB eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert 
vorzunehmen. Anders als bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermö-
gens, für die nur im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine 
Abschreibungspflicht und im Übrigen ein Abschreibungswahlrecht besteht, gilt 
für die Gegenstände des Umlaufvermögens das so genannte strenge Nie-
derstwertprinzip. 
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Dem handelsrechtlich niedrigeren beizulegenden Wert auf geleistete Anzah-
lungen entspricht in der Steuerbilanz gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG der 
niedrigere Teilwert, so dass handels- und steuerrechtlich grundsätzlich auf 
denselben Wert abzuschreiben ist. Für die Vermögensgegenstände des Um-
laufvermögens besteht steuerrechtlich jedoch die Besonderheit, dass eine Ab-
schreibung auf den niedrigeren Teilwert nur bei Vorliegen einer voraussichtlich 
dauernden Wertminderung zulässig ist. Bei einer nur vorübergehenden Wert-
minderung der geleisteten Anzahlungen darf der handelsrechtliche Wertansatz 
nicht in die Steuerbilanz übernommen werden, so dass im steuerrechtlichen 
Jahresabschluss ein höherer Wert für die Anzahlungen und damit auch ein hö-
heres Ergebnis auszuweisen ist. 

 
 Der durch eine außerplanmäßige Abschreibung entstandene Buchwert darf in 

der Handelsbilanz nur von Einzelkaufleuten und Personenhandelsgesellschaf-
ten mit einer natürlichen Person als voll haftendem Gesellschafter beibehalten 
werden. Für Kapitalgesellschaften und für Personenhandelsgesellschaften i.S.d. 
§ 264a HGB besteht demgegenüber ein Wertaufholungsgebot (§ 280 Abs. 1 
HGB), wenn die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung weggefallen 
sind. Obergrenze für die dann vorzunehmende Zuschreibung bilden die ur-
sprünglich geleisteten Vorauszahlungen auf die festen Honorare und Lizenzen. 

 
 In der Steuerbilanz ist die Beibehaltung eines durch Teilwertabschreibung ent-

standen niedrigeren Wertansatzes grundsätzlich nicht mehr zulässig. Gem. § 6 
Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 und Nr. 2 Satz 3 und § 7 Abs. 1 Satz 6 EStG gilt hier ein 
generelles Wertaufholungsgebot. 

 
3.3.2 Bewertung von Vorauszahlungen auf absatzabhängige Honorare und Lizenzen 
 
 Auch für Vorauszahlungen auf künftige absatzabhängige Honorare und Lizen-

zen, die im Umlaufvermögen unter den sonstigen Vermögensgegenständen 
oder als gesonderter Posten auszuweisen sind, gilt handelsrechtlich hinsicht-
lich der Bewertung das strenge Niederstwertprinzip und steuerrechtlich der 
Grundsatz, dass eine Abschreibung auf den niedrigeren Teilwert nur bei vor-
aussichtlich dauernder Wertminderung zulässig ist. Zeichnet sich mithin aus 
den Absatzzahlen eines Titels, zu dem noch nicht durch Absatzhonorare ge-
deckte Vorauszahlungen bestehen, ab, dass die künftigen absatzabhängigen 
Honorare und Lizenzen zur Verrechnung mit den verbliebenen Vorauszahlun-
gen nicht ausreichen, so ist eine Abschreibung auf den niedrigeren beizule-
genden Wert bzw. den niedrigeren Teilwert vorzunehmen. 
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 Dabei sollte die Bewertung der noch nicht verrechneten Honorarvorauszah-
lungen eines Titels mit der Bewertung der entsprechenden Büchervorräte kor-
respondieren. Der am Bilanzstichtag zu erwartende Restabsatz eines Titels soll-
te also auch der Ermittlung der noch verrechenbaren Absatzhonorare zugrunde 
gelegt werden. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Honorarvorauszahlungen 
auch mit Honoraren aus der Verwertung von Nebenrechten verrechenbar sind. 
Zeichnen sich am Bilanzstichtag solche Nebenrechtsverwertungen ab, so sind 
die daraus verrechenbaren Honorare und Lizenzen bei der Bewertung der Ho-
norarvorauszahlungen zu berücksichtigen. 

 
 Wenn Honorarvorauszahlungen mit mehreren Titeln eines Autors/Lizenzgebers 

verrechenbar sind, müssen die noch zu erwartenden Absatzhonorare und die 
etwaigen Honorare für Nebenrechtsverwertungen aller Titel bei der Bewertung 
der Honorarvorauszahlungen herangezogen werden. 

 
 Ebenso wie für die Bücherbestände selbst, so gilt das Wertaufholungsgebot 

nach Handels- und Steuerrecht auch für die mit künftigen Absatzhonoraren 
verrechenbaren Honorarvorauszahlungen. Verbessern sich also die Absatzer-
wartungen nach einer vorgenommenen Abschreibung der Honorarvorauszah-
lungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert bzw. den niedrigeren Teilwert, 
so hat bei der nachfolgenden Bilanzierung eine entsprechende Zuschreibung 
zu erfolgen. 

 
4. Ansatz und Bewertung von Remissionsrückstellungen 
 
 Nach § 249 Abs. 1 HGB haben alle Kaufleute in ihren Bilanzen u.a. Rückstel-

lungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Es besteht mithin eine 
Pflicht zur Bildung solcher Rückstellungen, die über den Grundsatz der Maß-
geblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz (§ 5 Abs. 1 EStG) auch steu-
errechtlich gilt. Die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten unter-
scheiden sich von den Verbindlichkeiten selbst nur dadurch, dass sie dem 
Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Nur die Ungewissheit ent-
scheidet mithin darüber, ob ein Ausweis unter den Verbindlichkeiten oder un-
ter den Rückstellungen zu erfolgen hat. 

 
 Hinsichtlich der Bewertung ist zu beachten, dass die Rückstellungen in Höhe 

des Betrages anzusetzen sind, den der Kaufmann voraussichtlich zu ihrer Erfül-
lung aufwenden muss, während Verbindlichkeiten grundsätzlich mit ihrem 
Nennbetrag (in Ausnahmefällen mit einem feststehenden niedrigeren Erfül-
lungsbetrag) anzusetzen sind. 
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 Zu den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gehören auch die 
Rückstellungen für Rücknahmeverpflichtungen, die in der Verlagsbranche als 
Remissionsrückstellungen bezeichnet werden. Hier haben diese Rückstellun-
gen häufig einen erheblichen Einfluss auf den Jahresüberschuss. 

 
4.1 Remissionsrückstellungen sind Verbindlichkeitsrückstellungen 
 
 Neben den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sieht § 249 HGB 

noch Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften so-
wie ganz bestimmte Aufwandsrückstellungen vor. Auch die Drohverlustrück-
stellungen gehören zu den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, 
dienen also zusammen mit den gewissen Verbindlichkeiten dem nach den 
GOB geforderten vollständigen Schuldenausweis. 

 
 Drohverlustrückstellungen setzen begrifflich das Vorliegen eines schwebenden 

Geschäftes voraus. Schwebende Geschäfte beginnen regelmäßig mit der An-
nahme eines Vertragsangebotes, sie enden mit der Erfüllung der wirtschaftlich 
wesentlichen vertragsgemäß vereinbarten Lieferungen oder Leistungen. Für die 
zu beurteilenden Rückstellungen für Remissionsverpflichtungen ist nach den 
üblichen vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Verlagen und den Sorti-
mentsbuchhandlungen davon auszugehen, dass mit der Lieferung und der Ab-
nahme der Ware der Schwebezustand beendet ist, so dass es sich bei der Re-
missionsrückstellung nicht um eine solche für drohende Verluste aus schwe-
benden Geschäften handelt. 

 
Die Zuordnung der Remissionsrückstellungen ist von erheblicher Bedeutung, 
da steuerrechtlich für Drohverlustrückstellungen gem. § 5 Abs. 4a EStG ein ge-
nerelles Rückstellungsverbot gilt. Auch Aufwandsrückstellungen i.S.d. § 249 
Abs. 2 HGB dürfen in der Steuerbilanz nicht gebildet werden. Sie sind nicht 
Ausfluss der handelsrechtlichen GOB. Sie dürfen handelsrechtlich für bestimm-
te in § 249 Abs. 2 HGB nähere konkretisierte innerbetriebliche Aufwendungen 
gebildet werden, die dem Geschäftsjahr oder einem früheren Geschäftsjahr zu-
zuordnen sind. Damit unterscheiden sich die Aufwandsrückstellungen von den 
Verbindlichkeitsrückstellungen und den Drohverlustrückstellungen durch ihren 
fehlenden Verpflichtungscharakter. Die Annahme von Aufwandsrückstellungen 
scheidet für die Beurteilung der bei Verlagen entstehenden Aufwendungen 
durch die Rücknahme von gelieferten Büchern aus. 
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Die vertragliche oder auch nur faktische Verpflichtung von Verlagen, den Ab-
nehmern für die Rücknahme von Büchern Gutschriften zu erteilen, ist mithin 
als Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten sowohl in der Handels- als 
auch in der Steuerbilanz auszuweisen. Es handelt sich dabei um einen rechtli-
chen oder auch nur faktischen Leistungszwang der Verlage, deren Existenz 
und/oder Wert am Bilanzstichtag zwar noch unsicher, aber doch hinreichend 
wahrscheinlich ist. Wurde den Abnehmern vertraglich kein Remissionsrecht 
eingeräumt oder ist der vertraglich eingeräumte Zeitraum für die Rückgabe von 
Büchern abgelaufen, so ergibt sich aus der regelmäßigen Übung der Verlage 
ein faktischer Leistungszwang zur Rücknahme. Ein einzelner Verlag kann sich 
in der Regel nicht gegen die Mehrheit seiner Konkurrenten stellen, die eine Ku-
lanzremission zulassen. Als ordentlich handelnder Kaufmann kann er sich aus 
tatsächlichen oder wirtschaftlichen Gründen der Verpflichtung zur Rücknahme 
von Büchern nicht entziehen, ohne wirtschaftliche Nachteile zu erleiden.  

 
 Für die Verlagsbranche gibt es bislang keine Rechtsprechung zu Rückstellun-

gen für Rücknahmeverpflichtungen. Auch zu vergleichbaren Sachverhalten in 
anderen Branchen liegt keine Rechtsprechung vor. Nur bedingt vergleichbar ist 
die Pflicht zur Rücknahme gebrauchter Gegenstände aus anderen Branchen. 

 
 
4.2 Voraussetzungen für die Bildung von Remissionsrückstellungen 
 
 Remissionsrückstellungen sind nach den Grundsätzen für Verbindlichkeits-

rückstellungen zu bilden 
 
 - für sicher oder wahrscheinlich be- oder entstehende Verpflichtungen ge-

genüber einem Dritten (Außenverpflichtung), 
 - die wirtschaftlich verursacht sind bzw. am Bilanzstichtag eine wirtschaftli-

che Belastung darstellen und 
 - mit deren tatsächlichen Inanspruchnahme ernsthaft zu rechnen ist; die Inan-

spruchnahme muss mithin wahrscheinlich sein. 
 

Dabei sind für den Ansatz und die Bewertung der Rückstellungen ausschließ-
lich die am Bilanzstichtag bestehenden Tatsachen maßgebend, und zwar auch 
dann, wenn der Kaufmann davon erst zwischen dem Bilanzstichtag und dem 
Tag der Bilanzaufstellung Kenntnis erhält. Objektivierungsmaßstäbe für den 
Grad der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme können sich aus Vergan-
genheitserfahrungen oder Branchenkenntnissen ableiten. Danach ist es eine 
Tatsache, dass Verlage nach dem Bilanzstichtag für Lieferungen aus dem abge-
laufenen Geschäftsjahr mit Remissionen rechnen müssen. Untermauert wird  
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dies durch die bis zum Tag der Bilanzaufstellung bereits eingehenden Rück-
sendungen.  

 
4.3 Bewertung der Remissionsrückstellungen 
 

Geht man nach den vorstehenden Grundsätzen davon aus, dass am Bilanz-
stichtag eine objektivierte Wahrscheinlichkeit für die Inanspruchnahme aus 
Remissionen von Büchern besteht, so muss als weitere Voraussetzung für die 
Rückstellungsbildung die selbständige Bewertbarkeit der wirtschaftlichen Ver-
mögenslast hinzutreten. Zwar gilt auch für die Qualifizierbarkeit von ungewis-
sen Verbindlichkeiten das Einzelbewertungsprinzip des § 252 Abs. 1 Nr. 3 
HGB, jedoch genügt es aufgrund der permanenten Unsicherheit hinsichtlich 
der künftigen Erfüllungsbeträge, wenn diese sich durch begründete Schätzun-
gen ermitteln lassen. Nicht anders wird z.B. bei pauschalierten Garantierück-
stellungen verfahren. Hier geht man ebenfalls von einer objektivierten Be-
stimmbarkeit der Inanspruchnahme aufgrund von betriebsindividuellen oder 
branchenspezifischen Erfahrungswerten aus. 

 
Für die Bewertung von Remissionsrückstellungen sind als betriebsindividuelle 
Erfahrungswerte die Remissionsquoten vergangener Jahre ebenso heranzuzie-
hen wie aktuelle branchenspezifische Remissionsquoten. Betriebsindividuell 
wird dann ergänzend zu ermitteln sein, welcher Anteil der Remissionsquote 
eines Jahres auf Lieferungen aus dem Vorjahr entfällt. Nur dieser Anteil ist für 
die Bewertung der Remissionsrückstellungen zum Bilanzstichtag zu berück-
sichtigen. 

 
Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Bewertung der Remissionsrückstellun-
gen ist die Verkäuflichkeit der remittierten Exemplare. Die Unverkäuflichkeit 
kann sich einerseits aus Mängeln ergeben, aber auch aus der Tatsache, dass 
die noch auf Lager befindlichen Exemplare des remittierten Titels nicht einmal 
in vollem Umfang absetzbar erscheinen. Muss man von der Unverkäuflichkeit 
der remittierten Exemplare ausgehen, ist die Rückstellung in voller Höhe der 
erteilten Gutschrift zu bilden, anderenfalls nur in Höhe der Rohertragsspanne 
des Verlages. Regelmäßig dürfte die Remission durch die Sortimentsbuchhand-
lungen dafür sprechen, dass eine Veräußerbarkeit des Titels an Endverbraucher 
unwahrscheinlich ist. 

 
Kommt in Einzelfällen wegen der mutmaßlichen Veräußerbarkeit der remittier-
ten Exemplare nur eine Rückstellung in Höhe des Rohertrages in Betracht, so 
ist bei der Bewertung der Remissionsrückstellungen den unterschiedlichen 
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Rohertragsspannen in den einzelnen Verlagssparten (Hardcover, Taschenbuch) 
Rechnung zu tragen. 
 
Neben dem vollen Gutschriftsbetrag für die Remission oder auch nur des Roh-
ertrages sind in die Remissionsrückstellung auch noch etwaige Aufwendungen 
für die Bearbeitung der Remittenten einzubeziehen. 
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5. Steuerabzug nach § 50 a Einkommensteuergesetz bei beschränkt steuerpflich-
tigen Autoren und Lizenzgebern 

 
5.1 Beschränkte Steuerpflicht 
 
 Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Auf-

enthalt haben, beispielsweise ausländische Autoren und Lizenzgeber, unterlie-
gen mit ihren inländischen Einkünften der beschränkten Steuerpflicht.  

 
5.2 Erhebung der Einkommensteuer im Wege des Steuerabzugs 
 
 Bei bestimmten in § 50a Abs. 4 Einkommensteuergesetz (EStG) näher bezeich-

neten Einkünften beschränkt Steuerpflichtiger wird die Einkommensteuer im 
Wege des Steuerabzugs erhoben. Dies ist unter anderem bei Einkünften aus der 
Ausübung oder Verwertung einer Tätigkeit als selbständiger Schriftsteller, Jour-
nalist oder Bildberichterstatter (§ 50a Abs. 4 Nr. 2 EStG) und bei Einkünften der 
Fall, die aus Vergütungen für die Überlassungen, der Nutzung oder des Rechts 
auf Nutzung von Rechten, insbesondere von Urheberrechten und gewerbli-
chen Schutzrechten, herrühren (§ 50a Abs. 4 Nr. 3 EStG). 

 
5.3 Höhe des Steuerabzugs und Einbehaltung durch den Vergütungsschuldner 
 
5.3.1 Steuerabzug 20 % 
 
 Der Steuerabzug beträgt bei den vorgenannten Vergütungen (Autorenhonorare, 

Lizenzgebühren) 20 % der Einnahmen (25 % bei Vergütungen, die vor dem 
1. Januar 2003 zugeflossen sind). Während der Geltung des Solidaritätszu-
schlagsgesetzes ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 SolZG auch der Solidaritätszuschlag 
einzubehalten. Er beläuft sich derzeit auf 5,5 % des einzubehaltenden Steuer-
abzugsbetrages.  

 
 Der Vergütungsschuldner (Verlag) hat grundsätzlich die Abzugsteuer einzube-

halten und vierteljährlich, jeweils bis zum 10. des dem Kalendervierteljahr fol-
genden Monats, zusammen mit einer Steueranmeldung unter Angabe des 
Gläubigers, der Höhe der Vergütungen und der Höhe des Steuerabzugs an das 
für ihn zuständige Finanzamt abzuführen. Dies gilt auch dann, wenn ein Steu-
erabzug aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
nicht in voller Höhe vorzunehmen ist.  
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5.3.2 Sonderfall: geringfügige Einnahmen aus Darbietungen 
 
 Soweit die Vergütungen auf Darbietungen (Autorenlesungen o.ä.) im Inland 

entfallen und die genannte Vergütung für einen oder mehrere Auftritte für den-
selben Veranstalter am Tag 1.000 |nicht übersteigt, ist ein gestaffelter Steuer-
abzug vorgeschrieben. Er beträgt bei Einnahmen: 

 
 (1) bis 250 |:    0 % 
 (2) über 250 | bis 500 |:  10 % 
 (3) über 500 | bis 1.000 |:  15 % 
 
 der gesamten Einnahmen. Die Staffelung greift nicht für Vergütungen aus sons-

tiger Ausübung oder Verwertung der Tätigkeit als selbständiger Schriftsteller, 
Journalist oder Bildberichterstatter.  

 
5.4 Dem Steuerabzug unterliegen die ungekürzten Einnahmen 
 
 Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag der Einnahmen einschließlich der 

gegebenenfalls nach § 3 Nr. 13 und Nr. 16 EStG steuerfreien Reisekostenerstat-
tungen. Abzüge, beispielsweise für Betriebsausgaben, Werbungskosten, Son-
derausgaben und Steuern, sind nicht zulässig (§ 50a Abs. 4 Sätze 3 u. 4 EStG). 

 
 Die Umsatzsteuer ist grundsätzlich Teil der Bemessungsgrundlage für den 

Steuerabzug, jedoch nach dem BMF-Schreiben vom 4. Juni 2002 (IV A 5 ¯ S 
2411-33/02; BStBl 2002 I, S. 709) dann nicht, wenn sie nach § 13b UStG vom 
Leistungsempfänger - wie ab 1. Januar 2002 bei Verlagen regelmäßig der Fall - 
geschuldet wird (s. hierzu Ziffer 9.10). 

 
5.5 Einschränkung des Besteuerungsrechts aufgrund von Doppelbesteuerungsab-

kommen 
 
 Ist in einem Doppelbesteuerungsabkommen mit einem Staat, in dem der be-

schränkt steuerpflichtige Autor bzw. Lizenzgeber ansässig ist, festgelegt, dass 
die abzugspflichtigen Vergütungen nicht oder nur nach einem vom Einkom-
mensteuergesetz abweichenden niedrigeren Steuersatz besteuert werden kön-
nen, bestehen drei alternative Verfahrensmöglichkeiten zur Entlastung von 
deutscher Abzugsteuer. Einzelheiten sind in dem Merkblatt des Bundesamtes 
für Finanzen zur Entlastung vom Steuerabzug im Sinne von § 50a Abs. 4 EStG 
aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen bei Lizenzgebühren und ähnli- 



HAAG ECKHARD SCHOENPFLUG 
 WIRTSCHAFTSPRÜFER Å STEUERBERATER Å RECHTSANWÄLTE 

 
- 23 - 

 
 

chen Vergütungen vom 31. August 1998 (Az.: St II 4 - S 1300 - 17/98 -, BStBl 
1998 I, Seite 1170) und in dem Merkblatt zur Entlastung von deutscher Ab-
zugsteuer gem. § 50a Abs. 4 EStG aufgrund von DBA vom 7. Mai 2002 (Az.: St 
IV B 4 S 2293-26/02; BStBl 2002 I, Seite 521) festgehalten.  

 
5.5.1 Freistellungsverfahren 
 
 Die volle oder teilweise Freistellung vom Steuerabzug ist aufgrund einer Frei-

stellungsbescheinigung nach § 50d Abs. 2 EStG möglich. Die Freistellungsbe-
scheinigung wird nur auf schriftlichen Antrag unter Verwendung der beim 
Bundesamt für Finanzen erhältlichen Antragsvordrucke erteilt. Der Antrag ist 
grundsätzlich vom Gläubiger der Vergütung (Autor) für jeden Vergütungs-
schuldner (Verlag)zu stellen. Er kann auch von einem Dritten, zum Beispiel 
dem Verlag als Vergütungsschuldner, gestellt werden, wenn der Gläubiger ihn 
hierzu schriftlich bevollmächtigt hat und die Vollmacht dem Bundesamt für Fi-
nanzen vorgelegt wird. 

 
 Der Antrag soll spätestens drei Monate vor Beginn des beantragten Freistel-

lungszeitraums und nicht früher als ein Jahr davor gestellt werden.  
 
 Der Gläubiger der Vergütungen hat durch eine Bestätigung der zuständigen 

Steuerbehörde seines Wohnsitzstaates auf der Rückseite des Antragsvordrucks 
nachzuweisen, dass er dort ansässig ist. In den USA ansässige Antragsteller ge-
bek feob  pl`f^i pb`rofqv krj_bo¬ %k^qĒoif`eb Mboplkbk& labo feob  bjmilvbo
identifi`^qflk krj_bo¬ %Rkqbokbejbk& pltfb afb RP-Steuerbehörde an, bei der 
die letzte amerikanische Einkommensteuererklärung eingereicht wurde. Die 
US-Steuerbehörde IRS erstellt Ansässigkeitsbescheinigungen, die dem Freistel-
lungsantrag beizufügen sind. Hinweise hat die US-Steuerbehörde in ihrer In-
formationsschrift Publication 686 veröffentlicht.  

 
 Bei erstmaliger Antragstellung ist dem Antrag eine Kopie des Lizenzvertrages 

beizufügen.  
 
5.5.2 Kontrollmeldeverfahren 
 
 Beim Kontrollmeldeverfahren kann der Schuldner (Verlag) von sich aus den 

Steuerabzug ganz oder teilweise unterlassen. Hierzu hat der Schuldner einen 
Antrag beim Bundesamt für Finanzen auf Teilnahme am Kontrollmeldeverfah-
ren zu stellen (§ 50 d Abs. 5 EStG). Das Kontrollmeldeverfahren ist als verein-
fachtes Verfahren in Fällen von geringer steuerlicher Bedeutung anzuwenden. 
Die Ermächtigung zur Teilnahme am Kontrollmeldeverfahren kann jedoch mit  
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Auflagen verbunden werden, wie der Verpflichtung zur Angabe des Namens, 
des Wohnortes, des Sitzes oder der Geschäftsleitung des Schuldners und des 
Gläubigers, der Art der Vergütung, des Bruttobetrages und des Zeitpunktes der 
Zahlungen sowie des einbehaltenen Steuerbetrages.  

 
 Ist der inländische Schuldner der Vergütung zur Teilnahme am Kontrollmelde-

verfahren ermächtigt, unterbleibt der Steuerabzug, wenn je Vergütungsgläubi-
ger die Einzelzahlung den Betrag von 5.500 | und die während eines Kalen-
derjahres geleisteten gesamten Zahlungen 40.000 | nicht übersteigen. Nach 
Ablauf des Kalenderjahres hat der Schuldner für jeden Gläubiger dem Bundes-
^jq cĒo Cfk^kwbk bfkb  G^eobphlkqoliijbiarkd¬ wr Ē_brsenden.  

 
5.5.3 Erstattung abgeführter Steuerabzugsbeträge aufgrund eines DBA  
 
 Bei dem Erstattungsverfahren wird die Abzugsteuer von dem Schuldner (Ver-

lag) zunächst in voller Höhe einbehalten und an das für ihn zuständige Fi-
nanzamt abgeführt. Das Bundesamt für Finanzen erstattet dem ausländischen 
Gläubiger (Autor, Lizenzgeber) die zuviel gezahlte Steuer auf seinen Antrag, 
wenn für die betreffenden Vergütungen eine Freistellungsbescheinigung (s.o. 
unter 3.5.1) erteilt worden ist. Die Antragsfrist beträgt vier Jahre nach Ablauf 
des Jahres, in dem die Vergütung gezahlt wurde (§ 50d Abs. 1 EStG). 

 
 Der Erstattungsantrag kann mit dem Freistellungsantrag verbunden werden. 

Der amtliche Vordruck für die Beantragung einer Freistellungsbescheinigung ist 
in diesem Falle um den zu erstattenden Steuerbetrag und um die Angabe der 
Bankverbindung zu ergänzen.  

 
 Die Höhe der erstatteten Steuern hängt davon ab, ob es sich um Einkünfte für 

die Überlassung von Urheberrechten (§ 50a Abs. 4 Nr. 3 EStG) oder um Ein-
künfte aus der Ausübung oder Verwertung einer Tätigkeit als Schriftsteller, 
Journalist oder Bildberichterstatter handelt (§ 50a Abs. 4 Nr. 2 EStG). 

 
 Handelt es sich um Autorenhonorare oder Lizenzgebühren, die von Urheber-

rechten herrühren, werden die zuviel gezahlten Steuern nach § 163 AO in vol-
ler Höhe erstattet. Handelt es sich demgegenüber um Einkünfte aus der Aus-
übung oder Verwertung einer Tätigkeit als Schriftsteller, Journalist oder Bildbe-
richterstatter, so wird die zuviel gezahlte Steuer nach § 50 Abs. 5 Nr. 3 EStG 
nur dann erstattet, wenn die mit den Einnahmen in unmittelbarem wirtschaftli-
chem Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben oder Werbungskosten des 
Schriftstellers höher sind als die Hälfte der Einnahmen (Grundvoraussetzung). 
Nach dem aufgrund des EuGH-Urteils vom 12. Juni 2003 - C-234/01 (Gerritse)  
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ergangenen BMF-Schreibens vom 3. November 2003 (BStBl 2003 I, S. 553) 
wird die Steuer auf Antrag erstattet, soweit sie den Betrag übersteigt, der sich 
bei Anwendung des tariflichen Steuersatzes nach § 32a Abs. 1 EStG auf die um 
den Grundfreibetrag erhöhten Einkünfte (bzw. bei Anwendung des Steuersatzes 
nach § 23 Abs. 1 KStG auf die Einkünfte) zuzüglich Solidaritätszuschlag ergibt. 
In diesem BMF-Schreiben wird eine gesetzliche Neuregelung in Aussicht ge-
stellt, die bisher jedoch noch nicht umgesetzt wurde. 

 Damit ist die Abgrenzung der beiden Einkunftsarten (Einkünfte aus Vergütun-
gen für die Überlassung von Urheberrechten oder Einkünfte aus der Ausübung 
oder Verwertung einer Tätigkeit als Schriftsteller, Journalist oder Bildberichter-
statter) von besonderer Bedeutung. Aus dem Sinnzusammenhang der Vorschrif-
ten ergibt sich jedenfalls folgende Zuordnung: Immer dann, wenn es sich um 
die Vergütung für die Nutzung von Urheberrechten handelt, kann die von dem 
Verlag abgezogene Steuer in voller Höhe nach § 163 AO erstattet werden. 
Handelt es sich demgegenüber nicht um Vergütungen für die Nutzung von Ur-
heberrechten, also beispielsweise um Vorträge und Reden eines Schriftstellers, 
um Signier- und Autogrammveranstaltungen oder um Diskussionen oder Le-
sungen in Rundfunk und Fernsehen, soweit das Gespräch oder die Lesung 
nicht live oder als Aufzeichnung vollständig oder auszugsweise gesendet wer-
den, so unterliegen die hierfür gezahlten Beträge nur der beschränkten Erstat-
tungsfähigkeit.  

 
 



HAAG ECKHARD SCHOENPFLUG 
 WIRTSCHAFTSPRÜFER Å STEUERBERATER Å RECHTSANWÄLTE 

 
- 26 - 

 
 

6. Lohnsteuerliche Behandlung unentgeltlicher oder verbilligter Abgabe von Bü-
chern an Mitarbeiter durch Verlage und Buchhandlungen  

 
6.1 Rabattgewährung an Arbeitnehmer als Arbeitslohn 
 
 Zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 8 

Abs. 1 EStG alle Vorteile, die für eine Beschäftigung im öffentlichen oder priva-
ten Dienst gewährt werden, unabhängig davon, ob sie in Geld oder in Gel-
deswert bestehen. Deshalb sind auch Preisnachlässe, die der Arbeitgeber sei-
nen Arbeitnehmern gewährt, lohnsteuerpflichtig.  

 
 Steuerpflichtiger Arbeitslohn kann auch bei Leistungen Dritter vorliegen, wenn 

ein Veranlassungszusammenhang zwischen Leistung und Dienstverhältnis be-
steht. Dies ist der Fall, wenn der Arbeitnehmer den erlangten Vorteil wirtschaft-
lich als Frucht seiner Dienstleistung für den Arbeitgeber betrachtet.  

 
6.2 Besteuerung so genannter Belegschaftsrabatte  
 
 Die Ermittlung des lohnsteuerlichen Bezugs von Verlagserzeugnissen, die vom 

Arbeitgeber nicht überwiegend für den Bedarf seiner Arbeitnehmer hergestellt, 
vertrieben oder erbracht werden und die ein Arbeitnehmer aufgrund eines 
Dienstverhältnisses verbilligt erhält, richtet sich nach § 8 Abs. 3 EStG, wenn 
nicht die Pauschalversteuerung gewählt wird. Dieser Vorschrift unterliegen 
grundsätzlich alle Personalrabatte, die Buchhandlungen ihren Mitarbeitern 
beim Bücherbezug einräumen, sowie die Rabatte, die Verlagsmitarbeiter auf 
die Verlagserzeugnisse ihres Arbeitgebers erhalten.  

 
 Bei der Bewertung solcher geldwerten Vorteile nach § 8 Abs. 3 EStG ist von 

einem um 4 % gekürzten Endpreis auszugehen. Beim verbilligten Bücherbezug 
ist also der Betrag lohnsteuerpflichtig, der sich nach Abzug der vom Arbeit-
nehmer gezahlten Entgelte auf den um 4 % geminderten (gebundenen) Laden-
preis ergibt.  

 
 Die so errechneten Vorteile sind steuerfrei, soweit sie aus dem Dienstverhältnis 

insgesamt 1.080 | fj H^ibkabog^eo kf`eq Ē_bopqbfdbk %O^_^qqcobf_bqo^d k^`e ¾ 5
Abs. 3 Satz 2 EStG). Der Preisabschlag von 4 % wirkt sich wie eine Erhöhung 
des Rabattfreibetrages aus.  

 
 Alternativ hierzu besteht die Möglichkeit, die geldwerten Vorteile pauschal zu 

versteuern. Für die Bewertung wird hier gemäß § 8 Abs. 2 EStG der übliche 
Endpreis am Abgabeort angesetzt. Bei der Pauschalversteuerung bleiben Sach- 
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_bwĒdb ^rõbo >kp^qw) tbkk afb Sloqbfib fkpdbp^jq 11 | fj H^ibkabojlk^q kf`eq Ē_br-
steigen. Hierbei handelt es sich um eine Freigrenze, bei der eine Steuerfreiheit 
wegfällt, wenn der Betrag überschritten wird. Wegen der geringen Freigrenze 
dürfte im Allgemeinen der Bewertung nach § 8 Abs. 3 EStG der Vorrang einge-
räumt werden. Allerdings kann die Einhaltung der Freigrenze durch eine Zu-
zahlung des Arbeitnehmers gesteuert werden.  

 
 Zu dem Begriff des Herstellers i.S.d. § 8 Abs. 3 EStG hat der BFH mit Urteil 

vom 28. August 2002 (VI R 88/99; Bundessteuerblatt 2003 II, Seite 154) klarge-
stellt, dass auch eine Druckerei, die den Satz und den Druck einer Zeitung im 
Auftrag ihrer Schwesterfirma, eines Verlages, durchführt, als Herstellerin der 
Zeitung angesehen werden kann, weil die Zeitung nicht nur aus dem dem Ver-
lag zuzurechnenden geistigen Inhalt besteht, sondern zu ihrem Entstehen auch 
gedruckt werden muss. Insofern liefert die Druckerei ein eigenes Produkt, das 
nach § 8 Abs. 3 Satz 2 EStG in voller Höhe (und nicht nur in Höhe der Druck-
kosten) steuerfrei im Rahmen des Rabattfreibetrages an die Mitarbeiter der 
Druckerei abgegeben werden kann. 

 
6.3 Lohnsteuerliche Behandlung von Rabatten, die von dritter Seite eingeräumt werden 

(Kollegenrabatte) 
 
 Rabatte, die dem Arbeitnehmer nicht von seinem Arbeitgeber, sondern von 

dritter Seite eingeräumt werden, unterliegen ebenfalls der Lohnsteuer, wenn sie 
im weitesten Sinne vom Arbeitnehmer noch als Frucht seines Dienstverhältnis-
ses angesehen werden können. Im Verlagsbuchhandel geht es dabei vor allen 
Dingen um Preisnachlässe, die von Fremdverlagen (Dritten) gewährt werden.  

 
 Das Bundesministerium der Finanzen hatte zur steuerlichen Behandlung der 

Rabatte, die Arbeitnehmern von dritter Seite eingeräumt werden, mit Schreiben 
vom 27. September 1993 (BStBl 1993 I, Seite 814) ausführlich Stellung ge-
nommen. Ungeklärt ist zurzeit, ob dieses Schreiben durch die Neufassung des 
§ 38 Abs. 1 Satz 3 EStG ab 1. Januar 2004 überholt ist. Nach § 38 Abs. 1 Satz 3 
EStG unterliegt der Lohnsteuer auch der im Rahmen des Dienstverhältnisses 
von einem Dritten gewährte Arbeitslohn, wenn der Arbeitgeber weiß oder er-
kennen kann, dass derartige Vergütungen erbracht werden. Nach dem BMF-
Schreiben stellen von Dritten (Fremdverlagen) eingeräumte Preisnachlässe je-
doch nur dann lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn dar, wenn der Arbeitgeber bei 
der Verschaffung von Preisvorteilen mitgewirkt hat. Eine solche Mitwirkung 
liegt nur dann vor, wenn  
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 - der Arbeitgeber selbst tätig wurde, damit seine Arbeitnehmer solche Preise 
erhalten oder 

 
 - der Arbeitgeber für den den Nachlass gewährenden Fremdverlag Verpflich-

tungen übernimmt, zum Beispiel den Kaufpreis von seinen Mitarbeitern ein-
zieht oder dafür haftet oder 

 
 - zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten eine enge wirtschaftliche oder 

tatsächliche Verflechtung oder enge Beziehungen sonstiger Art besteht (z. B. 
Organschaftsverhältnis) oder 

 
 - den Arbeitnehmern der beteiligten Firmen wechselseitig Preisvorteile einge-

räumt werden.  
 
 Eine Mitwirkung ist jedoch nicht anzunehmen, wenn sich die Beteiligung des 

Arbeitgebers darauf beschränkt 
 
 - die Angebote der Fremdverlage in seinem Betrieb bekannt zu machen oder 
 
 - die Angebote der Fremdverlage an die Arbeitnehmer seines Betriebes zu 

dulden oder  
 
 - die Betriebszugehörigkeit der Arbeitnehmer zu bescheinigen.  
 
 An einer Mitwirkung des Arbeitgebers fehlt es auch dann, wenn bei der Ver-

schaffung von Preisvorteilen allein eine vom Arbeitgeber unabhängige Selbst-
hilfeeinrichtung (auch Betriebsrat oder Personalrat) der Arbeitnehmer mitwirkt.  

 
 Sofern eine Mitwirkung des Arbeitgebers zu bejahen ist, stellt der Rabattvorteil 

einen lohkpqbrbomcif`eqfdbk Dbiatboq a^o+ Abo Cobf_bqo^d slk .+-5- | hljjq
nicht zur Anwendung. Auf die zu versteuernden Preisvorteile kann jedoch die 
Cobfdobkwb slk jlk^qif`e 11 | ^kdbtbkabq tbrden.  

 
6.4 Verpflichtung zum Lohnsteuerabzug 
 
 Die lohnsteuerpflichtigen geldwerten Vorteile, auch soweit sie von Dritten 

gewährt werden, unterliegen grundsätzlich dem Lohnsteuerabzug durch den 
Arbeitgeber.  

 
Hierbei wird zwischen einer unechten und einer echten Lohnzahlung durch 
Dritte  unterschieden. Diese werden im § 38 Abs. 1 Satz 3 EStG gesondert ge-
regelt.  
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Ist der Dritte lediglich als Zahlstelle eingeschaltet (unechte Lohnzahlung durch 
Dritte), ist der Arbeitgeber lohnsteuerabzugspflichtig. 

 
 Handelt es sich jedoch um eine so genannte echte Lohnzahlung durch Dritte, 

ist der Arbeitgeber zum Lohnsteuerabzug verpflichtet, wenn er weiß oder er-
kennen kann, dass Lohnzuwendungen (Bar- oder Sachlohn) durch Dritte er-
bracht wurden. 

 
Der Arbeitgeber kann eine Drittvergütung insbesondere dann erkennen, wenn: 

 
- die Vorteile auf einer Rahmenvereinbarung beruhen, die vom Berufsver-

band des Arbeitgebers oder seiner Dachorganisation mit dem Dritten ge-
schlossen worden sind, und die Vorteile den Verbandsmitgliedern als Ar-
beitgeber bekannt sind, 

 
- der Arbeitgeber von den Finanz- oder Sozialbehörden auf Drittvergütungen 

hingewiesen worden ist, bspw. bei Lohnsteueraußenprüfungen oder Be-
triebsprüfungen.    

 
- der Arbeitgeber durch Dritte oder von seinem Arbeitnehmer über den ge-

währten geldwerten Vorteil in Kenntnis gesetzt worden ist. § 38 Abs. 4 Satz 
3 EStG bestimmt, dass der Arbeitnehmer bei einer Lohnzahlung durch Dritte 
verpflichtet ist, dem Arbeitgeber den von einem Dritten gewährten Bezug 
für jeden Lohnzahlungszeitraum anzuzeigen, unabhängig davon, ob es sich 
um Bar- oder Sachbezüge handelt. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen, 
und die Richtigkeit der Angaben muss durch die Unterschrift des Arbeit-
nehmers bestätigt werden. Macht der Arbeitnehmer keine Angaben oder 
sind seine Angaben zur Lohnzahlung von Dritter Seite unzutreffend, muss 
der Arbeitgeber dem Betriebsstättenfinanzamt die ihm bekannten Tatsachen 
unverzüglich mitteilen und anzeigen. 

 
Der Arbeitgeber ist mithin nicht zum Lohnsteuerabzug verpflichtet, wenn er 
bei der Verschaffung der Vorteile nicht mitgewirkt hat und auch nicht erken-
nen konnte, dass Vorteile durch Dritte gewährt worden sind.   
 
Sind Arbeitgeber und Dritter konzernverbundene Unternehmen, so unterstellt 
das Gesetz die Kenntnis des Arbeitgebers. 
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7. Besteuerung von Betriebsveräußerungen 
 

7.1 Tatbestände 
 
 Durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 war die seit Jahrzehnten 

im Einkommensteuergesetz aus guten Gründen verankerte Regelung zur An-
wendung des halben Steuersatzes bei Veräußerungsgewinnen, Entschädigun-
gen und dergleichen mit Wirkung ab 1. Januar 1999 abgeschafft und durch die 
so genannte Fünftel-Regelung ersetzt worden. Die bisherige Regelung in § 34 
Abs. 1 EStG, die seit 1934 nahezu unverändert galt und im Wesentlichen auf 
Regelungen des EStG 1920 zurückging, hatte den Zweck, Einkünfte, die durch 
ihre Einmaligkeit oder durch ihre Außergewöhnlichkeit charakterisiert sind o-
der die das Ergebnis mehrerer Jahre betreffen, aus der steuerlichen Progression 
herauszunehmen und mit dem halben Steuersatz ermäßigt zu besteuern. Die 
Regelung war so in vielen Fällen ein wesentlicher Bestandteil der gesamten un-
ternehmerischen Planung, da die laufende Ansammlung von verfügbaren Mit-
teln im Unternehmen immer auch mit Blick darauf erfolgte, dass bei einer Ver-
äußerung des Betriebes zur Altersversorgung mit einer entlastenden Versteue-
rung gerechnet werden konnte. 

 
Mit Wirkung ab 1. Januar 2001 ist der halbe Steuersatz alternativ zur Fünftel-
Regelung für einen Teil der ursprünglichen Tatbestände wieder eingeführt 
worden. Insbesondere für die nicht mit dem halben Steuersatz zu besteuernden 
Veräußerungsgewinne hat die Fünftel-Regelung ihre Bedeutung behalten. 

 
Mit Wirkung ab 1. Januar 2002 sind die für eine ermäßigte Besteuerung in Be-
tracht kommenden Veräußerungstatbestände einschränkend neu gefasst wor-
den. 

 
Als solche Tatbestände kommen nur noch in Betracht: 

 
- die Gewinne aus der Veräußerung oder Aufgabe eines ganzen Gewerbebe-

triebs (einer natürlichen Person) oder Teilbetriebs, wozu auch die Veräuße-
rung von 100 % der Anteile an einer Kapitalgesellschaft zählen, 

 
- der Gewinn aus der Veräußerung oder Aufgabe der gesamten Anteile eines 

Gesellschafters einer gewerblich tätigen oHG, KG oder einer anderen Mit-
unternehmerschaft,  
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- der Gewinn aus der Veräußerung oder der Aufgabe des gesamten Anteils 
eines persönlich haftenden Gesellschafters einer Kommanditgesellschaft auf 
Aktien. 

 
Danach sind ab 1. Januar 2002 Gewinne, die bei der Veräußerung oder der 
Aufgabe nur eines Teils eines Anteils erzielt werden, nicht mehr begünstigt, 
sondern als laufende Gewinne zu versteuern. Veräußert also beispielsweise der 
Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft nicht seinen gesamten Anteil auf 
einmal, sondern nach und nach in verschiedenen Tranchen, so sind die hier-
aus erzielten Gewinne keine begünstigten Veräußerungsgewinne, sondern der 
laufenden Besteuerung zu unterwerfen. 
 
Die Veräußerungsgewinne sind nach § 7 GewStG grundsätzlich auch gewer-
besteuerpflichtig. Die Gewerbesteuerpflicht entfällt jedoch, wenn es sich bei 
dem Veräußerer um eine natürliche Person handelt. 

 
7.2 Freibetragsregelung des § 16 Abs. 4 EStG 

 
Bei der Besteuerung der Veräußerungsgewinne wird auf Antrag vorab nach 
§ 16 Abs. 4 EStG ein Freibetrag gewährt. Der Freibetrag beträgt für den Gewinn 
aus der Veräußerung eines Betriebs, Teilbetriebs, Mitunternehmeranteils und 
Anteils eines persönlich haftenden Gesellschafters einer Kommanditgesell-
schaft auf Aktien und eines Anteils hiervon 45.000 |) tbkk abo Pqbrbrpflichtige 
das 55. Lebensjahr vollendet oder auf Dauer berufsunfähig ist. 
 
Der Freibetrag wird nur einmal gewährt, allerdings auch bei einer Teilbetriebs-
veräußerung in voller Höhe. Er ermäßigt sich um den Betrag, um den der Ver-
äußerungsgewinn 136+--- | Ē_bopqbfdq+ 
 

7.3 Progressionsvorteil 
 

7.3.1 Besteuerung mit 56 % des durchschnittlichen Steuersatzes 
 
Die Besteuerung mit 56 % des Durchschnittsteuersatzes gilt nach der derzeiti-
gen gesetzlichen Regelung nur, 
 
- auf Antrag des Steuerpflichtigen. Wird ein solcher Antrag nicht gestellt oder 

versäumt, so bleibt es bei der Anwendung der so genannten Fünftel-
Regelung, sofern hierfür ein Antrag gestellt wird. Wird überhaupt kein An-
trag gestellt, muß der Veräußerungsgewinn voll versteuert werden. 
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- einmal im Leben des Steuerpflichtigen. In der Altregelung (bis 
31. Dezember 1998) war eine solche Einschränkung nicht enthalten, so 
dass die Anzahl der Veräußerungen auch ab 1999 beschränkt ist und davor 
liegende Veräußerungen nicht berücksichtigt werden. Die Einschränkung 
hat insbesondere Bedeutung in den Fällen, in denen der Steuerpflichtige 
Gewinne aus mehreren Betriebsveräußerungen oder Betriebsaufgaben er-
zielt. Sie hat zur Folge, dass sie den halben Durchschnittssteuersatz nur für 
den Gewinn aus einer dieser Veräußerungen oder Aufgaben in Anspruch 
nehmen kann; die verbleibenden Gewinne unterliegen der Fünftel-Regelung 
(sofern hierfür ein Antrag gestellt wird).  

 
- wenn der Steuerpflichtige das 55. Lebensjahr vollendet hat oder im sozial-

versicherungsrechtlichen Sinne berufsunfähig ist. Auch eine solche Ein-
schränkung war der Altregelung fremd, aber durch den Bundesrat vorgege-
ben. Das Gesetz kannte die Voraussetzungen bisher nur im Rahmen des 
Freibetrages in Höhe von 45.000 | nach § 16 Abs. 4 EStG, nicht aber auch 
im Rahmen des Progressionsvorbehalts.  

 
- für Gewinne bis 5 Mio. |+ K^`e abo >iqobdbirkd hlkkqbk ^rõboloabkqif`eb

Einkünfte mit einem Betrag bis zu 15 Mio. DM dem halben durchschnittli-
chen Steuersatz unterworfen werden. 

 
 Bis einschließlich 2003 erfolgte die Besteuerung mit 50 % des halben durch-

schnittlichen Steuersatzes. 
 
 Neu ist auch, dass der Gewinn einer Mindestversteuerung von 15,0 % zu un-

terwerfen ist. Für 2004 betrug der Mindestbesteuerungssatz 16,0 % und  und 
für 2001 bis 2003 19,9 % (§ 34 Abs. 3 EStG). 

 
7.3.2 Besteuerung nach der Fünftel-Regelung 
 
 Nach der Regelung des § 34 Abs. 1 Satz 2 EStG beträgt die für außerordentli-

che Einkünfte ^kwrpbqwbkab Bfkhljjbkpqbrbo  a^p CĒkcc^`eb abp Rkqbr-
schiedsbetrages zwischen der Einkommensteuer für das um diese Einkünfte 
verminderte zu versteuernde Einkommen (verbleibendes zu versteuerndes Ein-
kommen) und der Einkommensteuer für das verbleibende zu versteuernde Ein-
hljjbk wrwĒdif`e bfkbp CĒkcqbip afbpbo BfkhĒkcqb¬+ Afb Bfkhljjbkpqbrbr-
schuld für die gesamten Einkünfte errechnet sich danach in drei Schritten:  

 
- (1) Wrkú`epq tfoa afb Bfkhljjbkpqbrbo cĒo a^p  sbo_ibf_bkab wr sbopqbu-

ernde Bfkhljjbk¬ k^`e abj Dorka- oder Splittingtarif ermittelt. Das 
 sbo_ibf_bkab wr sbopqbrbokab Bfkhljjbk¬ %.& bkqpmof`eq a^_ei dem or-
dentlichen zu versteuernden Einkommen.  
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- (2) Danach wird die Einkommensteuer für die Summe aus einem Fünftel der 
außerordentlichen Einkünfte und des verbleibenden zu versteuernden Ein-
kommens nach dem Grund oder Splittingtarif ermittelt.  

 
- (3) Schließlich wird der Unterschiedsbetrag der beiden Steuerbeträge (aus 1) 

und 2)) jfq cĒkc jriqfmifwfboq rka wro Bfkhljjbkpqbrbo cĒo a^p  sbo_ibi-
bende zu versteubokab Bfkhljjbk¬ %pfbeb .)) addiert.  

 
 Die Vergünstigung wird nur noch auf Antrag gewährt.  
 
 Die Entlastungswirkung der Steuerermäßigung nach der Fünftel-Regelung kann 

nur individuell bestimmt werden: 
 

- Besteht das zu versteuernde Einkommen ausschließlich aus außerordentli-
chen Einkünften, so führt die Fünftel-Regelung dazu, dass außerordentliche 
Einkünfte bis zu einem Betrag von 39.570 | %a^p fpq a^p CĒkcc^`eb abp pqbu-
erfreien Existenzminimums, Tarif 2005) bzw. 79.140 | %_bf Wrp^jjbksbr-
anlagung) steuerfrei gestellt werden. 

 
- In diesen Fällen ist auch die Progressionsmilderung am höchsten: Der Vor-
qbfi ifbdq a^kk _bf 0.+325 | _wt+ 14+435 | _bf Wrp^jjbksbo^ki^drkd %ge-
weils Tarif 2005). 

 
- Die Fünftel-Regelung bringt dagegen dann keine steuerlichen Vorteile, 

wenn die übrigen Einkünfte bereits in die obere Proportionalzone reichen. 
 
- Bei sehr geringen nicht begünstigten Einkünften kann deren Grenzbelastung 

wegen der Addition mit einem Fünftel der außerordentlichen Einkünfte 
deutlich über 100 % liegen.  

 
- Schließlich kann die Anwendung der Fünftel-Regelung dann für den Steuer-

pflichtigen ungünstig sein, wenn die außerordentlichen Einkünfte mit Ein-
künften zusammentreffen, für die nach § 32 b EStG der Progressionsvorbe-
halt gilt. In diesem Fall erstellt die Finanzverwaltung von Amts wegen eine 
 DĒkpqfdbomoĒcrkd¬) pl dass ggfs. die Anwendung der Fünftel-Regelung un-
terbleibt. 

 
7.4 Verfassungsmäßigkeit 

 
Für die Jahre 1999 und 2000 ist aufgrund der dargestellten Rechtslage eine Be-
steuerung von Veräußerungsgewinnen mit dem halben Durchschnittssteuersatz 
nicht möglich, denn in diesen Jahren waren die Veräußerungsgewinne aus-
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schließlich nach der Fünftel-Regelung zu besteuern. Diese Fünftel-Regelung 
beruht auf dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 vom 24. März 1999; 
sie wurde also für 1999 teilweise rückwirkend eingeführt. Der BFH hält dies für 
verfassungsrechtlich unbedenklich, soweit die entsprechende Vereinbarung 
nach der Zuleitung des Gesetzesentwurfs an den Bundesrat zustande gekom-
men ist. In einem Fall, in dem eine Entschädigungsvereinbarung vor dem Be-
kanntwerden des Gesetzesentwurfs wirksam geworden war, hat der BFH dem-
gegenüber eine verfassungswidrige Rückwirkung angenommen und dem Bun-
desverfassungsgericht den Fall zur Entscheidung vorgelegt. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat hierüber noch nicht entschieden (Az.: 2 BvL 1/03). 
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8. Doppelbesteuerungsabkommen und Doppelbesteuerungsverhandlungen  
 
 Die nachfolgende Übersicht zeigt den aktuellen Stand vom 1. Januar 2006: 
 

I.   Geltende Abkommen 
 
1.  Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
 
Abkommen    Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 

BStBl I  BStBl I  grundsätzlich 
mit   vom  Jg.   S.  Jg.   S.  ab   
 
Ägypten  08.12.87 90   280 92      7 01.01.92 
Argentinien  13.07.78 79   326 80     51 01.01.76 
   16.09.96 98   187 01    540 01.01.96 
Armenien1)  24.11.81 83     90 83   352 01.01.80 
Aserbaidschan2) 25.08.04     01.01.06 
Australien  24.11.72 74   423 75   386 01.01.71 
Bangladesch3)  29.05.90 92     34 93   466 01.01.90 
Belarus/ 
Weißrussland4)  24.11.81 83     90 83   352 01.01.80 
Belgien  11.04.67 69     38 69   468 01.01.66 
   05.11.02 05    346 05   348 01.01.04 
Bolivien  30.09.92 94   575 95   758 01.01.91 
Bosnien und  26.03.87 88   372 89    35 01.01.89 
Herzegowina5) 

Brasilien6)  27.06.75 76     47 76     86 01.01.75 
Bulgarien  02.06.87 88    389 89     34 01.01.89 
China (o. Hongkong 
und Macao)  10.06.85 86    329 86    339 01.01.85 
Cote d' Ivoire  03.07.79 82    357 82    628 01.01.82 
Dänemark  22.11.95 96  1219 97    624 01.01.97 
Ecuador  07.12.82 84    339 86    358 01.01.87 
Estland   29.11.96 98    543 99    269 01.01.94 
Finnland  05.07.79 82    201 82    587 01.01.81 
Frankreich  21.07.59 61    342 61    712 01.01.57 

09.06.69 70    900 70  1072 01.01.68 
28.09.89 90    413 91      93 01.01.90 
20.12.01 02    891 03    383 01.01.02 

Georgien7)  24.11.81 83      90 83    352 01.01.80 
Griechenland  18.04.66 67      50 68    296 01.01.64 
Indien   19.06.95 96    599 97    363 01.01.97 
Indonesien  30.10.90 91  1001 92    186 01.01.92 
Iran, Islamische 
Republik  20.12.68 70    768 70    777 01.01.70 
Irland   17.10.62 64    320 64    366 01.01.59 
Island   18.03.71 73    504 73    730 01.01.68 
Israel   09.07.62 66    700 66    946 01.01.61 

20.07.77 79    124 79    603 01.01.70 
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Abkommen    Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 

BStBl I  BStBl I  grundsätzlich 
mit   vom  Jg.   S.  Jg.   S.  ab   
 
Italien   18.10.89 90    396 93    172 01.01.93 
Jamaika  08.10.74 76    407 76    632 01.01.73 
Japan   22.04.66 67      58 67    336 01.01.67 

17.04.79 80    649 80    772 01.01.77 
17.02.83 84    216 84    388 01.01.81 

Kanada  19.04.01 02    505 02    521 01.01.01 
Kasachstan  26.11.97 98  1029 99    269 01.01.96 
Kenia   17.05.77 79    337 80    792 01.01.80 
Kirgisistan8)  24.11.81 83      90 83    352 01.01.80 
Korea, Republik 10.03.00 03      24 03      36 01.01.03 
Kroatien9)  26.03.87 88    372 89      35 01.01.89 
Kuwait   04.12.87 89    150 89    268 01.01.84 - 31.12.97 
   18.05.99 00    439 00  1383 01.01.98 
Lettland  21.02.97 98    531 98  1219 01.01.96 
Liberia   25.11.70 73    615 75    943 01.01.70 
Litauen   22.07.97 98  1016 99    121 01.01.95 
Luxemburg  23.08.58 59  1022 60    398 01.01.57 

15.06.73 78      72 79      83 01.01.71 
Malaysia  08.04.77 78    324 79    196 01.01.71 
Malta   08.03.01 02      76 02    240 01.01.02 
Marokko  07.06.72 74      59 74  1009 01.01.74 
Mauritius  15.03.78 80    667 81      34 01.01.79 
Mazedonien10)  26.03.87 88    372 89      35 01.01.89 
Mexiko  23.02.93 93    964 94    310 01.01.94 
Moldau, Republik 11)  24.11.81 83      90 83    352 01.01.80 
Mongolei  22.08.94 95    607 96  1135 01.01.97 
Namibia  02.12.93 94    673 95    678 01.01.93 
Neuseeland  20.10.78 80    654 80    787 01.01.78 
Niederlande  16.06.59 60    381 60    626 01.01.56 

13.03.80 80    646 80    787 01.01.79 
21.05.91 92      94 92    382 21.02.92 
04.06.04 05    364 05    368 01.01.05 

Norwegen  04.10.91 93    655 93    926 01.01.91 
Österreich  24.08.00 02    584 02    958 01.01.03 
Pakistan3)  14.07.94 95    617 96    445 01.01.95 
Philippinen  22.07.83 84    544 84    612 01.01.85 
Polen   14.05.03 05      15 05      27 01.01.05  
Portugal  15.07.80 82    347 82    763 01.01.83 
Rumänien  04.07.01 04    273 04    286 01.01.04 
Russische Föderation 29.05.96 96  1490 97    363 01.01.97 
Sambia   30.05.73 75    688 76        7 01.01.71 
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Abkommen    Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 
BStBl I  BStBl I  grundsätzlich 

mit   vom  Jg.   S.  Jg.   S.  ab   
 
Schweden  14.07.92 94    422 95      88 01.01.95 
Schweiz  11.08.71 72    518 73      61 01.01.72 

30.11.78 80    398 80    678 01.01.77 
17.10.89 90    409 91      93 01.01.90 
21.12.92 93    927 94    110 01.01.94 
12.03.02 03    165 03    329 01.01.02/01.01.04 

Serbien und   26.03.87 88    372 89      35 01.01.89 
Montenegro12) 

(Namensänderung; ehem. Bundesrepublik Jugoslawien)  
Simbabwe  22.04.88 89    310 90    178 01.01.87 
Singapur  19.02.72 73    513 73    688 01.01.68 
Slowakei13)  19.12.80 82    904 83    486 01.01.84 
Slowenien14)  26.03.87 88    372 89      35 01.01.89 
Spanien  05.12.66 68    296 68    544 01.01.68 
Sri Lanka  13.09.79 81    610 82    373 01.01.83 
Südafrika  25.01.73 74    850 75    640 01.01.65 
Tadschikistan  27.03.03 05      15 05      27 01.01.05 
Thailand  10.07.67 68  1046 69      18 01.01.67 
Trinidad u. Tobago 04.04.73 75    697 77    192 01.01.72 
Tschechien13)  19.12.80 82    904 83    486 01.01.84 
Türkei   16.04.85 89    471 89    482 01.01.90 
Tunesien  23.12.75 76    498 77        4 01.01.76 
Turkmenistan15) 24.11.81 83      90 83    352 01.01.80 
Ukraine  03.07.95 96    675 96  1421 01.01.97 
Ungarn  18.07.77 79    348 79    602 01.01.80 
Uruguay  05.05.87 88    531 90    365 01.01.91 
Usbekistan  07.09.99 01    765 02    239 01.01.02 
Venezuela  08.02.95 96    611 97    938 01.01.97 
Ver. Arab. Emirate 09.04.95 96    588 96  1135 01.01.92 
Verein. Königreich 26.11.64 66    729 67      40 01.01.60 

23.03.70 71    139 71    340 30.05.71 
Vereinigte Staaten 29.08.89 91      94 92    262 01.01.90 
Vietnam  16.11.95 96  1422 97    364 01.01.97 
Zypern   09.05.74 77    340 77    618 01.01.70 
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2.  Abkommen auf dem Gebiet der Erbschaft¯ und Schenkungsteuern 
 
 
Abkommen    Fundstelle Inkrafttreten Anwendung 

BStBl I  BStBl I  grundsätzlich 
mit   vom  Jg.   S.  Jg.   S.  ab   
 
Dänemark16)  22.11.95 96  1219 97    624 01.01.97 
Griechenland  18.11.10   -         - 53    377 01.01.53 
   01.12.10 
Österreich  04.10.54 55    375 55    557 08.09.55 
   15.10.03 04    714 04  1029 01.01.03 
Schweden16)  14.07.92 94    422 95      88 01.01.95 
Schweiz  30.11.78 80    243 80    786 28.09.80 
Vereinigte Staaten 03.12.80 82    765 86    478 01.01.79 
   14.12.98 01    110 01    114 15.12.00 
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II. Künftige Abkommen und laufende Verhandlungen 
 
    1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
 
Abkommen Art des Ab- Sachstand19)  Geltung für Geltung für 
  Kommens18)    Veranl.-20) Abzug-21) 
       Steuern ab steuern ab  
 
 
 
 
Ägypten R-A  P:  01.08.2005   KR  KR 
Algerien A  P:  27.08.2005   KR  KR 
Australien R¯A  V: 
Belarus  A  U: 30.09.2005   KR  KR   
(Weißrussland) 
Frankreich E-P  V:   
Georgien A  V:    --  -- 
Ghana  A  U:  12.08.2004   
Iran  R-A  V:         
Island              R-A                  P:  06.07.2005  --  --  
Kirgisistan A  U:  01.12.2005  --  -- 
Kroatien A  P:   01.07.1999  KR  KR 
Malaysia R-A  P:   08.07.2003  --  -- 
Mazedonien A  P:   12.09.2002  KR  KR 
Niederlande R¯A  V:    --  -- 
Oman  A  P:   12.04.2002  KR  KR 
Serbien und  A  V: 
Montenegro 
Singapur R¯A  U:  28.06.2004  --  -- 
Slowakei         R-A P:   04.11.2004  KR  KR  
Slowenien R¯A  P:   06.05.1999  KR  KR 
Südafrika R¯A  P:   13.01.1998  KR  KR 
Syrien  A  P:   26.04.2004  KR  KR 
Thailand R-A  V: 
Tschechien R¯A  V:    --  -- 
Turkmenistan A  V: 
Venezuela R-P  V: 
Vereinigtes    
Königreich  R-A  V: 
Vereinigte  
Staaten  R-A   V: 
Zypern  R-A  V: 
 
2. Abkommen auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuer  
 
Frankreich A   P: 06.01.2005 
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1) DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl. 93 II S. 169. 
2) In Kraft getreten am 28. Dezember 2005. 
3) Gilt nicht für die VSt. 
4) DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl. 94 II S. 2533. 
5) DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, BGBl. 92 II S. 1196. 
6) Kündigung vom 7. April 2005. 
7) DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl. 92 II S. 1128. 
8) DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl. 92 II S. 1015. 
9) DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, BGBl. 92 II S. 1146. 
10) DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, BGBl. 94 II S. 326. 
11) DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl. 96 II S. 768. 
12) DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, BGBl. 97 II S. 961.  
13) DBA mit Tschechoslowakei gilt fort, BGBl. 93 II S. 762. 
14) DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, BGBl. 93 II S. 1261. 
15) DBA mit UdSSR gilt fort, Bericht der Botschaft Aschgabat vom 11.08.1999-Nr. 

377/99. 
16) Die Erbschaftsteuer bzw. Vorschriften zur Rechts- und Amtshilfe sind in den unter I.1 

bzw. II.2.  
 aufgeführten Abkommen enthalten. 
17) Text: BGBl. 1999 II S. 826 und BStBl. 1999 I S. 883 
18) A: Erstmaliges Abkommen 
 R¯A: Revisionsabkommen als Ersatz eines bestehenden Abkommens  
 R¯P: Revisionsprotokoll zu einem bestehenden Abkommen  
 E¯P: Ergänzungsprotokoll zu einem bestehenden Abkommen 
19) V: Verhandlung 
 P: Paraphierung  
 U: Unterzeichnung hat stattgefunden, Gesetzgebungs- oder Ratifikationsverfah-

ren noch nicht abgeschlossen 
20) Einkommen, Körperschaft-, Gewerbe- und Vermögensteuer 
 KR: Keine Rückwirkung vorgesehen 
21) Abzugsteuern von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren 
 KR: Keine Rückwirkung vorgesehen 
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9. Grundsätzliches zur Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) 
 
9.1 Begriff: Rechtsnatur 
 
 Die Umsatzsteuer ist eine Steuer, die auf entgeltliche Umsätze von Gütern 

(Lieferungen) und Diensten (sonstige Leistungen) erhoben wird, die ein Unter-
nehmer im Inland im Rahmen seines Unternehmens ausführt (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 
UStG). Abgabenrechtlich gehört sie zu den Verkehrssteuern. Nach ihrem 
Zweck und nach der Belastungswirkung ist sie als Verbrauchssteuer anzuse-
hen, da die Endverbraucher die Steuerlast zu tragen haben. Ein ermäßigter 
Steuersatz für Bücher begünstigt mithin nicht etwa Verleger oder Vertreiber, 
Buchhändler, sondern allein den Verbraucher.  

 
9.2 Wirkung der Umsatzsteuer 
 
 Das seit 1. Januar 1968 in der Bundesrepublik Deutschland eingeführte System 

der Mehrwertsteuer, eine Netto-Allphasen-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug, 
wirkt folgendermaßen: 

 
 Der Umsatzsteuer unterliegen nicht nur Umsätze an Endverbraucher, sondern 

alle Umsätze (so genannte Allphasen-Steuer). Dem leistenden Unternehmer 
wird dadurch die Prüfung erspart, ob sein Abnehmer Endverbraucher ist oder 
nicht. Damit die Leistung beim Endverbraucher nur mit dem zutreffenden Um-
satzsteuersatz belastet ist und nicht mit der Summe aller Umsatzsteuern aus 
den Vorlieferungen, wird dem leistenden Unternehmer nach § 15 UStG der 
Abzug der Vorsteuer gewährt, d. h. der Umsatzsteuer, die er selbst beim Bezug 
der Leistung bezahlt hat. Um dies sicherzustellen, muß die Umsatzsteuer offen 
in den Rechnungen ausgewiesen werden (§ 14 Abs. 1 UStG). Im Ergebnis führt 
der Unternehmer nur den Unterschiedsbetrag zwischen der Umsatzsteuer auf 
seine Umsätze und der Vorsteuer an das Finanzamt ab. Da dieser Unter-
schiedsbetrag der Umsatzsteuer der bei dem Unternehmer eingetretenen Wert-
schöpfung entspricht, wird die Umsatzsteuer auch als Mehrwertsteuer be-
zeichnet. Als Endverbraucher bleibt also jede Person belastet, die nicht vor-
pqbrbo^_wrdp_bob`eqfdq fpq) ^ipl  mofs^qb¬ Erwerber, aber auch Unternehmer, 
die nur teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Die Ausfuhr und die in-
nergemeinschaftliche Lieferung sind in vollem Umfang steuerfrei. Sie beein-
trächtigen aber den Vorsteuerabzug nicht.  



HAAG ECKHARD SCHOENPFLUG 
 WIRTSCHAFTSPRÜFER Å STEUERBERATER Å RECHTSANWÄLTE 

 
- 42 - 

 
 

 
9.3 Umsatzsteuer und Binnenmarkt 
 
 Mit dem Binnenmarkt der Europäischen Union sind zum 1. Januar 1993 die 

umsatzsteuerlichen Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten der EU entfallen. 
Beim Warenverkehr mit dem Ausland ist dementsprechend danach zu diffe-
renzieren, ob in das übrige Gemeinschaftsgebiet oder in das so genannte Dritt-
landsgebiet geliefert wird.  

 
9.4 Geltung des Bestimmungslandprinzips  
 
 Grundsätzlich gilt auch innerhalb der Europäischen Union das Bestimmungs-

landprinzip, wonach die Umsätze nach den Vorschriften desjenigen Staates 
_bpqbrboq tboabk) fk abj afb T^ob labo afb Afbkpqibfpqrkd  sbo_o^r`eq¬ tfoa+
(Eine Verständigung auf das Herkunftslandprinzip war bisher nicht möglich.) 

 
9.5 Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftliche Lieferungen 
 
 Dem Bestimmungslandprinzip entsprechend sind Ausfuhrlieferungen (Liefe-

rungen in das Drittlandsgebiet) nach §§ 4 Nr. 1a, 6 UStG und innergemein-
schaftliche Lieferungen (Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet) nach 
§§ 4 Nr. 1b, 6a UStG steuerfrei. Als innergemeinschaftliche Lieferungen wer-
den Lieferungen von Gegenständen bezeichnet, die im Rahmen des innerge-
meinschaftlichen gewerblichen Warenverkehrs aus einem Mitgliedstaat in ei-
nen anderen ausgeführt werden.  

 
 Voraussetzung für die Steuerfreiheit einer Ausfuhrlieferung oder innergemein-

schaftlichen Lieferung ist nach §§ 8 ff. bzw. §§ 17a ff. UStDV, dass der Buch-
händler oder Verleger einen buchmäßigen Nachweis für die entsprechende 
Lieferung führt. Hierbei ist regelmäßig Folgendes aufzuzeichnen:  

 
- die handelsübliche Bezeichnung und die Menge des Gegenstandes der Lie-

ferung, 
- der Name und die Anschrift des Abnehmers, 
- das vereinbarte Entgelt, 
- die Ausfuhr bzw. die Beförderung in das übrige Gemeinschaftsgebiet. Die-

ser Nachweis ist durch das Doppel der Rechnung sowie durch einen 
Versendungsbeleg, insbesondere durch Frachtbrief, Konnossement oder 
Posteinlieferungsschein, oder durch einen sonstigen handelsüblichen Beleg, 
insbesondere durch eine Bescheinigung des beauftragten Spediteurs oder 
durch eine Versandbestätigung des Lieferers, zu führen.  
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 Werden Bücher, Zeitungen, Zeitschriften oder sonstige Druckerzeugnisse in 

bfkbj _bplkabobk ?brqbi % J-?brqbi¬& sbopbkabq) h^kk abo >rpcreok^`etbfp
nicht durch einen Versendungsbeleg im obigen Sinne geführt werden. Nach 
R 135 Abs. 6 UStR kann die Ausfuhr bzw. die innergemeinschaftliche Liefe-
rung deshalb durch leicht nachprüfbare innerbetriebliche Versendungsunterla-
gen in Verbindung mit den Aufzeichnungen in der Finanzbuchhaltung nach-
gewiesen werden. Als solche werden Durchschriften von Rechnungen oder 
Lieferscheinen oder Postausgangsbüchern sowie bei der Lieferung von Büchern 
Auslieferungslisten mit Versanddaten und bei der Lieferung von Zeitungen, 
Zeitschriften und sonstigen periodisch erscheinenden Druckschriften Fortset-
zungskarteien mit Versanddaten anerkannt. 

 
 Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen ist darüber hinaus buchmäßig nach-

zuweisen: 
 

- die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Abnehmers, 
- der Gewerbezweig oder Beruf des Abnehmers und 
- der Bestimmungsort im übrigen Gemeinschaftsgebiet. 

 
 Da Umsatzsteuer-Identifikationsnummern nur Unternehmern erteilt werden, 

kann auf diese Weise sichergestellt werden, dass die Warenlieferung nicht un-
versteuert an einen Endverbraucher gelangt.  

 
9.6 Wareneinfuhr und innergemeinschaftlicher Erwerb  
 
 Die Einfuhr von Waren aus Drittländern unterliegt der Einfuhrumsatzsteuer. 

Die Einfuhrumsatzsteuer wird unter anderem von den Zollbehörden erhoben. 
Sie darf jedoch nicht mit einem Zoll, der auf Bücher nicht erhoben wird, ver-
wechselt werden.  

 
 Gelangen Gegenstände im Rahmen eines innergemeinschaftlichen gewerbli-

chen Warenverkehrs aus einem Mitgliedstaat in einen anderen, so liegt bei 
dem Erwerber in der Regel ein so genannter innergemeinschaftlicher Erwerb 
vor (§ 1a UStG). Dieser Erwerb ist grundsätzlich in dem Mitgliedstaat umsatz-
steuerpflichtig, in den der Gegenstand bei der Lieferung gelangt.  

 
 Die Umsatzsteuer auf den innergemeinschaftlichen Erwerb ist wie die Einfuhr-

umsatzsteuer als Vorsteuer des Unternehmers abziehbar.  
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9.7 Bemessungsgrundlage 
 
 Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer ist in der Regel das vereinbarte 

Entgelt, wobei die Umsatzsteuer selbst nicht zum Entgelt gehört (§§ 10 Abs. 1, 
16 Abs. 1 UStG). 

 
9.8 Steuersätze 
 
 Das Gesetz kennt zwei Steuersätze. Der Regelsteuersatz beträgt zurzeit 16 % 

(§ 12 Abs. 1 UStG), der ermäßigte Steuersatz 7 % (§ 12 Abs. 2 UStG). Vorgese-
hen ist ab dem Jahr 2007 ein Regelsteuersatz von 19,0 % bei unverändertem 
ermäßigtem Steuersatz. 

 
9.9 Zweifel am Steuersatz 
 
 In Fällen, in denen es zweifelhaft ist, ob der Regelsteuersatz oder der ermäßigte 

Steuersatz zur Anwendung gelangt, war es früher durchaus üblich, in Rech-
nungen an andere Unternehmer den Regelsteuersatz auszuweisen, da der Leis-
tungsempfänger grundsätzlich einen entsprechenden Vorsteuerabzug geltend 
machen konnte. Mit Urteil vom 2. April 1998 (Az.: V R 34/97, BStBl 1998 II, 
Seite 695) hat der BFH jedoch seine Rechtsprechung geändert; mit der Geset-
zesänderung in § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG ist der Vorsteuerabzug nur noch in 
Höhe der gesetzlich geschuldeten Steuer möglich. Das bedeutet, dass nicht nur 
der Leistende, sondern auch der Leistungsempfänger auf die zutreffende Be-
steuerung der Lieferung oder sonstigen Leistung achten sollte.  

 
Nachdem die Rechtspraxis in Deutschland zur Berichtigung eines unrichtigen 
Steuerausweises mit dem Gemeinschaftsrecht in der Auslegung durch den 
EuGH teilweise unvereinbar war, hat der Gesetzgeber die Berichtigungsmög-
lichkeiten in § 14c Abs. 1 Satz 2 UStG neu gefasst. Diese Vorschrift lässt vor-
aussetzungslos die Berichtigung des in der Rechnung ausgewiesenen Steuerbe-
trags gegenüber dem Leistungsempfänger zu. Notwendig für die Berichtigung 
ist eine schriftliche oder elektronische Erklärung, in der die ursprüngliche 
Rechnung nicht mehr als verbindlich bezeichnet wird, z.B. durch Rechnungs-
stornierung oder durch eine neue berichtigte Rechnung, durch Rückgabe der 
fehlerhaften Rechnung, durch deren Vernichtung oder durch einen Hinweis, 
dass die Rechnung fehlerhaft ist und die Vorsteuer daraus nicht oder nur in ge-
ringerer Höhe abgezogen werden soll. Eine mündliche Berichtigung reicht je-
doch nicht aus. Bei einer wirksamen Berichtigung der fehlerhaften Rechnung 
ist in entsprechender Anwendung des § 17 Abs. 1 UStG die Steuerschuld we- 
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gen des Mehr- oder Minderbetrages zu korrigieren. Die Berichtigung ist für den 
Besteuerungszeitraum vorzunehmen, in dem die berichtigte Rechnung erteilt 
wurde. Eine Rückwirkung der Berichtigung kommt nicht in Betracht. 

 
9.10 Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (§ 13b UStG) 
 
 Mit dem 1. Januar 2002 gilt die neue Vorschrift des § 1 b UStG zur Regelung 

der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Sie hat das bis dahin gel-
tende Abzugsverfahren (§ 18 Abs. 8 UStG, §§ 51 bis 38 UStDV) abgeschafft, 
wonach der leistungsempfangende Unternehmer (Verleger) verpflichtet war, 
bei bestimmten sonstigen Leistungen durch im Ausland ansässige Unterneh-
mer, insbesondere die Einräumung von Rechten durch ausländische Autoren 
und Lizenzgeber, von dem Entgelt die Umsatzsteuer einzubehalten und an das 
Finanzamt abzuführen. Da das Verlagsunternehmen in der Regel zum Vorsteu-
erabzug in voller Höhe berechtigt war, durfte die Honorar- und Lizenzgut-
schrift zur Vereinfachung auf den gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer ver-
zichten, so dass entsprechende umsatzsteuerliche Pflichten für den Verlag 
nicht mehr entstanden (Null-Regelung). Die Neuregelung führt demgegenüber 
zu einer Vereinheitlichung innerhalb der europäischen Gemeinschaft, weil das 
Prinzip der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bislang schon in al-
len anderen EU-Mitgliedstaaten angewendet wird. 

 
 Nach der gesetzlichen Systematik ist die neue Regelung zur Steuerschuldner-

schaft den Vorschriften über den innergemeinschaftlichen Erwerb von Liefe-
rungen innerhalb der EU gleichgestellt (vgl. oben, Ziffer 9.5 und 9.6). Entspre-
chendes gilt nun auch für den Bezug von Dienstleistungen. Das heißt im Ein-
zelnen: 

 
- Die Honorargutschrift an den ausländischen Autor darf keine Umsatzsteuer 

gesondert ausweisen. Eine dennoch ausgewiesene Umsatzsteuer ist (als 
Strafsteuer) nach § 14 Abs. 2 UStG an den Fiskus abzuführen, ohne dass ein 
entsprechender Vorsteuerabzug möglich wäre; 

 
- Der Verlag hat in seiner Umsatzsteuererklärung die Steuer auf die Honorar-

gutschrift gesondert zu deklarieren. In gleicher Höhe steht ihm sogleich der 
Vorsteuerabzug zu. Dementsprechend kommt es zu keiner finanziellen Be-
lastung für das Buchhandelsunternehmen (Ausnahme: nur teilweise Vor-
steuerabzugsberechtigung); 

 
- Dies gilt unabhängig von der Höhe des Honorars und des Gesamtumsatzes 

des ausländischen Autors (§ 13 b Abs. 5 UStG); 
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- In der Gutschrift ist auf die Steuerschuldnerschaft des leistungsempfangen-
den Buchhandelsunternehmens hinzuweisen (§ 14a Abs. 4 Satz 2 UStG),  

 
- Nach § 19 Abs. 1 Satz 3 UStG gilt diese Regelung auch für Verlage, die im 

umsatzsteuerlichen Sinne als Kleinunternehmer anzusehen sind (Umsatz bis 
zu 17.500 |&+ L_tlei bfk pli`ebo Hibfkrkqbokbejbo dorkapúqwif`e hbfkb
umsatzsteuerlichen Pflichten zu erfüllen hat, erwachsen aus den geänderten 
umsatzsteuerlichen Vorschriften nunmehr dennoch entsprechende Ver-
pflichtungen. 

 
- § 13b UStG erfaßt wegen des weiten Wortlauts nicht nur Honorarabrech-

nungen an ausländische Schriftsteller - wenngleich dies für Buchhandelsun-
ternehmer der Hauptanwendungsfall sein wird -, sondern alle Dienstleistun-
gen eines ausländischen Unternehmers, bei denen der Leistungsort im um-
satzsteuerlichen Sinne Deutschland ist. Dies betrifft beispielsweise auch 
Künstler, Autoren auf Lesereisen und Dozenten, die in Deutschland tätig 
werden, Beratungsleistungen rechtlicher, wirtschaftlicher und technischer 
Natur, Softwareüberlassung auf elektronischem Wege, Personalgestellungen 
sowie Leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation. 
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10. Umsatzsteuerliche Anforderungen an die Rechnungsstellung 
 

Durch das Steueränderungsgesetz 2003 wurden u.a. die Bestimmungen der 
Richtlinie 2001/115/EG vom 20. Dezember 2001 (Rechnungsrichtlinie) in na-
tionales Recht umgesetzt und die damit im Zusammenhang stehende Vorschrift 
für den Vorsteuerabzug neu gefasst. Zudem wurde die Behandlung von Rech-
nungen mit unrichtigem bzw. unberechtigtem Steuerausweis aufgrund der 
neueren Rechtsprechung des EuGH und des BFH in § 14c UStG neu geregelt. 
Die Änderungen traten am 1. Januar 2004 in Kraft; für Rechnungen, die nach 
dem 31. Dezember 2003 und vor dem 1. Juli 2004 ausgestellt werden, besteht 
jedoch eine Übergangsregelung für den Vorsteuerabzug.  

 
10.1. Angaben in einer Rechnung 
 
 Eine Rechnung muß ab 1. Januar 2004 folgende Angaben enthalten: 
 
10.1.1 Name und Anschrift 
 

Die Rechnung muß den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift 
des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers enthalten. 

 
10.1.2 Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
 

Der leistende Unternehmer hat die ihm vom Finanzamt erteilte Steuernummer 
oder die vom Bundesamt für Finanzen erteilte Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer anzugeben. 

 
In dem BMF-Schreiben vom 29. Januar 2004 (Az.: IV B 7 - S-7280 - 19/04 
BStBl 2004, S. 258) zur Umsetzung der Rechnungsrichtlinie heißt es hierzu, 
dass zwingend die erteilte Steuernummer anzugeben ist, wenn dem leisten-
den Unternehmer keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt wurde. 
Allerdings ist es nicht erforderlich, dass der Unternehmer die vom Finanz-
amt erteilte Steuernummer um zusätzliche Angaben (z.B. Name oder An-
schrift des Finanzamtes, Finanzamtsnummer oder Länderschlüssel) ergänzt. 
Das bedeutet, dass regelmäßig nur die letzten acht Ziffern der Steuernum-
mer anzugeben sind.  

 
Im Falle einer Gutschrift ist die Steuernummer bzw. die Umsatzsteuer-Iden-
tifikationsnummer des leistenden Unternehmers und nicht die des die Gut-
schrift erteilenden Unternehmers anzugeben. Zu diesem Zweck hat der leis-
tende Unternehmer (Gutschriftsempfänger) dem Aussteller der Gutschrift 
seine Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitzuteilen. 
Dies gilt auch für einen ausländischen Unternehmer, dem von einem inlän- 
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dischen Finanzamt eine Steuernummer oder vom Bundesamt für Finanzen 
eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt wurde.  

 
Als Gutschrift im Sinne des Umsatzsteuerrechts wird jede Urkunde angese-
hen, mit der ein Unternehmer über eine Lieferung oder sonstige Leistung 
abrechnet, die an ihn ausgeführt wird. Die Gutschrift unterscheidet sich also 
von einer Rechnung nur dadurch, dass nicht der Leistende, sondern der Lei-
stungsempfänger über die Leistung abrechnet. Danach ist z.B. die Honorar-
abrechnung eines Verlages an den Autor als Gutschrift anzusehen, so dass 
in diesen Fällen die Steuernummer des Autors anzugeben ist, sofern der Au-
tor im Inland steuerlich registriert ist. 
 
Von einer Gutschrift zu unterscheiden sind jedoch die Fälle, in denen be-
reits erbrachte Lieferungen oder Leistungen rückgängig gemacht werden. 
Hierunter fällt z.B. die Rückgängigmachung aufgrund der Anfechtung eines 
Vertrages oder die Rückgabe des Liefergegenstandes bei Rücktritt. Als sol-
che ist gegebenenfalls nicht nur eine vertraglich vereinbarte, sondern auch 
eine Kulanz-Remission zu verstehen, mit der die gelieferten Waren zurück-
gegeben werden. Nach Auffassung der Finanzverwaltung kommt es hierbei 
im Wesentlichen auf die vertragliche Vereinbarung und die Verbuchung als 
Umsatz-Storno an. Die Rückgängigmachung selbst in Gestalt der Rückge-
währ von Leistung und Gegenleistung ist keine Leistung im umsatzsteuerli-
`ebk Pfkkb+ >r`e tbkk afbpb Cúiib dbibdbkqif`e jfqqbip bfkbo  Drqp`eofcq¬
bereinigt werden, liegt keine Gutschrift im umsatzsteuerlichen Sinne vor. In 
all den genannten Fällen ist daher die Steuernummer (bzw. Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer) des ursprünglich leistenden Unternehmers an-
zugeben, der jetzt die Waren zurückerhält.  

 
 Im Falle der umsatzsteuerlichen Organschaft muss die Organgesellschaft die 

ihr oder dem Organträger erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder 
die Steuernummer des Organträgers angeben. 

 
 Die Angabe der Steuernummer oder der Umsatzsteuer-Identifikationsnum-

mer ist - sofern es sich nicht um Kleinbetragsrechnungen oder Fahrausweise 
handelt - künftig auch erforderlich, wenn 

 
- beim leistenden Unternehmer die Umsatzsteuer gemäß § 19 Abs. 1 UStG 

(Kleinunternehmer-Regelung) nicht erhoben wird, 
 
- ausschließlich über steuerfreie Umsätze abgerechnet wird oder 
 
- der Leistungsempfänger gemäß § 13 b) Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 - 4 UStG Steu-

erschuldner ist. 
 
 Bei Verträgen über Dauerleistungen brauchen die vor dem 1. Januar 2004 

geschlossenen Verträge keine Steuernummer (bzw. Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer) des leistenden Unternehmers zu enthalten. Es ist auch nicht 
erforderlich, diese Verträge um die Steuernummer (oder Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer) zu ergänzen. Bei Verträgen, die ab dem 1. Januar 
2004 geschlossen werden, ist demgegenüber die Steuernummer (oder die  
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Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) des leistenden Unternehmers an-
zugeben. Erteilt das Finanzamt dem leistenden Unternehmer eine neue 
Steuernummer, so ist der Vertragspartner in geeigneter Weise darüber zu in-
formieren. Hierauf sollte in den entsprechenden Verträgen hingewiesen 
werden. Darüber hinaus brauchen die Belege über die aufgrund des Vertra-
ges geleisteten Zahlungen keine weiteren Angaben zu enthalten. 

 
10.1.3 Das Ausstellungsdatum (Rechnungsdatum) 
 
 Mit Wirkung ab 1. August 2004 sind die Vorschriften zur Rechnungsstellung 

durch das Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und 
damit zusammenhängender Steuerhinterziehung nochmals verschärft worden. 
Führt der Unternehmer eine Werklieferung oder eine sonstige Leistung im Zu-
sammenhang mit einem Grundstück aus, ist er verpflichtet, innerhalb von 
sechs Monaten nach Ausführung der Leistung eine Rechnung auszustellen. 
Führt der Unternehmer eine andere als die soeben genannten Leistungen aus, 
so ist er im Verhältnis zu einem privaten Abnehmer berechtigt, eine Rechnung 
auszustellen und gegenüber einem anderen Unternehmer oder gegenüber ei-
ner juristischen Person verpflichtet, eine Rechnung auszustellen, und zwar 
wiederum innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Lieferung oder 
Leistung.  

 
10.1.4 Rechnungsnummer 
 

Die Rechnung ist mit einer fortlaufenden Nummer mit einer oder mehreren 
Zahlenreihen zu versehen, die zur Identifizierung der Rechnung vom Rech-
nungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer). 

 
 Hierzu ist es nach dem genannten BMF-Schreiben auch zulässig, eine oder 

mehrere Zahlen- oder Buchstabenreihen zu verwenden; auch eine Kombi-
nation von Ziffern mit Buchstaben ist möglich. Bei der Erstellung der Rech-
nungsnummer bleibt es dem Rechnungsaussteller überlassen, wie viele und 
welche separaten Nummernkreise geschaffen werden, in denen eine Rech-
nungsnummer jeweils einmalig vergeben wird. Es muss jedoch gewährleis-
tet sein, dass die jeweilige Rechnung leicht und eindeutig dem jeweiligen 
Nummernkreis zugeordnet werden kann und die Rechnungsnummer einma-
lig ist. 

 
 Bei Verträgen über Dauerleistungen ist es unschädlich, wenn vor dem 1. Ja-

nuar 2004 geschlossene Verträge keine fortlaufende Nummer enthalten. Bei 
ab 1. Januar 2004 geschlossenen Verträgen über Dauerleistungen ist es aus-
reichend, wenn diese Verträge eine einmalige Nummer enthalten (z.B. 
Wohnungs- oder Objektnummer, Mieternummer). 
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 Im Falle der Gutschrift ist die fortlaufende Nummer durch den Gutschrifts-
aussteller zu vergeben. 

 
 Kleinbetragsrechnungen und Fahrausweise müssen keine fortlaufende Num-

mer enthalten. 
 
10.1.5 Die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegens-

tände bzw. der Umfang und die Art der sonstigen Leistung 
 
 Hierzu hat sich gegenüber der früheren Rechtslage nichts geändert. Die Recht-

sprechung des Bundesfinanzhofes und die früheren Verwaltungsauffassungen 
sind weiterhin anwendbar. 

 
10.1.6 Zeitpunkt der Leistung oder der Vereinnahmung des Entgelts 
 

In der Rechnung ist der Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung an-
zugeben oder der Zeitpunkt der Vereinnahmung des Entgelts oder eines Teils 
des Entgelts in den Fällen, in denen das Entgelt (oder ein Teil des Entgelts) für 
eine noch nicht ausgeführte Lieferung oder sonstige Leistung vereinnahmt 
wird, sofern der Zeitpunkt der Vereinnahmung feststeht und nicht mit dem 
Ausstellungsdatum der Rechnung identisch ist. Gemäß § 31 Abs. 4 UStDV 
kann als Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung der Kalendermonat 
angegeben werden, in dem die Leistung ausgeführt wird. 

 
Handelt es sich um einen Werkvertrag (beispielsweise über die Cover-
Gestaltung eines Titels), so gilt als Zeitpunkt der sonstigen Leistung der Zeit-
punkt der Abnahme der Leistung. Liegt dagegen ein Dienstvertrag vor, ist Zeit-
punkt der sonstigen Leistung derjenige, zu dem der Auftrag beendet ist; ent-
scheidend hierbei ist also der Auftragsinhalt. Bei der Vereinbarung einer Pau-
schalvergütung ist der Auftrag erst dann beendet, wenn alle Leistungen, die 
Gegenstand der Pauschalvergütungsvereinbarung sind, erbracht wurden. Zeit-
punkt der sonstigen Leistung ist in diesen Fällen somit der Zeitpunkt, zu dem 
die Abschlussrechnung erteilt wird.  

 
 Nach dem genannten BMF-Schreiben ist in den Fällen, in denen der Zeit-

punkt nicht feststeht, etwa bei einer Rechnung über eine Vorauszahlung o-
der über eine Anzahlung, eine Angabe entbehrlich. Allerdings ist auf der 
Rechnung kenntlich zu machen, dass über eine noch nicht erbrachte Leis-
tung abgerechnet wird. 

 
 Bei Zeitschriftenabonnements wird das Entgelt regelmäßig für einen be-

stimmten Zeitraum (Monat, Vierteljahr, Halbjahr oder Jahr) im Voraus oder 
nachträglich erhoben. Diese Zeitschriftenlieferungen sind umsatzsteuerlich 
als so genannte Dauerlieferungen anzusehen. Sie werden erst in dem Monat  
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ausgeführt, in dem die letzte Lieferung für den vereinbarten Leistungszeit-
raum vorgenommen wird. Eine Leistung ist also bei Zeitschriftenabonne-
ments erst dann erbracht, wenn die letzte Zeitschrift des Abrechnungszeit-
raums abgeliefert wird. (Dessen ungeachtet entsteht bei Vorausrechnungen 
für Abonnements die Umsatzsteuer nach § 13 Abs.1 Ziff. 1a UStG bereits 
mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem das Entgelt aus diesen 
Rechnungen vereinnahmt wird.)  

 
Nach § 31 Abs. 4 UStDV ist als Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leis-
tung der Kalendermonat anzugeben, in dem die Leistung ausgeführt wird. 
Bei Zeitschriftenabonnements ist dies also regelmäßig der letzte Monat des 
Abrechnungszeitraumes. Kann bei einer Vorausrechnung der Liefertermin 
noch nicht angegeben werden, so darf die Angabe des Liefertermins auf der 
Rechnung entfallen. Allerdings ist in diesen Fällen der Zeitpunkt der Verein-
nahmung des Entgelts oder des Teilentgelts anzugeben, sofern zumindest 
dieser Zeitpunkt feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rech-
nung übereinstimmt. 

 
 Steht der Zeitpunkt der Lieferung oder der sonstigen Leistung oder der Zeit-

punkt der Vereinnahmung des Entgelts nicht fest, so wird eine entsprechen-
de Angabe nicht gefordert.  

 
 Ist in einem Vertrag - z.B. in einem Miet- oder Pachtvertrag oder Lizenzver-

trag - der Zeitraum, über den sich die jeweilige Leistung oder Teilleistung 
erstreckt, nicht angegeben, reicht es aus, wenn sich dieser Zeitraum aus den 
einzelnen Zahlungsbelegen, z.B. aus den Überweisungsaufträgen oder den 
Kontoauszügen, ergibt. Dabei wird es nicht beanstandet, wenn der Zah-
lungsbeleg vom Leistungsempfänger ausgestellt wird. 

 
10.1.7 Entgelt 
 

In der Rechnung ist das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen 
aufgeschlüsselte Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung zu beziffern 
sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts anzugeben, sofern 
sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist. 

 
 Dies heißt für die Vereinbarung von Boni, Skonti oder Rabatten, bei denen 

im Zeitpunkt der Rechnungsstellung lediglich die Höhe nicht feststeht, dass 
in der Rechnung auf die entsprechende Vereinbarung hinzuweisen ist (§ 31 
Abs. 1 UStDV).  

 
 Sind auf die in der Rechnung angegebenen Entgeltteile verschiedene Steuer-

sätze anzuwenden oder gelten für die einzelnen Leistungen unterschiedli-
che Steuerbefreiungen, ist das Entgelt auf die einzelnen Steuersätze oder 
Steuerbefreiungen aufzuschlüsseln. In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, dass der entsprechende Passus der Rechnungsrichtlinie, wo-
nach auch der Preis je Einheit ohne Steuer anzugeben ist, nicht in nationa-
les Recht umgesetzt wurde. 
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10.1.8 Steuersatz 
 

Schließlich ist der anzuwendende Steuersatz anzugeben sowie der auf das Ent-
gelt entfallende Steuerbetrag oder im Falle einer Steuerbefreiung ein Hinweis 
auf den Grund der Steuerbefreiung. 

 
 Nach dem BMF-Schreiben ist es nicht erforderlich, dass der Unternehmer 

die entsprechende Vorschrift des Umsatzsteuergesetzes oder der 6. EG-
Richtlinie für die Steuerbefreiung nennt. Allerdings soll in der Rechnung ein 
Hinweis auf den Grund der Steuerbefreiung enthalten sein. Dabei soll re-
gelmäßig eine Angabe in umgangssprachlicher Form ausreichen (z.B.  Aus-
fuhr¬,  innergemeinschaftliche Lieferung¬,  steuerfreie Vermietung¬, usw.). 

 
10.1.9 Sonstiges 
 
 Nach § 31 UStDV kann eine Rechnung aus mehreren Dokumenten bestehen, 

aus denen sich die nach § 14 Abs. 4 des Gesetzes geforderten Angaben insge-
samt ergeben. In einem dieser Dokumente sind das Entgelt und der darauf ent-
fallene Steuerbetrag jeweils zusammengefasst anzugeben und alle anderen 
Dokumente zu bezeichnen, aus denen sich die übrigen Angaben nach § 14 
Abs. 4 des Gesetzes ergeben. Diese Angaben müssen leicht und eindeutig 
nachprüfbar sein. 

 
 Wird in einer Rechnung über Lieferungen oder sonstige Leistungen, die ver-

schiedenen Steuersätzen unterliegen, der Steuerbetrag durch Maschinen auto-
matisch ermittelt und durch diese in der Rechnung angegeben, ist der Ausweis 
des Steuerbetrages in einer Summe zulässig, wenn für die einzelnen Posten der 
Rechnung der Steuersatz angegeben wird (§ 32 UStDV). 

 
10.1.10 Rechnungen in besonderen Fällen 
 
 § 14a UStG-neu regelt die zusätzlichen Pflichten bei der Ausstellung von Rech-

nungen in besonderen Fällen. Zu den besonderen Fällen gehören u.a.: 
 

- Vermittlungsleistungen 
- innergemeinschaftliche Lieferungen 
- die Fälle der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
- die Besteuerung von Reiseleistungen oder 
- innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte. 
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10.1.10.1 Innergemeinschaftliche Lieferungen 
 
 Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen ist der Unternehmer, der die inner-

gemeinschaftliche Lieferung ausführt, zur Ausstellung einer Rechnung ver-
pflichtet. Darin sind auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Unter-
nehmers und die des Leistungsempfängers anzugeben. 

 
 Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf die Fälle, in denen Waren 

aus dem EU-Ausland erworben werden. In diesen Fällen liegt bekanntlich eine 
steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung des ausländischen Unternehmers 
vor. Der inländische Erwerber hat einen so genannten innergemeinschaftlichen 
Erwerb zu deklarieren, der in der Regel steuerpflichtig ist und den inländischen 
Unternehmer in gleicher Höhe zugleich zum Vorsteuerabzug berechtigt. In 
diesen Fällen finden die Neuregelungen zu den Angaben in der Rechnung kei-
ne Anwendung, da der Vorsteuerabzug nicht auf der Rechnung des (ausländi-
schen) EU-Unternehmers beruht, sondern auf dem innergemeinschaftlichen 
Erwerb des inländischen Empfängers. 

 
10.1.10.2 Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
 
 In den Fällen der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b 

UStG ist der Unternehmer zur Ausstellung einer Rechnung verpflichtet. Es sind 
dies insbesondere die Fälle der 

 
- Werklieferungen oder sonstigen Leistungen eines im Ausland ansässigen 

Unternehmers (Beratungsleistungen oder entgeltliche Online-Übermittlun-
gen aus dem Ausland) oder der 

- Werklieferungen und sonstigen Leistungen, die der Herstellung, Instandset-
zung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen, 
mit Ausnahme von Planungs- und Überwachungsleistungen (Bauarbeiten an 
Gebäuden). 

 
In einer solchen Rechnung hat der leistende Unternehmer auf die Schuldner-
schaft des Leistungsempfängers hinzuweisen. Eine Steuer darf jedoch in einer 
solchen Rechnung nicht ausgewiesen werden. 

 
10.1.10.3 Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte (§ 25b UStG) 
 
 In den Fällen der innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfte, in denen bei-

spielsweise ein Buchhändler für seinen ausländischen Abnehmer eine Zeit-
schrift bei einem Unternehmer in einem anderen EU-Ausland bestellt und die- 
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ser die Zeitschrift direkt an den Abnehmer versendet, ist auf das Vorliegen ei-
nes innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts und damit auf die Steuer-
schuldnerschaft des letzten Abnehmers hinzuweisen. Dabei sind die Umsatz-
steuer-Identifikationsnummern des Unternehmers und die des Leistungsemp-
fängers anzugeben. Eine Steuer darf in dieser Rechnung nicht ausgewiesen 
werden. 

 
10.2. Voraussetzungen für den Steuerabzug 
 
 Mit Wirkung ab 1. Januar 2004 ist auch die für den Vorsteuerabzug maßgebli-

che Vorschrift des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG geändert worden. Nunmehr 
ist ausdrücklich klargestellt, dass nur die gesetzlich geschuldete Steuer für Lie-
ferungen oder sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für 
das Unternehmen des Leistungsempfängers ausgeführt worden sind, als Vor-
steuer abziehbar ist. Ein Vorsteuerabzug ist damit nicht mehr zulässig, soweit 
der die Rechnung ausstellende Unternehmer die Steuer unrichtig oder unbe-
rechtigt ausgewiesen hat und daher nach § 14c UStG schuldet. 

 
 Weiterhin ist der Vorsteuerabzug künftig, d.h. nach Ablauf der Übergangsrege-

lung (s u. Ziffer 10.3), nur noch dann möglich, wenn die Rechnung alle in den 
§§ 14 und 14a UStG geforderten Angaben enthält, d.h. wenn die Angaben in 
der Rechnung vollständig und richtig sind. Im Falle einer diesbezüglichen Be-
richtigung einer Rechnung ist ein Vorsteuerabzug erst in dem Zeitpunkt zuläs-
sig, in dem alle nach den §§ 14 und 14a UStG erforderlichen Angaben an den 
Leistungsempfänger übermittelt wurden. 

 
 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der EuGH auf Vorlage 

des Bundesfinanzhofs mit Urteil vom 29. April 2004 (Az.: C-152/02 UR 2004, 
S. 323) entschied, dass das Vorsteuerabzugsrecht für den Erklärungszeitpunkt 
auszuüben ist, in dem beide nach § 15 UStG erforderlichen Voraussetzungen 
erfüllt sind, d.h. in dem Veranlagungszeitraum, in dem die Lieferung der Ge-
genstände oder die Dienstleistung bewirkt wurde und der Steuerpflichtige die 
Rechnung besitzt. Der EuGH verwies in seinen Entscheidungsgründen darauf, 
dass die Umsetzung der entsprechenden Vorschrift der 6. EG-Richtlinie in 
deutsches Recht insoweit nicht eindeutig sei.  

 
 Die Überprüfung der Richtigkeit der Steuernummer oder der inländischen Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer und der Rechnungsnummer ist dem Rech-
nungsempfänger regelmäßig nicht möglich. Ist eine dieser Angaben unrichtig 
und konnte der Unternehmer dies nicht erkennen, so bleibt der Vorsteuerab-
zug nach dem genannten BMF-Schreiben erhalten, wenn im Übrigen die Vor- 



HAAG ECKHARD SCHOENPFLUG 
 WIRTSCHAFTSPRÜFER Å STEUERBERATER Å RECHTSANWÄLTE 

 
- 55 - 

 
 

aussetzungen für den Vorsteuerabzug gegeben sind. Hinsichtlich der weiteren 
nach den §§ 14 und 14a UStG erforderlichen Angaben soll der Rechnungs-
empfänger dagegen die inhaltliche Richtigkeit der Angaben überprüfen. Dazu 
gehört insbesondere, ob es sich bei der ausgewiesenen Steuer um die gesetz-
lich geschuldete Steuer für die Lieferung oder sonstige Leistung handelt. Bei 
unrichtigen Angaben entfällt der Vorsteuerabzug. Zu den unrichtigen Angaben, 
die eine Versagung des Vorsteuerabzugs zur Folge haben, zählen die in einer 
Rechnung enthaltenen Rechenfehler oder die unrichtige Angabe des Entgelts, 
des Steuersatzes oder des Steuerbetrages. 

 
 Ungenauigkeiten führen demgegenüber unter den übrigen Voraussetzungen 

nicht zur einer Versagung des Vorsteuerabzugs, wenn z.B. bei Schreibfehlern 
im Namen oder der Anschrift des leistenden Unternehmers oder des Leistungs-
empfängers oder in der Leistungsbeschreibung ungeachtet dessen eine eindeu-
tige und unzweifelhafte Identifizierung der am Leistungsaustausch Beteiligten, 
der Leistung und des Leistungszeitpunktes möglich ist und die Schreibfehler 
nicht sinnentstellend sind. 

 
10.3. Übergangsregelung 
 
 Nach dem BMF-Schreiben vom 19. Dezember 2003 (Az.: IV B 7 - S 7300 - 

75/03 UR 2004, S. 103) ist es für Zwecke des Vorsteuerabzuges nicht zu bean-
standen, wenn bei einer vor dem 1. Juli 2004 ausgestellten Rechnung nicht alle 
sich aus §§ 14 Abs. 4 und 14a UStG ergebenden Angaben (s.o. Ziffer 10.1 ent-
halten sind. Dies gilt entsprechend für Rechnungen über Kleinbeträge und für 
Fahrausweise. 

 
 Eine nach dem 31. Dezember 2003 und vor dem 1. Juli 2004 ausgestellte 

Rechnung muß jedoch alle bis zum 31. Dezember 2003 gesetzlich erforderli-
chen Angaben enthalten. Statt der Steuernummer kann auch die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer angegeben werden.  
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11. Ermäßigter Umsatzsteuersatz auf Druckerzeugnisse 
 
11.1 Ermäßigter Steuersatz 
 
 Nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) i.V.m. Nr. 49 der dazu 

ergangenen Anlage 2 ermäßigt sich der Steuersatz auf 7 % für Lieferungen, den 
Eigenverbrauch, die Einfuhr und den innergemeinschaftlichen Erwerb von Bü-
chern, Zeitungen und anderen Erzeugnissen des graphischen Gewerbes. Die 
dem ermäßigten Steuersatz unterliegenden Gegenstände sind in Anhang H zu 
Artikel 12 der 6. Richtlinie 77/388/EWG zur Harmonisierung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern erschöpfend aufgezählt. 
Der Warenbegriff ist durch die jeweils angegebene Stelle des Zolltarifs (ZT) in 
der jeweils geltenden Fassung festgelegt. Die Auslegung der Anlage richtet sich 
allein nach zolltariflichen Vorschriften und Begriffen.  

 
11.1.1 Ermäßigter Steuersatz auf Waren des Buchhandels 
 
 Die für den Buchhandel einschlägige Warenbezeichnung ergibt sich aus der 

laufenden Nummer 49 abo  Ifpqb abo abj bojúõfdqbk Pqbrbop^qw rkqboifegen-
abk Dbdbkpqúkab¬ wr ¾ 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 UStG;  Nr. 49 hat aufgrund der 
geplanten Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2007 folgenden Wortlaut: 

 
  ?Ē`ebo) Wbfqrkdbk rka ^kabob Bowbrdkfppb abp do^mefp`ebk Dbtbo_bp

mit Ausnahme der Erzeugnisse, für die Beschränkungen als jugendgefähr-
dende Trägermedien bzw. Hinweispflichten nach § 15 Abs. 1 bis 3 des Ju-
gendschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung bestehen, sowie die 
Veröffentlichungen, die überwiegend Werbezwecken (einschließlich Rei-
sewerbung) dienen, und zwar 

 
a) Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke, auch in Teilheften, losen 

Bogen oder Blättern, zum Broschieren, Kartonieren oder Binden be-
stimmt, sowie Zeitungen und andere periodische Druckschriften kar-
toniert, gebunden oder in Sammlungen mit mehr als einer Nummer in 
gemeinsamem Umschlag (ausgenommen solche, die überwiegend 
Werbung enthalten) - aus Positionen 49.01, 97.05 und 97.06 -,  

b) Zeitungen und andere periodische Druckschriften, auch mit Bildern 
oder Werbung enthaltend (ausgenommen Anzeigenblätter, Annon-
cen-Zeitungen, oder dergleichen, die überwiegend Werbung enthal-
ten) - aus Position 49.02 -, 

c) Bilderalben, Bilderbücher und Zeichen- oder Malbücher, für Kinder - 
aus Position 49.03 -, 

d) Noten, handgeschrieben oder gedruckt, auch mit Bildern, auch ge-
bunden - aus Position 49.04 -, 
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e) kartographische Erzeugnisse aller Art einschließlich Wandkarten, to-
pographischer Pläne und Globen, gedruckt, - aus Position 49.05 -, 

f) Briefmarken und dergleichen (z. B. Ersttagsbriefe, Ganzsachen), als 
Sammlungsstücke - ^rp Mlpfqflkbk 16+-4 rka 64+-1+¬ 

 
 
11.1.2 Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke 
 
 Zu den begünstigten Büchern, Broschüren und ähnlichen Drucken, auch in 

losen Bogen oder Blättern (aus ZT 49.01), gehören nach dem BMF-Schreiben 
betreffend ermäßigter Steuersatz für die in der Anlage bezeichneten Gegen-
stände (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG) vom 5. August 2004 (Bundessteuerblatt 
2004 I, Seite 638) Druckerzeugnisse, die durch Text charakterisiert und zum 
Lesen oder Nachschlagen bestimmt sind, auch illustriert. Der Druck kann auf 
Papier oder anderen Stoffen ausgeführt sein. Sie können broschiert, kartoniert, 
gebunden oder in Loseblatt-Sammlungen vereinigt oder - als Planobogen, ge-
falzte Druckbogen, Teillieferungen oder Einzelblätter - hierzu bestimmt sein. 
Sie können auch aus einem einzelnen Blatt bestehen, das einen in sich ge-
schlossenen Text enthält (z.B. Flugblätter). Ihr Inhalt ist - wenn Werbezwecke 
nicht in Betracht kommen - ohne Einfluss auf die Tarifierung, muß jedoch ein 
vollständiges Werk oder einen Teil hiervon umfassen.  

 
 Hierzu gehören zum Beispiel literarische Werke jeder Art, Handbücher und 

technische Bücher, Bibliographien, Schulbücher und gedruckte Lernprogram-
me, auch in Form von bedruckten Papierrollen oder Kärtchen, Test- und Prü-
fungsbogen, bei denen der Text Charakter bestimmend ist, Wörterbücher, En-
zyklopädien und andere Nachschlagewerke (z. B. Adressbücher, Kursbücher, 
Fahrpläne, Fernsprechbücher, Bibliotheks- und Museumskataloge, nicht jedoch 
Handelskataloge, die als Werbedrucke anzusehen sind), liturgische Bücher, 
wissenschaftliche Dissertationen und Monographien, Veröffentlichungen amt-
licher Texte (z. B. Gesetzblätter, Parlamentsdrucksachen), Bücher mit einem 
nicht Charakter bestimmenden Kalendarium (z. B. Fachkalender), bestimmte 
Wahldrucksachen, Vorlesungsverzeichnisse von Universitäten, Arbeitspläne 
und Programme von Volkshochschulen und vergleichbaren gemeinnützigen 
Einrichtungen, broschierte, kartonierte oder gebundene Bücher, die eine 
Sammlung von Bilddrucken oder Illustrationen beinhalten, Sammlungen ge-
druckter Reproduktionen von Kunstwerken, Zeichnungen usw. in Form von lo-
sen, in einer Mappe (Heftern) vereinigten Blättern, die ein vollständiges Werk 
mit nummerierten Seiten sind, sich zum Binden als Bücher eignen und außer-
dem einen erklärenden Begleittext enthalten, der sich auf diese Darstellung 
oder ihre Schöpfer bezieht, Bücher, bei denen Notenzeichen gegenüber dem  
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Text nebensächlich sind, Illustrationsbeilagen für Druckerzeugnisse, wenn sie 
mit diesen zusammen geliefert werden, Buchumschläge, Schutzhüllen, Buch-
zeichen, Ordner, Einbände u.s.w., wenn sie Gegenstand einer unselbständigen 
Nebenleistung zur Lieferung von begünstigten Erzeugnissen sind, und Ge-
winnlisten von Lotterieveranstaltungen. 

 
11.1.3 Zeitungen und andere periodische Druckschriften 
 
 Zu den begünstigen Zeitungen und anderen periodischen Druckschriften zäh-

len auch solche mit Bildern oder Werbung, ausgenommen Firmen- oder Kun-
denzeitschriften sowie Anzeigenblätter, Annoncen-Zeitungen und dergleichen, 
die überwiegend Werbung enthalten. Begünstigt sind Druckschriften, die in 
laufender Folge unter demselben Titel in regelmäßigen Zeitabständen veröf-
fentlicht werden und deren einzelne Ausgaben mit Datum versehen werden, in 
der Regeln nummeriert und weder kartoniert noch gebunden sind, auch Mit-
gliederzeitschriften (z.B. von Krankenkassen, Bausparkassen oder Berufsorgani-
sationen), also in erster Linie der Information der Mitglieder dienen. Dasselbe 
gilt für Zeitungen und  Zeitschriften, die von Unternehmen für ihre Mitarbeiter 
herausgegeben und nur innerbetrieblich verbreitet werden, und zwar auch 
dann, wenn wenige Stücke an Außenstehende zu anderen als Werbezwecke 
abgegeben werden. Ebenfalls begünstigt sind Zeitschriften in Lesemappen. Ein-
bände und Ordner sind begünstigt, wenn sie Gegenstände einer Nebenleistung 
zur Lieferung begünstigter Erzeugnisse sind, z.B. Einbände, die im Zusammen-
hang mit Zeitschriften abgegeben werden und nach ihrer Aufmachung zum 
Einbinden dieser Zeitschriften bestimmt sind, auch wenn sie besonders be-
rechnet werden. 

 
11.1.4 Bilderalben, Bilderbücher und Zeichen- oder Malbücher für Kinder 
 
 Hierzu gehören Bilderalben und Bilderbücher, bei denen die Bilder vorherr-

schend sind und der Text nur untergeordnete Bedeutung hat und die nach ihrer 
Beschaffenheit offensichtlich zur Unterhaltung von Kindern bestimmt sind oder 
dazu dienen, ihnen die Grundlagen des Alphabets oder des Wortschatzes zu 
vermitteln, z. B. Bilderfibeln oder ähnliche Bücher, bewegliche Zieh- und Auf-
stellbilderbücher, Bilderbücher mit Bildern oder Vorlagen zum Ausschneiden, 
soweit die zum Ausschneiden bestimmten Teile nur eine nebensächliche Rolle 
spielen, ebenso Übungshefte für Kinder, die hauptsächlich Bilder mit beglei-
tendem Text enthalten, die mit Schreib- oder anderen Übungen zu ergänzen 
sind, Zeichen- oder Malbücher für Kinder, auch mit farbigen Vorlagen und An-
leitungsvorschriften, manchmal auch in Form von herausnehmbaren Postkar-
ten, ebenso so genannte magische Bilderbücher, bei denen die Umrisse oder  
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Farben entweder durch Reiben mit einem Bleistift oder durch Anfeuchten mit 
einem Pinsel sichtbar werden, sowie Bücher, die die zum Ausmalen notwendi-
gen Farben auf einer Papierunterlage in Form einer Palette enthalten.  

 
 Nicht begünstigt sind dagegen Bilderbücher für Kinder mit Bildern oder Vorla-

gen zum Ausschneiden, bei denen mehr als die Hälfte der Seiten (einschließ-
lich Umschlag) ganz oder teilweise zum Ausschneiden bestimmt ist, sowie 
bewegliche Zieh- und Aufstellbilderbücher, die im Wesentlichen Spielzeug 
darstellen (Kapitel 95).  

  
11.1.5 Nicht begünstigte Druckerzeugnisse 
 
 Nicht begünstigt sind zum Beispiel Mikrofilme, auch wenn auf ihnen gedruck-

tes Schriftgut aufgenommen ist, Papiere, Pappen und Zellstoffwatte sowie Er-
zeugnisse aus diesen Stoffen mit Aufdrucken oder Bildern nebensächlicher   
Art, Register, Hefte, Quittungsbücher und dergleichen, Merkbücher, Notizblö-
cke, Notiz- und Tagebücher, Schreibunterlagen, Ordner, Einbände und andere 
Erzeugnisse des Papierhandels, Alben für Muster oder für Sammlungen sowie 
Buchhüllen, z.B. Einsteck- und Einklebealben für Muster, Briefmarken, Fotogra-
fien und andere Sammlungen, Bildbeilagen, Schnittmusterbogen, Schnittmuster 
(Schablonen) und dergleichen, Baupläne, technische Zeichnungen und andere 
Pläne und Zeichnungen zu Gewerbe-, Handels- oder ähnlichen Zwecken, Ka-
lender aller Art einschließlich Blöcken von Abreißkalendern, deren Charakter 
durch ein aufgedrucktes Kalendarium bestimmt ist (auch Kalender in Buch-
form), Aufkleber und Etiketten aller Art sowie z.B. Druckerzeugnisse, die im 
Zeitraum ihrer Verwendung hand- oder maschinenschriftliche Ergänzungen er-
forderlich machen (z. B. Formblätter), Wahldrucksachen, die nicht durch einen 
in sich geschlossenen, zur Lektüre bestimmten Text charakterisiert sind, Lehr-
programme - bestehend aus bedruckten, Arbeitstransparenten sowie den dazu-
gehörigen Arbeitsblättern und Lehrertexten - die als zusammengesetzte Waren 
einzureihen sind, weil sie nicht hauptsächlich zum Lesen, sondern zur Projek-
tion bestimmt sind, Fremdenverkehrsprospekte jeder Art, die z.B. von Städten, 
Gemeinden, Fremdenverkehrsämtern sowie Fremdenverkehrsverbänden und -
vereinen herausgegeben werden, Programmhefte für Zirkus-, Sport-, Opern-, 
Schauspiel- oder ähnliche Veranstaltungen, Unterrichtstafeln, Einlasskarten für 
z.B. Kino-, Theater-, Konzertveranstaltungen, Fahrkarten, Lotterielose, bedruck-
te Karten mit Magnetstreifen oder mit elektronisch integrierten Schaltungen, 
bedruckte Zifferblätter für Instrumente und Apparate sowie Drucke, die über-
wiegend Werbezwecken (einschließlich Reisewerbung) dienen. 
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Ausdrücklich heißt es in diesem BMF-Schreiben auch, dass die Steuerermäßi-
gung nicht für sonstige Leistungen (einschließlich der Werkleistungen) gilt, die 
z.B. bei der Herstellung von Druckerzeugnissen als selbständige Leistungen er-
bracht werden. Eine Druckerei bewirkt z.B. eine nicht begünstigte Werkleis-
tung, wenn der Auftraggeber ohne Mithilfe der Druckerei das Papier beschafft 
und es bereitstellt, die Druckerei also allenfalls Nebensachen zur Verfügung 
stellt. Hat ein Buchbinder es übernommen, aus ihm überlassenen Rohdruckbo-
gen Bücher herzustellen oder die ihm von seinen Auftraggebern (z.B. Biblio-
theken) überlassenen Zeitschriften zu binden, und verwendet er hierbei Stoffe, 
die er selbst beschafft hat, so ist seine Leistung zwar als Werklieferung anzuse-
hen, die jedoch nicht begünstigt ist, weil Buch- und Zeitschrifteneinbände 
nicht zu den begünstigten Gegenständen der Anlage 2 zu § 12 UStG gehören. 
Liefert der Buchbinder dagegen begünstigte Bücher, die er selbst gebunden hat, 
so ist der ermäßigte Steuersatz auf das gesamte Entgelt (einschließlich des Ent-
gelts für die Druckarbeiten) anzuwenden. Das Anleimen von Buchumschlägen 
an Bücher durch Buchhändler und deren Weiterlieferung an Büchereien als 
Leihbibliotheksbücher ist eine einheitliche begünstigte Werklieferung. 

 
Der Abdruck von Anzeigen, die Verteilung von Werbebeilagen, das Zusam-
menstellen von Adressen mit anschließender Weitergabe an Interessenten, die 
Übersendung von Drucksachen an Eheanbahnungsinstitute sowie das Erstellen 
eines Horoskops sind ebenfalls nicht begünstigte sonstige Leistungen. Das gilt 
grundsätzlich auch für die Anfertigung von Fotokopien, es sei denn, es handelt 
sich um die gewerbsmäßige Anfertigung von Fotokopien auf den handelsübli-
chen Fotokopiergeräten, bei denen der Unternehmer von einer Vorlage des 
Kunden (z.B. maschinenschriftlich gefertigte Dissertation) Fotokopien herstellt 
und diese in Buch- oder Broschürenform zusammengefasst dem Kunden über-
lässt. In diesem Fall liegt ausnahmsweise eine begünstigte Lieferung von 
Druckwerken vor.  



HAAG ECKHARD SCHOENPFLUG 
 WIRTSCHAFTSPRÜFER Å STEUERBERATER Å RECHTSANWÄLTE 

 
- 61 - 

 
 

11.2 Übersicht über die Umsatzsteuersätze für Lieferungen von Gegenständen und 
sonstige Leistungen aus dem Medienbereich 

 
Warenbezeichnung/Leistung Gesetzliche 

Grundlage * 
Zoll- 
tarif-Nr. 

Ermäßigter  
teuersatz (zur 
Zeit 7%) 

Regel- 
Steuersatz 
(zur Zeit 
16%) 

Adressbücher § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.01 x  
Alben für Muster oder Samm- 
lungen (z.B. Einklebe-, Briefmar-
kenalben) 

 
 
§ 12 Abs. 1 

 
 

48.18 

  
 
x 

Amtliche Texte  
(z.B. Gesetzesblätter) 

 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
49.01 

 
x 

 

Antiquarische Bücher, Broschü- 
ren und ähnliche Drucke (über 
100 Jahre alt) 

 
 
 

 
 

99.06 

 
 
x 

 

Arbeitshefte § 12 Abs. 1 48.18  x 

Arbeitspläne und Programme 
von Volkshochschulen und ver-
gleichbaren gemeinnützigen 
Einrichtungen  

 
 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
 
 

49.01 

 
 
 
x 

 

Aufkleber § 12 Abs. 1 49.11  x 

Auftragsbücher § 12 Abs. 1 48.18  x 

Autorenhonorare  
- für Manuskripte 
- für Lesungen 

 
§ 12 Abs. 2 Nr. 7 c 
§ 12 Abs. 1 

 
-- 
-- 

 
x 

 
 
x 

Baupläne, technische Zeich- 
nungen und andere Pläne und 
Zeichnungen zu Gewerbe-, 
Handels-, oder ähnlichen Zwe-
cken 

 
 
 
 
§ 12 Abs. 1 

 
 
 
 

49.06 

  
 
 
 
x 

Bibliothekskataloge § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.01 x  

Bildbeilagen § 12 Abs. 1 48.21 
oder 

49.11 

 x 

Bilddrucke  § 12 Abs. 1 49.11  x 

Bilder  § 12 Abs. 1 49.11  x  
 



HAAG ECKHARD SCHOENPFLUG 
 WIRTSCHAFTSPRÜFER Å STEUERBERATER Å RECHTSANWÄLTE 

 
- 62 - 

 
 

 
Warenbezeichung/Leistung Gesetzliche  

Grundlage * 
Zolltarif- 
Nr. 

Ermäßigter  
Steuersatz 
(zur Zeit 
7%) 

Regel- 
Steuersatz 
(zur Zeit 
16%) 

Bilderbücher und Bilderalben für 
Kinder 
 
- bei denen Bilder vorherr- 
 schend sind und der Text nur 

untergeordnete Bedeutung hat 

 
 
 
 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
 
 
 
 

49.03 

 
 
 
 
 
x 

 

- mit Bildern oder Vorlagen 
 zum Ausschneiden, wobei 

über die Hälfte des Buches 
zum Ausschneiden bestimmt 
ist 

 
 
 
 
§ 12 Abs. 1 

Kap. 97  x 

Bibliografien § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.01 x  
Briefmarken als Sammlungs- 
stücke  

 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

49.07 
oder 

97.04 

x  

Briefmarkenkataloge/-alben § 12 Abs. 1 48.18  x 
Bücher ** § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.01 x  

Buchumschläge, Schutzhül- 
len etc., wenn sie nicht unselb-
ständige Nebenleistungen zur 
Lieferung begünstigter Waren 
sind 

 
 
 
 
§ 12 Abs. 1 

 
 
 
 

48.18 

  
 
 
 
x 

Buchzeichen, wenn sie un- 
selbständige Nebenleistungen 
zur Lieferung von begünstigten 
Waren sind 

 
 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
 
 

Kap. 85 

 
 
 
x 

 

CD (bespielt) § 12 Abs. 1 Kap. 85  x 

CD-ROM § 12 Abs. 1 Kap. 85  x 

Computerprogramme 
(Standard Software) 

 
§ 12 Abs. 2 Nr. 7c 

 
-- 

 x 

Disketten § 12 Abs. 1 Kap. 85  x 

Dissertationen  § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.01 x  
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Warenbezeichnung/Leistung Gesetzliche  

Grundlage * 
Zoll- 
tarif-Nr. 

Ermäßigter  
Steuersatz 
(zur Zeit 
7%) 

Regel- 
Steuersatz 
(zur Zeit 
16%) 

Einbände 
- wenn Gegenstand einer un- 
 selbständigen Nebenleistung 

zur Lieferung von begünstigen 
Waren  

 
 
 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
 
 
 

49.01 

 
 
 
 

X 

 

- wenn Gegenstand einer selb- 
 ständigen Lieferung 

 
§ 12 Abs. 1 

 
48.18 

  
x 

Enzyklopädien § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.01 x  
Erd- und Himmelsgloben, ge- 
druckt, auch mit Zubehör und 
Innenbeleuchtung, sofern kein 
Spielzeug 

 
 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
 
 

49.05 

 
 
 
x 

 

Fahrpläne § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.01 x  
Fernsehgebühren, die von juris- 
tischen Personen des öffentli-
chen Rechts erhoben werden, 
sind nicht steuerbar (siehe auch 
Pay-TV) 

 
 
 
 
§ 2 Abs. 3 

 
 
 
 

-- 

 
 
 
 

-- 

 
 
 
 

-- 
Filmüberlassung zur Auswertung 
und Vorführung  

 
§ 12 Abs. 2 Nr. 7 b 

 
-- 

 
x 

 

Filmvorführungen, öffentliche 
Filmvorführungen, nicht das 
Senden von Spielfilm durch pri-
vate Fernsehunternehmen 

 
 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 7 b 

 
 
 

-- 

 
 
 
x 

 

Fotografien § 12 Abs. 1 49.11  x 

Fremdenverkehrsprospekte  
- sofern hauptsächlich zum 
 Lesen und Nachschlagen be-

stimmt und keine Werbedru-
cke 

 
 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
 
 

49.01 

 
 
 
x 

 

- die zu Werbezwecken heraus- 
 gegeben werden und nicht zur 

Lektüre im üblichen Sinn be-
stimmt sind 

 
 
 
§ 12 Abs. 1 

 
 
 

-- 

  
 
 
x 

Geschäftsbücher  § 12 Abs. 1 48.18  x 

Glückwunschkarten § 12 Abs. 1 49.09  x 

Handbücher § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.01 x  
Hefte § 12 Abs. 1 48.18  x 
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Warenbezeichnung/Leistung Gesetzliche  

Grundlage * 
Zoll- 
tarif-Nr. 

Ermäßigter 
Steuersatz 
(zur Zeit 
7%) 

Regel- 
Steuersatz 
(zur Zeit 
16%) 

Illustrationsbeilagen, Filmdru- 
ckerzeugnisse, sofern zusammen 
mit dem Druckerzeugnis gelie-
fert 

 
 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
 
 

49.01 

 
 
 
x 

 

Kalender 
- Bücher mit einem nicht Cha- 
 rakter bestimmenden Kalenda-

rium (z.B. Fachkalender) 

 
 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
 
 

49.01 

 
 
 
x 

 

- Abreißkalender § 12 Abs. 1 49.10  x 
- Kalender in Buchform, deren  
 Charakter durch ein aufge-

drucktes Kalendarium be-
stimmt ist  

 
 
 
§ 12 Abs. 1 

 
 
 

49.10 

  
 
 
x 

Kartenspiele § 12 Abs. 1 Kap. 97  x 

Kartografische Erzeugnisse § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.05 x  

Kassetten, bespielte Tonkasset- 
ten (siehe auch Videokassetten) 

 
§ 12 Abs. 1 

 
Kap. 85 

  
x 

Kataloge 
- Verkaufskataloge, Werbepro- 
 spekte, Firmenjahrbücher, 
Annoncen-Zeitungen u.ä.  

 
 
 
§ 12 Abs. 1 

 
 
 

49.11 

  
 
 
x 

- Sammlungen gedruckter Re- 
 produktionen von Kunstwer-

ken, Bilddrucken, Zeichnun-
gen 

 
 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
 
 

49.01 

 
 
 
x 

 

Lernprogramme, auch in Form  
von gedruckten Papierrollen 
oder Kärtchen 

 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
 

49.01 

 
 
x 

 

Lernspiele, wenn sie im Wesent- 
lichen Spielzeug sind 

 
§ 12 Abs. 1 

 
Kap. 97 

  
x 

Lizenzen  § 12 Abs. 2 Nr. 7 c -- x  

Loseblatt-Werke, Grundwerke  
und Ergänzungslieferungen  

 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
49.01 

 
x 

 

Malbücher für Kinder § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.03 x  

Merkbücher § 12 Abs. 1 48.18  x 

Mikrofilme  § 12 Abs. 1 37.05  x 
Museumskataloge  § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.01 x  

Monografien § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.01 x  
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Warenbezeichnung/Leistung Gesetzliche  

Grundlage * 
Zolltarif- 
-Nr. 

Ermäßigter  
teuersatz 
(zur Zeit 
7%) 

Regel- 
Steuersatz 
(zur Zeit 16%) 

Nachschlagewerke, nicht jedoch 
Handelskataloge, die als Wer-
bedrucke anzusehen sind 

 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
 

49.01 

 
 
x 

 

Noten § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.04 x  

Notizblöcke § 12 Abs. 1 48.18  x 

Notiz- und Tagebücher § 12 Abs. 1 48.18  x 
Online übermittelte Druck- 
erzeugnisse 
Leistungsempfänger ist: 
1. Unternehmer mit 
 - Sitz in Deutschland 
 - Sitz in übrigem Gemein- 
  schaftsgebiet 
 
 - Sitz in Drittland 
 
2. Nichtunternehmer mit: 
 - Wohnsitz in Deutschland 
  Ausnahme: Leistung wird 
  aus EG erbracht, dann  
 
 
 - Wohnsitz in übrigem Ge- 
 meinschaftsgebiet: 
 -- Leistung wird aus  
  Deutschland erbracht 
 --Leistung wird 
  aus EG oder Drittland 
  erbracht,  
 
 
 
 - Wohnsitz im Drittland 
 

 
 
 
 
§ 12 Abs. 1  
steuerbar in dem 
betreffenden Mit-
gliedsland 
steuerbar im  
Drittland 
 
§ 12 Abs. 1  
 
steuerbar in dem  
betreffenden Mit-
gliedsland 
 
 
 
§ 12 Abs. 1 
 
 
steuerbar in dem 
betreffenden Mit-
gliedsland 
 
steuerbar im  
Drittland 

 
 
 
 
 
 
 

-- 
 
 
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 

-- 

  
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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Warenbezeichnung/Leistung Gesetzliche  

Grundlage * 
Zolltarif- 
Nr. 

Ermäßigter  
Steuersatz 
(zur Zeit 
7%) 

Regel- 
Steuersatz 
(zur Zeit 16%) 

Papiere, Pappen und Zellstoff- 
watte sowie Waren aus diesen 

 
§ 12 Abs. 1 

 
Kap. 48 

  
x 

Periodische Druckschriften ** § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.02 x  
Pay-TV § 12 Abs. 1 --  x 

Fotografische Luft- und Panora- 
maaufnahmen (sofern kein un-
mittelbar benutzbares kartografi-
sches Erzeugnis) 

 
 
 
§ 12 Abs. 1 

 
 
 

49.11 

  
 
 
x 

Postkarten § 12 Abs. 1 49.09  x 

Quittungsbücher § 12 Abs. 1 48.18  x 

Rechnungsbücher und -blöcke § 12 Abs. 1 48.18  x 

Register § 12 Abs. 1 48.18  x 
Rundfunkgebühren, die von  
juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts erhoben werden, 
sind nicht steuerbar 

 
 
 
§ 2 Abs. 3 

 
 
 

-- 

 
 
 

-- 

 
 
 

-- 

Sammlungen von Bilddrucken  
oder Illustrationen gedruckter 
Reproduktionen von Kunstwer-
ken, broschiert, kartoniert, ge-
bunden, lose vereinigte Blätter 

 
 
 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
 
 
 

49.01 

 
 
 
 
x 

 

Schallplatten § 12 Abs. 1 Kap. 85  x 
Schnittmusterbogen § 12 Abs. 1 48.21 

oder 
49.11 

 x 

Schreibunterlagen § 12 Abs. 1 48.18  x 

Schulbücher § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.01 x  

Schutzhüllen, wenn Gegenstand 
einer unselbständigen Neben-
leistung zur Lieferung von be-
günstigten Waren 

 
 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
 
 

49.01 

 
 
 
x 

 

Spiele für Kinder und Erwachse- 
ne  

 
§ 12 Abs. 1 

 
Kap. 97 

  
x 

Stempelmarken, Steuerzeichen, 
nicht entwertet, im Bestim-
mungsland gültig oder zum Um-
lauf vorgesehen 

 
 
 
§ 12 Abs. 1 

 
 
 

49.07 
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Warenbezeichnung/Leistung Gesetzliche  

Grundlage * 
Zolltarif- 
Nr. 

Ermäßigter  
Steuersatz 
(zur Zeit 
7%) 

Regel- 
Steuersatz 
(zur Zeit 16%) 

Topografische Pläne (gedruckt) § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.05 x  

Urheberrechtliche Schutzrechte, 
deren wesentlicher Inhalt in der 
Einräumung, Übertragung und 
Wahrnehmung von Rechten 
nach dem Urheberrechtsgesetz 
besteht 

 
 
 
 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 7 c 

 
 
 
 
 

-- 

 
 
 
 
 
x 

 

Videokassetten (bespielt) gelten 
als Filme 
- Überlassung zur Vorführung  
 oder Weitervermietung 

 
 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 7 b 

 
 
 

-- 

 
 
 
x 

 

- Vermietung zur Verwendung  
 im nicht öffentlichen (priva-

ten) Bereich durch den Mieter 

 
 
§ 12 Abs. 1 

 
 

-- 

  
 
x 

- Verkauf § 12 Abs. 1 Kap. 85  x 

Vorlesungsverzeichnisse von  
Universitäten 

 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
49.01 

 
x 

 

Wahldrucksachen, mit einem in 
sich geschlossenen, zur Lektüre 
bestimmten Text 

 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 

 
 

49.01 

 
 
x 

 

Wandkarten § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.05 x  

Weihnachtskarten § 12 Abs. 1 49.09  x 
Wörterbücher § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.01 x  

Zeichenbücher  § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.03 x  

Zeitschriften und Zeitungen ** § 12 Abs. 2 Nr. 1 49.02 x  
 
 
 
 * §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des UStG 
 ** jedoch nicht die Erzeugnisse, für die die Hinweispflicht nach § 4 Abs. 2 Satz 2 

des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften besteht, sowie 
die Drucke, die für Werbezwecke eines Unternehmens hergestellt werden oder 
die überwiegend Werbezwecken dienen 

 



HAAG ECKHARD SCHOENPFLUG 
 WIRTSCHAFTSPRÜFER Å STEUERBERATER Å RECHTSANWÄLTE 

 
- 68 - 

 
 

11.3 Steuersatz für weiter berechnete Versandkosten 
 
 Versandkosten, die von Verlagen oder Buchhandlungen zusätzlich zum Buch-

preis berechnet werden, stellen in der Regel Entgelt für unselbständige Neben-
leistungen dar. Eine Leistung ist umsatzsteuerrechtlich grundsätzlich dann als 
Nebenleistung zu einer Hauptleistung anzusehen, wenn sie im Vergleich zu 
der Hauptleistung nebensächlich ist, mit ihr eng im Sinne einer wirtschaftlich 
gerechtfertigten Abrundung und Ergänzung zusammenhängt und üblicherweise 
in deren Gefolge vorkommt, oder anders ausgedrückt, wenn sie für den Kun-
den keinen eigenen Zweck, sondern nur das Mittel darstellt, um die Hauptleis-
tung unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. Dies trifft bei-
spielsweise für gesondert berechnete Kosten der Warenumschließung und die 
Beförderung des Liefergegenstandes zur Ausführung des Umsatzgeschäftes zu.  

 
 Nebenleistungen teilen umsatzsteuerlich das Schicksal der Hauptleistung. Ist 

also auf die Hauptleistung eine Befreiungsvorschrift oder der ermäßigte Steuer-
satz anzuwenden, so gilt dies auch für die Nebenleistung.  
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12. Ermäßigter Umsatzsteuersatz für die Einräumung, Übertragung und Wahrneh-
mung urheberrechtlicher Schutzrechte 

 
 Eine für Verlage bedeutsame Umsatzsteuerermäßigung enthält § 12 Abs. 2 

Nr. 7c UStG. Nach dieser Vorschrift unterliegen sonstige Leistungen, deren 
wesentlicher Inhalt in der Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von 
Rechten aus dem Urheberrechtsgesetz besteht, dem ermäßigten Umsatzsteuer-
satz von zurzeit 7 %. 

 
12.1 Kreis der geschützten Werke  
 
 Für die nach dem Urheberrechtsgesetz geschützten und dadurch umsatzsteu-

erbegünstigten Leistungen gilt:  
 
 Geschützt werden nur persönliche geistige Schöpfungen (§ 2 Abs. 2 UrhG). Zu 

den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbe-
sondere Sprachwerke wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme, 
Werke der Musik, pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanz-
kunst, Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst, der 
angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke, Lichtbildwerke und ihnen 
ähnliche Werke, Filmwerke und ähnliche Werke sowie Darstellungen wissen-
schaftlicher oder technischer Art (wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, 
Tabellen, plastische Darstellungen).  

 
12.2 Zum Verwertungsrecht des Urhebers 
 
 Der Urheber kann sein Werk in körperlicher Form und/oder in unkörperlicher 

Form, beispielsweise durch öffentliche Wiedergabe, verwerten. Das Recht der 
Verwertung eines Werks in körperlicher Form umfaßt namentlich das Verviel-
fältigungs- und das Verbreitungsrecht (Verlagsrecht).  

 
 Zum Recht der öffentlichen Wiedergabe gehören insbesondere das Vortrags-, 

Aufführungs- und Vorführungsrecht, das Senderecht, das Recht der Wiederga-
be durch Bild- und/oder Tonträger und das Recht zur Wiedergabe von Funk-
sendungen. Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk 
durch einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen.  
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12.3 Zur umsatzsteuerlichen Abgrenzung zwischen Lieferung oder sonstiger Leis-
tung bei zusammengesetzten Leistungen 

 
 Nicht begünstigt sind umsatzsteuerliche Lieferungen, auch wenn mit ihnen die 

Einräumung von Urheberrechten verbunden ist.  
 
 Enthält eine einheitliche Leistung sowohl Lieferungselemente (z.B. die Abliefe-

rung und Übereignung druckfertiger Offset-Filme) als auch Elemente sonstiger 
Leistungen (z.B. die Aufbereitung des zur Verfügung gestellten Materials, Ges-
taltung der Entwürfe, Übertragungen von Vervielfältigungsrechten), so hängt 
die Einstufung der einheitlichen Leistung als Lieferung oder als sonstige Leis-
tung davon ab, welche Bestandteile der Leistung unter Berücksichtigung des 
Willens der Vertragsparteien den wirtschaftlichen Gehalt des Geschäftes aus-
machen (vgl. BFH-Urteil vom 29.11.1984, Az.: V R 96/84; BStBl II 1985, Seite 
271 ff.). 

 
12.4 Sonderprobleme bei Schriftstellern 
 
12.4.1 Manuskriptlieferung 
 
 Für Schriftsteller kommt die Steuerermäßigung in Betracht, soweit sie einem 

Anderen Nutzungsrechte an urheberrechtlich geschützten Werken einräumen. 
Die bloße Lieferung eines Manuskriptes ist deshalb grundsätzlich dem allge-
meinen Steuersatz zu unterwerfen, es sei denn, dass dem Erwerber zugleich 
mit der Veräußerung des Werkoriginals aufgrund einer besonderen Vereinba-
rung Nutzungsrechte an dem Werk eingeräumt werden. 

 
12.4.2 Signier- und Autogrammveranstaltungen 
 
 Dem Regelsteuersatz unterliegt das entgeltliche Signieren oder die entgeltliche 

Autogrammerteilung durch Schriftsteller im Rahmen einer entsprechenden 
Veranstaltung. Das gilt auch, wenn der Schriftsteller aus seinen Werken liest 
oder mit bestimmten Personengruppen (z. B. Lesern, Politikern, Buchhändlern) 
sein Werk diskutiert.  

 
12.4.3 Lesungen in Rundfunk und Fernsehen 
 
 Wird die Lesung oder das Gespräch von einem Rundfunk- oder Fernsehsender 

veranstaltet und live oder als Aufzeichnung vollständig oder ausschnittsweise 
gesendet, besteht die Leistung des Urhebers im Wesentlichen in der Einräu-
mung von Nutzungsrechten, die dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegt.  
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 Vorträge und Reden sind zwar urheberrechtlich geschützte Sprachwerke, wer 
einen Vortrag oder eine Rede hält, räumt damit jedoch einem Anderen noch 
keine urheberrechtlichen Nutzungsrechte ein. Diese Leistungen unterliegen 
deshalb dem vollen Umsatzsteuersatz.  

 
 Urheberrechtliche Nutzungsrechte werden auch dann nicht eingeräumt, wenn 

beispielsweise der Inhalt oder der Text eines Vortrages oder einer Rede in 
schriftlicher Wiedergabe dem Veranstalter oder den Teilnehmern übergeben 
wird.  

 
 Eine steuerbegünstigte Einräumung von urheberrechtlichen Nutzungsrechten 

liegt aber insoweit vor, als ein Vortrag oder eine Rede mit Genehmigung des 
Urhebers veröffentlicht wird (z.B. in einer Fachzeitschrift, in einer Dokumenta-
tion oder als Sonderdruck).  
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13. Umsatzsteuerliche Behandlung von Druckkostenzuschüssen 
 
13.1 Möglichkeiten der rechtlichen Einordnung von Zuschüssen 
 
 Beihilfen, die Verlage zur Herstellung von Druckerzeugnissen erhalten, können 

umsatzsteuerlich entweder 
 

- Entgelt für eine Leistung an den Zuschussgeber (= eigenes Leistungsentgelt), 
- zusätzliches Entgelt eines Dritten zu dem Entgelt des Leistungsempfängers 

(= zusätzliches Leistungentgelt) 
- Zahlungen unabhängig von einem bestimmten Fremden oder eigenen Leis-

tungsaustausch (= unentgeltlicher oder echter Zuschuss) 
 

 sein.  
 
13.1.1 Entgelt für eine Leistung an den Zuschussgeber 
 
 Die Besteuerung einer Leistung setzt einen Leistungsaustausch voraus. Ein sol-

cher liegt vor, wenn Leistungen und Gegenleistung derart miteinander ver-
knüpft sind, dass sich die Leistung auf den Erhalt einer Gegenleistung richtet 
und damit die gewollte, erwartete und erwartbare Gegenleistung auslöst.  

 
13.1.2 Zusätzliches Entgelt eines Dritten 
 
 Zusätzliches Entgelt eines Dritten (§ 10 Abs. 1 Satz 3 UStG) sind solche Zah-

lungen, die von einem Anderen als dem Leistungsempfänger für die Lieferung 
oder sonstige Leistung des leistenden Unternehmers (Zahlungsempfängers) ge-
währt werden.  

 
13.1.3 Echte, nicht steuerbare Zuschüsse 
 
 Echte, nicht steuerbare Zuschüsse liegen dann vor, wenn Zahlungen nicht auf-

grund eines Leistungsaustauschverhältnisses, sondern unabhängig von einem 
bestimmten Umsatz gegeben werden, um dem Empfänger die Mittel zu ver-
schaffen, die er zur Erfüllung seiner Aufgabe benötigt. Der Empfänger soll da-
mit zu einem in den Augen des Zuschussgebers förderungswürdigen Handeln 
angeregt werden. Die Zuschusszahlung wird nicht als Gegenleistung im Rah-
men eines Leistungsaustausches verstanden. Auch eine Zweckbestimmung 
durch den Zuschussgeber reicht im Allgemeinen nicht aus, um einen ursächli-
chen Zusammenhang zwischen Zuschuss und Leistung herzustellen.  

 



HAAG ECKHARD SCHOENPFLUG 
 WIRTSCHAFTSPRÜFER Å STEUERBERATER Å RECHTSANWÄLTE 

 
- 73 - 

 
 

13.2 Rechtsprechung zu Druckkostenzuschüssen 
 
13.2.1 Bisherige Rechtsprechung des BFH zu Druckkostenzuschüssen 
 
 Der BFH hat mit Urteil vom 28. Juli 1994 (Az.: V R 27/92, BFH NV 1995, Seite 

550) über die Frage der Umsatzsteuerpflicht von Druckkostenzuschüssen ent-
schieden.  

 
 In den Gründen führte der BFH aus, dass wesentlich für die Annahme eines 

steuerpflichtigen Leistungsaustausches bei Druckkostenzuschüssen nicht die 
Frage sei, ob ein Zuschuß im Hinblick auf das Verlegen eines bestimmten Bu-
ches gegeben werde. Entscheidend sei vielmehr, ob die Leistung des Verlegers 
derart mit der Zahlung verknüpft sei, dass sie erkennbar um der Zahlung willen 
als Gegenleistung ausgeführt werde. Eine derartige Verknüpfung sei grundsätz-
lich zu bejahen, wenn der Druck des Buches aufgrund einer vertraglichen Ver-
pflichtung erfolge, der der Verlag gegenüber den Zuschussgebern nachkommt.  

 
 Einen Anhaltspunkt für die Annahme solcher vertraglichen Beziehungen sieht 

der BFH bei der Zusammenstellung des Werkes durch den Zuschussgeber. Hat 
das Werk hingegen der Verlag zusammengestellt und bei dem Zuschussgeber 
mit Erfolg um Druckkostenzuschüsse geworben, wird ein Leistungsaustausch 
zu verneinen sein.  

 
 Nicht entscheidend ist, dass ein Zuschuß für einen bestimmten Verwendungs-

zweck, beispielsweise die Herstellung eines Buches, gegeben wird. Entschei-
dend ist, ob die Zahlung als Gegenleistung, d.h. als Teil eines Leistungsaustau-
sches, zu verstehen ist. Die durch den Zuschuss eines Dritten ermöglichte Her-
stellung eines Buches in dem Verlag ist noch kein Umsatz, der durch das Ent-
gelt eines Dritten aufgefüllt werden könnte. Der Zuschussgeber versteht seine 
Zuwendung an den Verlag auch nicht als zusätzliches Entgelt für eine Leistung 
des Verlages an den Autor. 

 
 Aufgrund dieses Urteiles wurden Druckkostenzuschüsse von Autoren grund-

sätzlich als umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig angesehen. Demgegen-
über blieben Beihilfen von dritter Seite als echte Zuschüsse nicht umsatzsteu-
erbar.  

 
13.2.1 Neuere Rechtsprechung des EuGH zu Druckkostenzuschüssen 
 
 Mit Urteil vom 20. November 2001 (C-184/00 office de produits valon asbl/ 

Belgischer Staat ISTR 2002, S. 96) hat der EuGH zu Zuschüssen der öffentli- 
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chen Hand an eine private Vereinigung, deren Tätigkeit in der Werbung für va-
lonische Agrar- und Gartenbauerzeugnisse besteht, für die Herausgabe eines 
Verzeichnisses und einer Zeitschrift die Frage zu entscheiden, wie der Begriff 
 rkjfqqbi_^o jfq abj Mobfp wrp^jjbkeúkdbkab Pr_sbkqflkbk¬ fj Pfkkb abp
Art. 1 Teil A Abs. 1a der 6. Richtlinie auszulegen sei, namentlich ob ein be-
trieblicher Zuschuss in die Besteuerungsgrundlage einzubeziehen sei.  

 
 Der EuGH führte hierzu aus, dass die Möglichkeit allein, dass eine Subvention 

sich auf die Preise der von der subventionierten Einrichtung gelieferten Ge-
genstände oder erbrachten Dienstleistungen auswirke, diese Subvention nicht 
schon steuerbar mache. Um feststellen zu können, ob hier die Subvention als 
solche Gegenleistung für eine Lieferung oder sonstige Leistung sei, müsse der 
von dem Unternehmen geforderte Preis in seinen Grundzügen spätestens bei 
Subventionszahlung festliegen. Hiermit verbunden sei das Recht der Begünstig-
ten auf Auszahlungen der Subvention. Diese Verbindung zwischen Subvention 
und Preis müsse nach einer Untersuchung der Umstände des Einzelfalls, auf 
denen die Zahlung beruhe, eindeutig zum Ausdruck kommen. Der von dem 
Kunden zu zahlende Preis müsse nämlich so festgesetzt sein, dass er sich ent-
sprechend der dem Verkäufer gewährten Subvention ermäßigt, die damit in die 
Kalkulation des Preises einfließt. Dem vorliegenden Gericht gab der EuGH auf 
zu prüfen, ob die Zahlung einer Subvention an den Verkäufer objektiv gesehen 
den Verkauf zu einem niedrigeren Preis als dem ermögliche, den der Verkäufer 
ohne Subvention verlangen müsste.  

 
 Bei dem EuGH sind zurzeit drei weitere Klagen zur Frage der Auslegung des 

?bdofccbp  unmittelbar mit dem Preis zusammenhängende Subvention¬ ^keún-
gig, allerdings im Zusammenhang mit EG-Beihilfen, die für die Erzeugung von 
Trockenfutter gezahlt werden.  

 
13.3 Auffassung der Finanzverwaltung 
 
13.3.1 Bisherige Auffassung der Finanzverwaltung zu Druckkostenzuschüssen 
 
 Die Auffassung des BFH wurde bis zum Ende des Jahres 2005 auch von der 

Finanzverwaltung geteilt. In der Verfügung der OFD Frankfurt am Main vom 
16. Mai 1995 - S 7200 A - 147 - St IV 21 heißt es u.a.: 

 
  . . .  wurde mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass (es) sich bei den 
Zuschüssen eines Autors an einen Verlag für den Druck seiner wissenschaft-
lichen Werke um einen Teil des Entgelts für eine steuerbare Leistung des 
Verlags handelt. 
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Soweit bisher in diesen Fällen die Auffassung vertreten wurde, es handele 
sich um nicht steuerbare (echte) Zuschüsse, ist daran nicht mehr festzuhal-
ten. Die Zuschüsse sind ab 1. Januar 1995 der Umsatzsteuer zu unterwerfen 
und unterliegen dem Regelsteuersatz (§ 12 Abs. 1 UStG). 

 
 Sofern Dritte dem Verlag oder dem Verfasser Zuwendungen als Druckbei-

hilfen gewähren, handelt es sich in der Regel um echte Zuschüsse, die nicht 
der Umsatzsteuer unterifbdbk+¬ 

 
 Dieselbe Auffassung vertraten die OFD Koblenz (Verfügung vom 21. März 

1995, S 7200 A - St 51 2) und die OFD Nürnberg (Verfügung vom 15. April 
1997, - S 7200 - 437/St 43). Ergänzend heißt es in der Verfügung der OFD 
Nürnberg: 

 
 Abo Rjpq^ka) dass der Verfasser nur einen Teilbetrag der Druckkosten 
trägt (wegen Zuzahlungen Dritter), spricht nicht gegen einen Leistungsaus-
tausch. Stehen die einander gewährten Leistungen in gegenseitiger Abhän-
gigkeit, ist es ohne Belang, ob Leistung und Gegenleistung gleichwertig 
pfka+¬ 

 
13.3.2 Neuere Auffassung der Finanzverwaltung zu Druckkostenzuschüssen 
 
 Mit Schreiben vom 9. Dezember 2005 hat das BMF nach dem Ergebnis der 

Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder die bisherige Auffas-
sung zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Druckkostenzuschüssen geän-
dert (IV A 5 ¯ S 7200 ¯ 134/05; BStBl 2005 I, Seite 1087). Hierbei hat die Fi-
nanzverwaltung den Verlagsvertrag zwischen Autor/ Verfasser und einem Ver-
lag im Blickpunkt, mit dem nicht nur die Berechtigung, sondern auch die Ver-
pflichtung des Verlages begründet wird, das Werk zu vervielfältigen und zu 
verbreiten, und dem die Verpflichtung des Autors gegenübersteht, für die Dau-
er des Vertrages von einer anderweitigen Vervielfältigung und Verbreitung ab-
zusehen. Auch wenn die Herstellung des Werkes auf Rechnung des Verlages 
erfolge, erhalte der Verlag regelmäßig vom Autor einen Druckkostenzuschuss 
in festzulegender Höhe inklusive Umsatzsteuer, wenn die voraussichtlichen 
Kosten der Vervielfältigung und Verbreitung (Druckkosten) die zu erwartenden 
Erlöse aus dem Vertrieb des Werkes nicht decken. Der Druckkostenzuschuss 
werde dabei, so die Ausgangslage des BMF-Schreibens, regelmäßig von einem 
vom Autor zu besorgenden Dritten gewährt, der eine entsprechende Vereinba-
rung entweder mit dem Autor oder mit dem Verlag treffe. Zur umsatzsteuerli-
chen Behandlung solcher Druckkostenzuschüsse gilt nach Auffassung der Fi-
nanzverwaltung nun folgende Regelung:  
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- Der Druckkostenzuschuss des Autors an den Verlag ist grundsätzlich Entgelt für 
die Leistung des Verlages an den Autor, wenn zwischen dem Verlag und dem 
Autor ein Leistungsaustauschsverhältnis z.B. aufgrund eines Verlagsvertrages 
besteht. Dabei ist es unerheblich, ob der Autor den Druckkostenzuschuss aus 
eigenen Mitteln oder mit Fördermitteln finanziert. Zahlt der Dritte die Förder-
mittel für den Autor unmittelbar an den Verlag, liegt ein verkürzter Zahlungs-
weg vor.  

 
-  Der Druckkostenzuschuss eines Dritten an den Verlag, der nicht im Rahmen 

und auf Rechnung des Autors gewährt wird, ist grundsätzlich dann Entgelt 
von dritter Seite für die Leistung des Verlages an den Autor, wenn zwischen 
dem Verlag und dem Autor ein Leistungsaustauschverhältnis z.B. aufgrund 
eines Verlagsvertrages besteht. 

 
-  Druckkostenzuschüsse eines Dritten an den Verlag sind grundsätzlich dann 

Entgelt für die Leistungen des Verlages an den Dritten, wenn zwischen dem 
Verlag und dem Dritten ein Leistungsaustauschverhältnis z.B. aufgrund ei-
nes gegenseitigen Vertrages besteht. 

 
 Im Gegensatz zur früheren Auffassung wird im Ergebnis nunmehr regelmäßig 

eine Steuerpflicht des Druckkostenzuschusses von dritter Seite begründet, 
wenn bereits entsprechende Verträge mit dem Autor vorliegen oder zeitgleich 
abgeschlossen wurden. Geht es aber um die Förderung von Projekten eines 
Verlages, ohne dass bereits Verhandlungen mit Autoren geführt werden, kann 
es sich bei dem Zuschuss nicht um ein Entgelt für Leistungen des Verlages an 
den Autor handeln.  

 
 Eine Belastung des den Zuschuss empfangenden Verlages mit der Umsatzsteu-

er dürfte sich in all jenen Fällen vermeiden lassen, in denen der Autor, dessen 
Werk mit dem Zuschuss gefördert wird und der nach der Sichtweise des BFH 
als Leistungsempfänger des Verlages anzusehen ist, bereits umsatzsteuerpflich-
tig ist oder als Kleinunternehmer nach § 19 Abs. 2 UStG zur Umsatzsteuer op-
tieren kann.  

  
 Der Verlag muss als Unternehmer zusätzliche Leistungsentgelte von dritter 

Seite im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 3 UStG sowie die darauf entfallenden Um-
satzsteuerbeträge in der von ihm ausgestellten Rechnung angeben (Abschnitt 
188 Abs. 1 UStR). Rechnungsadressat ist der Leistungsempfänger, nach Auffas-
sung des BMF bei einem Zuschuss von dritter Seite also in der Regel der Autor 
- ein Leistungsaustausch mit dem Zuschussgeber dürfte nur in wenigen Einzel-
fällen vorliegen. In konsequenter Anwendung des neuen BMF-Schreibens  
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müsste bei einer Zuschussgewährung von einem Dritten in Höhe von bei-
pmfbiptbfpb .-+--- | bfkb Ob`ekrkd slk abj Sboi^d ^k abk >rqlo jfq abj
folgenden Inhalt erstellt werden: 

 
Für die Vervielfältigung und Verbreitung Ihres Werkes ¡ 
berechnen wir 

 
.-+--- | 

zzgl. 16% Umsatzsteuer .+3-- | 
 ..+3-- | 
darauf von dritter Seite geleisteter Zuschuss -.-+--- | 
zu zahlender Betrag .+3-- | 

 
 Bei entsprechender Angabe der weiteren nach § 14 Abs. 4 UStG erforderlichen 

Angaben der Rechnung kann der Autor die vom Verlag ausgewiesene Umsatz-
steuer als Vorsteuer bei seinem Finanzamt  geltend machen. Den erstatteten 
Vorsteuerbetrag hat er dem Verlag zu zahlen und der Verlag hat diesen Betrag 
als Umsatzsteuer an sein Finanzamt abzuführen. Dieses Procedere bedeutet 
zwar Aufwand für alle Beteiligten, führt aber wie der bislang als nicht steuerbar 
angesehene Zuschuss von dritter Seite weder zu einer Belastung für den Zu-
schussgeber noch für den Verlag als Zuschussempfänger. Von wenigen Aus-
nahmen, abgesehen ist die Option zur Umsatzsteuer für einen Autor, der we-
gen seiner geringen Umsätze Kleinunternehmer i.S.d. § 19 UStG ist, auch nicht 
nachteilig. Gewisse Nachteile könnten sich allerdings für solche Autoren erge-
ben, die Durchschnittssätze für den Vorsteuerabzug gemäß § 23 Abs. 1 UStG 
anwenden. 

 
13.3.3 Kritik an der neueren Auffassung der Finanzverwaltung 
 

Das BMF geht in seinem Schreiben vom 1. Dezember 2005 davon aus, dass 
die Leistung eines Verlages an den Autor in der sich aus dem Gesetz über das 
Verlagsrecht (VerlagsG) und der aus dem Verlagsvertrag ergebenden Verpflich-
tung des Verlages gegenüber dem Autor zur Vervielfältigung und Verbreitung 
des Werkes zu sehen ist. Diese Verpflichtung ist aber nicht neu, sondern sie lag 
allen Entscheidungen des BFH zu Druckkostenzuschüssen aus der Vergangen-
heit sowie auch den Verlautbarungen des BMF und der Finanzverwaltung 
zugrunde. Die Sach- und Rechtslage zu Druckkostenzuschüssen hat sich inso-
weit nicht verändert, und das BMF bleibt vor diesem Hintergrund die Antwort 
darauf schuldig, warum Zuschüsse von dritter Seite nunmehr eine Entgeltauf-
füllung i.S.d. § 10 Abs. 1 Satz 3 UStG darstellen sollen. Aufgrund des Verlags-
vertrages leistet i.d.R. nur der Autor an den Verlag, und der Verlag zahlt dem 
Autor für dessen Leistung (die Duldung der Rechteverwertung) das vereinbarte 
Honorar. Eine Entgeltauffüllung durch den Zuschussgeber an den Verlag  
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kommt in diesem Regelfall nicht in Betracht, denn der Verlag erbringt keine 
Leistung an den Autor, für den ein Entgelt aufgefüllt werden könnte. Mit ande-
ren Worten: Da der Verlag Leistungsempfänger des Autors und nicht Leistender 
gegenüber dem Autor ist, kann die Zahlung eines Zuschusses von dritter Seite 
keine Entgeltauffüllung für eine Leistung des Autors an den Verlag sein. 
 
Dazu sei § 1 des Gesetzes über das Verlagsrecht wfqfboq7  Aro`e abk Sboi^ds-
vertrag über ein Werk der Literatur oder der Tonkunst wird der Verfasser ver-
pflichtet, dem Verleger das Werk zur Vervielfältigung und Verbreitung für ei-
dbkb Ob`ekrkd wr Ē_boi^ppbk+¬  
 
Wenn in § 1 des Verlagsgesetzes unmittelbar an den vorweg zitierten Satz an-
knüpfend dieses Recht des Verlages zur Vervielfältigung und Verbreitung auf 
eigene Rechnung zugleich als Verpflichtung gegenüber dem Autor definiert 
wird, so kann daraus nicht auf eine Leistung des Verlegers an den Autor i.S.d. 
UStG geschlossen werden. Diese Verpflichtung des Verlages, das Werk des 
Autors zu vervielfältigen und zu verbreiten, ist Voraussetzung dafür, dass der 
Autor für seine Leistung an den Verlag, die Einräumung des Verlagsrechtes, 
überhaupt eine Gegenleistung (sein Honorar) erhalten kann. Bekanntlich be-
misst sich das Honorar eines Autors nach dem Absatz seiner Werke durch den 
Verlag. Wäre der Verlag nur berechtigt und nicht auch zugleich verpflichtet, 
das Werk des Autors zu vervielfältigen und zu verbreiten, so könnte er den Au-
tor von der Vermarktung seines Werkes ausschließen. 

 
Die Rechtsprechung hat eine umsatzsteuerpflichtige Leistung des Verlages ge-
genüber dem Autor bisher ausdrücklich nur für den Fall angenommen, dass der 
Autor dem Verlag für die Veröffentlichung seines Werkes einen Zuschuss zahlt, 
denn dann leistet der Verlag um einer Gegenleistung des Autors willen. Sie hat 
in den Vereinbarungen zwischen Verlag und Autor auch keinen tauschähnli-
chen Umsatz gesehen, die Verpflichtung zur Vervielfältigung und Verbreitung 
also gerade nicht als weitere Gegenleistung des Verlages neben der Honorar-
zahlung für die Einräumung der Rechte gewertet. 
 
Andererseits kann ein Zuschuß von dritter Seite nicht die Gegenleistung für die 
Verpflichtung des Verlages zur Vervielfältigung und Verbreitung sein, denn er 
folgt nicht aus dem Verlagsvertrag mit dem Autor, sondern aus einer Vereinba-
rung zwischen Verlag und Zuschussgeber. Gegenüber diesem Zuschussgeber 
erbringt der Verlag aber zweifelsfrei keine Leistung i.S.d. UStG, denn es fehlt 
hier an der geforderten Verknüpfung zwischen Leistung und Gegenleistung. 
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Wie der BFH in zahlreichen Entscheidungen, auch in der Entscheidung vom 
28. Juli 1994 (a.a.O.) zu Druckkostenzuschüssen, ausgeführt hat, setzt ein Leis-
tungsaustausch voraus, dass der Leistende seine Leistung erkennbar um der 
Gegenleistung willen erbringt. Die Leistung muß auf die Erlangung der Gegen-
leistung gerichtet sein (vgl. auch BFH vom 13. November 1997, Az.: V R 
11/97, BStBl 1998 II, Seite 169). Eine derartige Verknüpfung zwischen Leistung 
und Gegenleistung ist nur zur bejahen, wenn aufgrund der Vereinbarungen 
zwischen Zahlendem und Zahlungsempfänger ersichtlich ist, dass der Zahlung 
ein Tätigkeitsauftrag zugrunde liegt, dass der Zahlungsempfänger also einer 
vertraglichen Verpflichtung gegenüber dem Zahlenden nachkommt (vgl. BFH 
vom 28. Juli 1994 a.a.O., mit weiteren Verweisen). Für die Beurteilung dieser 
Frage ist ausschließlich auf die vertraglichen Vereinbarungen des Leistenden 
(des Verlages) mit dem Zahlenden (dem Zuschussgeber) abzustellen, wie der 
BFH u.a. in seiner Entscheidung vom 22. Juli 1999, Az.: V R 74/98, BFH/NV 
2000, Seite 240, ausführt. Mit anderen Worten: Die sich aus dem Vertrag zwi-
schen Verlag und Autor ergebende Verpflichtung zur Vervielfältigung und 
Verbreitung eines Werkes kann nicht mit einer davon unabhängigen Vereinba-
rung zwischen Verlag und Zuschussgeber derart verknüpft werden, dass der 
Zuschuß des Dritten als Gegenleistung für eine Leistung des Verlages an den 
Autor zu sehen ist; der Verlag leistet nicht an den Autor um der Gegenleistung 
des Dritten willen. 

 
Zutreffend geht das BMF bei Druckkostenzuschüssen nicht von einem Tätig-
keitsauftrag des Zuschussgebers an den Verlag aus, verneint also eine Leistung 
des Verlages an den Zuschussgeber. Aus der Verpflichtung des Verlages zur 
Vervielfältigung und Verbreitung eines Werkes gegenüber dem Autor ergibt 
sich aber ebenso wenig ein Leistungsaustausch, da diese Verpflichtung nicht 
um einer Gegenleistung willen erbracht wird. Der Verlag nimmt das Werk des 
Autors nicht deshalb in sein Programm, damit er einen Druckkostenzuschuß 
erhält. 
 
Nur durch eine der Rechtsprechung von BFH und EuGH widersprechenden 
Verknüpfung der voneinander unabhängigen Vereinbarung zwischen Verlag 
und Autor einerseits sowie zwischen Verlag und Zuschussgeber andererseits 
konstruiert das BMF einen Leistungsaustausch zwischen Verlag und Autor und 
sieht in der Zahlung des Zuschussgebers ein Entgelt von dritter Seite i.S.v. § 10 
Abs. 1 Satz 3 UStG. Das BMF kann diese Auffassung auch nicht auf die jünge-
ren Entscheidungen von EuGH und BFH zu Subventionen der öffentlichen 
Hand stützen. Die in diesen Entscheidungen genannten Voraussetzungen für 
eine Entgeltauffüllung sind bei Druckkostenzuschüssen nicht gegeben.  
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Fazit: Das BMF ändert seine Auffassung zur Umsatzsteuerpflicht von Druckkos-
tenzuschüssen Dritter, über die der BFH bereits entschieden hat, ohne dass ei-
ne Änderung der Sach- und Rechtslage erkennbar ist. 
 
Der Börsenverein wird gemeinsam mit anderen betroffenen Verbänden weitere 
Schritte unternehmen, um das BMF zu einer Korrektur des Schreibens vom 
1. Dezember 2005 zu bewegen. 
 
Die betroffenen Verlage können bis zu einer verbindlichen Klärung der Frage 
entweder der BMF-Auffassung folgen, dann aber die Umsatzsteuer auf den Zu-
schuss wie oben beschrieben dem Autor belasten, oder die abweichende Auf-
fassung gegenüber den Finanzbehörden zum Ausdruck bringen und damit 
selbst zu einer gerichtlichen Klärung beitragen. 

 
13.4 Steuersatz für umsatzsteuerpflichtige Druckkostenzuschüsse 
 
 Sofern nach den vorgenannten Kriterien Druckkostenzuschüsse der Umsatz-

steuer zu unterwerfen sind, unterliegen sie als sonstige Leistung, die der Verle-
ger mit der Herstellung, der Vervielfältigung und der Verbreitung eines Werkes 
erbringt, dem vollen Umsatzsteuersatz von zur Zeit 16 %.  

 
 In dem BMF-Schreiben vom 9. Dezember 2005 heißt es hierzu, dass die Leis-

tung des Verlages an den Autor oder einen Dritten weder in der Lieferung von 
in der Anlage 2 zu § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 UStG bezeichneten Gegenständen 
(§ 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG in Verbindung mit Nr. 49 der Anlage 2 zur Lieferung 
von Büchern und ähnlichen Druckerzeugnissen) noch in der Einräumung, 
Übertragung oder Wahrnehmung von Urheberrechten gemäß § 12 Abs. 2 
Nr. 7c UStG bestehe und damit dem allgemeinen Steuersatz nach § 12 Abs. 1 
UStG unterliege. 

 
 Dies war bereits auch bisher Auffassung der Finanzverwaltung, wie sie bei-

spielsweise in der Verfügung der OFD Nürnberg vom 15. April 1997 (- S 7200 
- 437/St 43) zum Ausdruck kam.  
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14. Umsatzsteuerliche Behandlung von Reihengeschäften 
 
14.1 Definition 
 
 Umsatzgeschäfte, die von mehreren Unternehmern (Verlag, Buchhandlung, 

Kunde) über denselben Gegenstand abgeschlossen werden und bei denen die-
ser Gegenstand im Rahmen einer Beförderung oder Versendung unmittelbar 
vom ersten Unternehmer (dem Verlag) an den letzten Abnehmer (Kunden) ge-
langt, werden weiterhin als Reihengeschäfte bezeichnet, obwohl der Gesetz-
geber durch das Umsatzsteueränderungsgesetz 1997 den Begriff des Reihenge-
schäftes aus dem Umsatzsteuergesetz gestrichen hat. Bei Reihengeschäften 
werden im Rahmen der Warenbewegung (Beförderung oder Versendung durch 
den Lieferer oder den Abnehmer) mehrere Lieferungen ausgeführt, die jeweils 
gesondert zu betrachten sind. Da die Beförderung oder Versendung des Ge-
genstandes nur einer der Lieferungen zuzuordnen ist, ist streng zu trennen zwi-
schen der Beförderungs- und Versendungslieferung und der so genannten ru-
henden Lieferung. Entscheidend für die umsatzsteuerliche Behandlung ist aus-
schließlich die Warenbewegung. 

 
 Ein besonderer Fall des Reihengeschäftes ist das innergemeinschaftliche Drei-

ecksgeschäft im Sinne des § 25 b Abs. 1 UStG.  
 
14.2 Typische Reihengeschäfte im Buchhandel 
 
 Bei den folgenden Beispielen wird - sofern nicht anders angegeben - vorausge-

setzt, dass jeder Beteiligte die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer seines 
Heimatlandes verwendet. 

 
14.2.1 Reihengeschäft in das Drittland 
 
 Beispiel: Ein Kunde in der Schweiz bestellt bei einem Buchhändler in Deutsch-

land ein Verlagswerk, das dieser bei einem Verlag in Deutschland bestellt. Ver-
einbarungsgemäß befördert es der Verlag direkt an den Kunden.  

 
 Die Lieferung des Verlages an den Buchhändler ist als Ausfuhrlieferung steuer-

befreit, da die Ware tatsächlich in das Drittland Schweiz gelangt und der Liefe-
rer die Ware befördert.  

 
 Die Lieferbeziehung Buchhändler/Kunde ist aus deutscher Sicht nicht (umsatz-) 

steuerbar. Der Buchhändler stellt dem Kunden also keine deutsche Umsatz-
steuer in Rechnung. Der Kunde zahlt vielmehr bei Empfang der Ware gegebe- 



HAAG ECKHARD SCHOENPFLUG 
 WIRTSCHAFTSPRÜFER Å STEUERBERATER Å RECHTSANWÄLTE 

 
- 82 - 

 
 

nenfalls schweizerische Einfuhrumsatzsteuer, die er gegebenenfalls in der 
Schweiz als Vorsteuer geltend machen kann.  

 
14.2.2 Reihengeschäft aus dem Drittland 
 
 Beispiel: Ein Kunde aus Deutschland bestellt bei seinem deutschen Buchhänd-

ler Verlagswerke, die dieser bei einem Verlag im Drittland (etwa USA oder 
Schweiz) bestellt. Vereinbarungsgemäß sendet der ausländische Verlag die 
Ware direkt an den Kunden in Deutschland.  

 
 Die Lieferung des Verlages unterliegt bei der Einfuhr nach Deutschland der 

deutschen Einfuhrumsatzsteuer, wenn von dem Normalfall ausgegangen wird, 
dass die Ware unverzollt und unversteuert geliefert wird. Schuldner der Ein-
fuhrumsatzsteuer ist der deutsche Kunde, der die Ware in Empfang nimmt.  

 
 Die zweite Lieferung (Buchhändler an Kunde) gilt als in Deutschland ausge-

führt. Der Buchhändler führt eine steuerpflichtige Inlandslieferung aus und 
müsste sie der Umsatzsteuer unterwerfen. Bei dieser Fallkonstellation wäre das 
Reihengeschäft mithin doppelt der Umsatzsteuer unterworfen: einmal mit Ein-
fuhrumsatzsteuer (Verlag an Kunde) und dann mit Umsatzsteuer (Buchhändler 
an Kunde). Auf der Grundlage des Schreibens des Bundesministeriums der Fi-
nanzen vom 18. April 1997 (BStBl 1997 I, Seite 529), § 50 UStDV und Ab-
schn. 31a Abs. 16 Satz 1 UStR 2000 wurde für Lieferungen im Rahmen eines 
Reihengeschäfts vor dem 1. Januar 2004 aus Vereinfachungsgründen auf die 
Erhebung der geschuldeten Steuer im Verhältnis Buchhändler/Kunde verzich-
tet, wenn der Buchhändler dem Kunden eine Rechnung ohne gesonderten 
Umsatzsteuerausweis erteilt hatte. Hatte der Buchhändler dem Kunden eine 
Rechnung mit gesondertem Umsatzsteuerausweis erteilt, so konnte der Kunde 
unter der Voraussetzung, dass er zum Vorsteuerabzug berechtigt war, zugleich 
die in Rechnung gestellte Steuer und die geschuldete Einfuhrumsatzsteuer als 
Vorsteuer abziehen.  

 
 § 50 UStDV und Abschnitt 31a Abs. 16 UStR 2000 sind jedoch letztmals für 

den Besteuerungzeitsraum 2003 anzuwenden. Bei den nach dem 31. Dezem-
ber 2003 ausgeführten Reihengeschäften ist die steuerbare Lieferung im Ver-
hältnis Buchhändler/Kunde nur noch unter den Voraussetzungen des neu ein-
gefügten § 4 Nr. 4b UStG steuerfrei. Im Beispielsfall führt der Buchhändler eine 
nach § 4 Nr. 4b UStG steuerfreie Lieferung an den Kunden aus. Erteilt er dem 
Kunden eine Rechnung mit gesondertem Steuerausweis, kann der Kunde trotz-
dem nur die geschuldete Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer abziehen. Ein Ab-
zug der in einer Rechnung des Buchhändlers gesondert ausgewiesenen Steuer  
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als Vorsteuer kommt für den Kunden - im Gegensatz zur bisherigen Rechts 
lage - nicht mehr in Betracht, da diese Steuer nicht gesetzlich geschuldet ist 
(siehe hierzu auch die Sätze 12 bis 14 des Beispiels in Abschnitt 31a Abs. 16 
UStR 2005 und die Verfügung der OFD Karlsruhe vom 29. April 2005 - S 
7116a/1 -, DB 2005, Seite 1197). 

 
 In der Praxis ergeben sich immer wieder Fragen zur umsatzsteuerlichen Be-

handlung der Lieferung von Fachzeitschriften, insbesondere aus den USA, die 
direkt den Empfängern, zumeist Bibliotheken oder Ärzten, zugestellt werden. 
Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass der Buchhändler in diesen Fällen 
nicht ohne Weiteres eine Rechnung ohne gesonderten Umsatzsteuerausweis 
erteilen darf, sondern dass er sich bei dem Abnehmer darüber informieren 
muß, ob dieser Einfuhrumsatzsteuer entrichtet hat. Ist dies der Fall, darf der 
Buchhändler in seiner Rechnung keine Umsatzsteuer gesondert ausweisen. 

 
 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Finanzverwaltung 

auch dann keinen gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer verlangt, wenn es 
sich bei dem Reihengeschäft aus dem Drittland um so dbk^kkqb  Pendungen 
jfq dbofkdbj Tboq¬ e^kabiq+ Dies sind Sendungen mit einem Warenwert von 
kf`eq jbeo ^ip // |) afb § 1 Abs 1 der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverord-
nung i.V.m. Art. 27 der Zollbefreiungs-Verordnung aus Vereinfachungsgründen 
von der Einfuhrumsatzsteuer ausgenommen sind. Diese Sendungen brauchen 
der Zollstelle bei der Einfuhr nicht vorgeführt werden; sie werden unmittelbar 
dem Empfänger ausgehändigt. Erforderlich hierzu ist jedoch, dass der Waren-
wert auf der Sendung oder in beiliegenden Unterlagen angegeben wird. Fehlt 
dieser Hinweis, so wird der Empfänger aufgefordert, binnen sieben Tagen die 
Zollbehandlung vornehmen zu lassen. Verstreicht diese und die Nachfrist von 
weiteren sieben Tagen, so werden die Waren an den Absender zurückgesandt. 

 
 Der Buchhändler sollte deshalb zweckmäßigerweise bei seinem ausländischen 

Geschäftspartner für eine ordnungsgemäße und vollständige Ausfüllung der 
postalisch vorgeschriebenen Zollinhaltserklärung eintreten. 

 
 Zwar kommt für den Warenempfänger auch ein so genanntes vereinfachtes 

Eincreosboc^eobk fk ?bqo^`eq % >kp`eobf_bsboc^eobk lekb Dbpqbiirkd&¬) gbal`e
muß es sich bei den eingeführten Waren um Massenwaren handeln, und die 
Anwendung des Verfahrens bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums 
der Finanzen. Aufgrund dieser Voraussetzungen dürfte das vereinfachte Zoll-
anmeldeverfahren im Buchhandel kaum Anwendung finden. 
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14.2.3 Reihengeschäft in einen anderen EU-Mitgliedsstaat 
 
 Beispiel: Ein Kunde aus Österreich bestellt bei einem Buchhändler in Deutsch-

land Verlagserzeugnisse, die dieser bei einem Verlag in Deutschland bestellt. 
Vereinbarungsgemäß befördert der Verlag die Ware direkt zu dem Kunden in 
Österreich.  

 
 Da der Verlag die Ware befördert, ist die Lieferung in Deutschland steuer-

pflichtig. Aus dieser steuerpflichtigen Inlandslieferung steht dem Buchhändler 
der Vorsteuerabzug zu.  

 
 Die Lieferung des Buchhändlers an den Kunden gilt als in Österreich ausge-

führt. Der Buchhändler tätigt folglich einen Umsatz in Österreich, steuerbar 
und steuerpflichtig dort mit 10 % österreichischer Umsatzsteuer. Dies erfordert 
die Registrierung des Buchhändlers in Österreich und die Verwendung einer 
österreichischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Zur Erfüllung seiner 
umsatzsteuerlichen Erklärungspflichten hat sich der Buchhändler eines Fiskal-
vertreters in Österreich zu bedienen.  

 
14.2.4 Reihengeschäft aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat 
 
 Ein Kunde in Deutschland bestellt bei seinem Buchhändler in Deutschland 

Verlagsware, die dieser bei einem Verlag in Österreich anfordert. Vereinba-
rungsgemäß liefert dieser die Ware direkt an den Kunden in Deutschland.  

 
 Da der österreichische Verlag die Ware verschickt, liegt der Ort der Lieferung 

in Österreich. Der Verlag führt eine Warenbewegung in das übrige Gemein-
schaftsgebiet aus; die Lieferung ist als innergemeinschaftliche Lieferung in Ös-
terreich steuerfrei. Der Buchhändler tätigt einen innergemeinschaftlichen Er-
werb in Deutschland. Die dabei zu entrichtende Erwerbsteuer kann sofort als 
Vorsteuer abgezogen werden.  

 
 Die Lieferung des Buchhändlers an den Kunden ist eine in Deutschland steuer-

bare und steuerpflichtige Inlandslieferung. Aus dieser steuerpflichtigen Liefe-
rung erwächst dem Kunden der Vorsteuerabzug, sofern er im umsatzsteuerli-
chen Sinne Unternehmer ist.  
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14.2.5 Reihengeschäft aus einem EU-Mitgliedsstaat in einen anderen EU-
Mitgliedsstaat 

 
 Beispiel: Ein Kunde in Österreich bestellt bei einem Buchhändler in Deutsch-

land Verlagswerke, die dieser bei einem Verlag in Frankreich bestellt. Verein-
barungsgemäß befördert der Verlag die Ware direkt aus Frankreich zu dem 
Kunden in Österreich.  

 
 Da in der Beziehung Verlag/Buchhändler eine Warenbewegung in das übrige 

Gemeinschaftsgebiet ausgeführt wird, ist die Lieferung als innergemeinschaftli-
che Lieferung in Frankreich steuerfrei. Der Erwerb der Ware unterliegt bei dem 
Buchhändler der Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs. Solange 
der Buchhändler eine Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs in Ös-
terreich, dem Ende der Beförderung, nicht nachweisen kann, hat er selbst ei-
nen innergemeinschaftlichen Erwerb in Deutschland zu versteuern. Hieraus 
steht ihm der Vorsteuerabzug zu.  

 
 Die Lieferung des Buchhändlers an den Kunden gilt als in Österreich ausge-

führt. Der Buchhändler tätigt folglich im Anschluss an seinen innergemein-
schaftlichen Erwerb einen weiteren Umsatz in Österreich, steuerbar und steu-
erpflichtig dort mit 10 % österreichischer Umsatzsteuer. Dies erfordert die Re-
gistrierung des Buchhändlers in Österreich und die Verwendung einer österrei-
chischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Zur Erfüllung seiner umsatz-
steuerlichen Erklärungspflichten hat sich der Buchhändler eines Fiskalvertreters 
in Österreich zu bedienen.  

 
 Dieser Beispielsfall erfüllt die Voraussetzungen des so genannten innergemein-

schaftlichen Dreiecksgeschäftes, für das die Vereinfachungsregelung des 
§ 25b UStG angewendet werden kann. Die Anwendung dieser Vereinfa-
chungsregelung hat zur Folge, dass die österreichische Umsatzsteuer für die 
Lieferung des Buchhändlers vom Kunden geschuldet wird und dass der inner-
gemeinschaftliche Erwerb des Buchhändlers als besteuert gilt. Sofern im Emp-
fängerland der deutschen Rechtslage entsprechende Vorschriften bestehen  
- wovon grundsätzlich innerhalb der EU ausgegangen werden kann -, hat der 
Buchhändler im Empfängerland keinerlei umsatzsteuerliche Erklärungspflichten 
zu erfüllen. Allerdings hat der Buchhändler gemäß § 14a Abs. 7 UStG in seiner 
Rechnung auf das Vorliegen eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts 
und die Steuerschuldnerschaft des letzten Abnehmers hinzuweisen. Dabei sind 
die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern des liefernden Unternehmers und 
des Leistungsempfängers anzugeben.  
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15. Erstattung von ausländischen Vorsteuern 
 
 Grundsätzlich können Unternehmer, die im Ausland weder ihren Sitz, Wohn-

sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, die Rückerstattung der ihnen für be-
stimmte Leistungen (wie zum Beispiel Leistungen im Zusammenhang mit Mes-
sen und Ausstellungen, Werbeleistungen) in Rechnung gestellten ausländi-
schen Umsatzsteuer beantragen. 

 
 Dies fordert der Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer für die Fälle, in 

denen in einem anderen Land Vorsteuern bezahlt, aber in diesem anderen 
Land keine steuerpflichtigen Umsätze ausgeführt werden, so dass keine Mög-
lichkeit besteht, die Vorsteuern in Abzug zu bringen. Aus diesem Grund ist im 
Antrag auf Erstattung von ausländischen Vorsteuern grundsätzlich anzugeben, 
dass in dem anderen Land keine dort steuerpflichtigen Lieferungen ausgeführt 
wurden. Hierzu zählen jedoch nicht steuerfreie Ausfuhrlieferungen, da diese 
im Inland (bei Beginn der Beförderung) steuerbar sind, aber als innergemein-
schaftliche Lieferungen bzw. Ausfuhrlieferungen steuerfrei belassen werden.  

 
 Die Erstattung ist in der Regel auf einem dafür von dem jeweiligen Staat vorge-

sehenen amtlichen Formular zu beantragen.  
 
 Mit dem Antrag ist ein Nachweis des im Inland örtlich zuständigen Finanzamts 

über die Eintragung als umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer einzureichen.  
 
 In der Regel hat der Antragsteller weiterhin für seinen Antrag eine natürliche 

oder juristische Person mit Sitz oder Wohnsitz im Drittland zu bestellen (Fis-
kalvertreter). Dem Antrag ist eine entsprechende Vollmacht beizufügen.  

 
 Erstattungsanträge sind regelmäßig innerhalb eines Zeitraums von sechs Mona-

ten nach Ablauf des Kalenderjahres, für das die Erstattung beantragt wird, zu 
stellen. Die Erstattung erfolgt in der Regel nur dann, wenn ein Mindesterstat-
tungsbetrag erreicht wird.  

 
 Dem Antrag sind weiter die Originale der Rechnungen, die Einfuhrdokumente, 

sowie die Zahlungsnachweise beizufügen.  
 
 Die Steuererstattung ist schließlich nur dann möglich, wenn die bezogenen 

Leistungen der Erzielung von Umsätzen dienen, die im Ausland der Mehr-
wertsteuer unterliegen würden. Ausgeschlossen ist die Erstattung regelmäßig 
bei Vorbezügen für steuerfreie Umsätze und bei Vergnügungsleistungen oder 
Reisekosten.  
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16. Umsatzsteuerliche Behandlung von Kombiprodukten 
 
 Als Kombiprodukte werden Zusammenstellungen von einzelnen Waren zu 

einer Einheit angesehen, die zu einer einheitlichen Abgabe bestimmt sind und 
zu einem Gesamtpreis angeboten werden. Handelt es sich - wie im Buchhan-
del häufig - um Kombiartikel, von denen der eine Gegenstand bei getrenntem 
Verkauf dem ermäßigten Umsatzsteuersatz und der andere dem Regelsteuer-
satz unterliegt (z.B. Buch oder Zeitschrift mit CD-ROM oder Lehrbuch mit Ton-
träger), so stellt sich die Frage, welcher Steuersatz für das Kombiprodukt maß-
gebend ist.  

 
 Die Beantwortung dieser Frage ist für den Buchhändler höchst bedeutsam: 

Weist er das Kombiprodukt mit dem ermäßigten Steuersatz aus, obwohl der 
Regelsteuersatz oder eine getrennte Einordnung zutreffend wäre, so hat er den 
Differenzbetrag der Umsatzsteuer selbst zu tragen, da eine Weiterbelastung an 
den Kunden kaum mehr möglich ist. Der Verlag kann im Falle des unzutref-
fenden Ausweises der Mehrwertsteuer seine Rechnung an den Buchhändler 
grundsätzlich später gemäß § 14c Abs. 1 UStG berichtigen. 

 
 Die Beantwortung dieser Frage ist freilich nicht immer leicht, obwohl die Auf-

fassungen von Rechtsprechung und Finanzverwaltung zur Ermittlung des maß-
gebenden Steuersatzes dem Grunde nach übereinstimmen: 

 
16.1 Rechtsprechung 
 
 In der Praxis sind bisher nur wenige Fälle durch die Gerichte entschieden wor-

den; maßgebend ist hierbei das Urteil des BFH vom 23. Juli 1998 (Az.: VII R 
36/97; BStBl 1998 II, S. 739). In diesem Fall ging es um eine mit Noten, kurzen 
Texten und einigen Abbildungen bedruckte Broschüre (Notenheft/Notenbuch). 
Auf der Innenseite des vorderen Umschlags war eine CD befestigt, die etwa 22 
Aufnahmen von den insgesamt 25 in der Broschüre abgedruckten Musikstü-
cken mit Beispielen enthielt. 

 
 Der BFH bestätigte die Auffassung des Verlags und der Vorinstanz, des Finanz-

gerichts Düsseldorf, dass das Kombiprodukt insgesamt dem ermäßigten Steuer-
satz zu unterwerfen sei. Der BFH stellte fest, dass es sich bei dem Kombipro-
arhq rj bfkb  cĒo abk Bfkwbisboh^rc ^rcdbj^`eqb T^obkwrp^jjbkpqbiirkd¬
handele, die allein nach dem Bestandteil einzureihen sei, der ihr den wesentli-
`ebk @e^o^hqbo sboibfeb+ Wro ?bdoĒkarkd _bwld pf`e abo ?CE ^rc afb  >iide-
meinen Vorschriften für die Auslegung der kombinierten Nomenklatur, 
AV 0_¬+ A^_bf pmfbiqb bp k^`e >rcc^pprkd abp ?CE hbfkb Oliib) dass die Pro- 
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duktkombination in ihren Bestandteilen nicht untrennbar verbunden sei. Maß-
gebend sei allein, dass afb ?bpq^kaqbfib  wrbfk^kabo m^ppbk) pf`e dbdbkpbfqfd
ergänzen und ihre Zusammensetzung ein Ganzes bildet, dessen Bestandteile 
Ē_if`ebotbfpb kf`eq dbqobkkq wrj H^rc ^kdb_lqbk tboabk¬+ Wt^o oúrjq abo
BFH ein, dass es üblicherweise auch vorkomme, dass Notenbücher und CDs 
getrennt angeboten werden. Dies gelte jedoch dann nicht, wenn, wie im vor-
liegenden Fall, die CD speziell für das Notenheft angefertigt wurde und zur 
Veranschaulichung nur Spielbeispiele von den im Notenheft abgedruckten 
Stücke enthalte. 

 
 Zur Beantwortung der Frage, welcher Bestandteil bei der streitgegenständli-

chen Warenzusammenstellung Charakter bestimmend sei, bezieht sich der 
BFH wiederum auf die Allgemeinen Vorschriften (AV 3b, Rz. 19.0), wo es 
ebfõq7  Abo @e^o^hqbo bfkbo T^ob h^kk pf`e w+?+ ^rp abo >oq rka ?bp`e^ccbkebfq
des Stoffes oder der Bestandteile, aus ihrem Umfang, ihrer Menge, ihrem Ge-
wicht, ihrem Wert oder ihrer Bedeutung in Bezug auf die Verwendung der Wa-
ob bodb_bk¬+ Im konkreten Fall maß der BFH der Art und Beschaffenheit, dem 
Umfang, der Menge und dem Gewicht der beiden Bestandteile keine Bedeu-
tung bei, wohl aber dem deutlich höheren Wert des Notenheftes sowie dem 
Umstand, dass das Heft auch ohne CD verwendbar sei, aber umgekehrt die i-
plifboqb Krqwrkd abo @A  slk dbofkdbobo ?babrqrkd wr pbfk¬ p`efbk) pl dass es 
die Charakterunterschiede zwischen den Bestandteilen des Kombiproduktes 
nach Auffassung des BFH rechtfertigten, das Notenheft als Charakter bestim-
menden Bestandteil zu bewerten. 

 
 Zusammenfassend ist nach den Abgrenzungskriterien des BFH das Drucker-

zeugnis dann Charakter bestimmender Bestandteil des Kombiproduktes, wenn  
 

- die Bestandteile des Kombiproduktes, mithin auch die CD, üblicherweise 
nicht getrennt zum Kauf angeboten werden; 

- die CD speziell für das Buch angefertigt wurde; 
- die CD zur Veranschaulichung nur Spielbeispiele von den im Druckstück 

abgedruckten Stücken enthält und 
- das Wertverhältnis der das Kombiprodukt ausmachenden Einzelgegenstände 

eindeutig zu Gunsten des Druckstücks bestimmbar ist. 
 
 Diese Abgrenzungskriterien hat sich auch das Finanzgericht Köln im Urteil 

vom 23. Juli 2002 (3 K 5372/99; DStRE 2002, S. 1451) zu eigen gemacht und 
eine so genannte Multimedia-Box, bestehend aus einem Lehrbuch und einem 
Tonträger, die dem Käufer die Durchführung eines autodidaktischen Sprach-
lehrgangs ermöglicht, ebenfalls als insgesamt mit dem ermäßigten Steuersatz  
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zu besteuern angesehen. Das Finanzgericht Köln war durch Inaugenschein-
nahme der Multimedia-Box und Abspielen des Tonträgers in der mündlichen 
Verhandlung zu der Erkenntnis gelangt, dass der Tonträger speziell für das 
Lehrbuch hergestellt wurde und ohne das Lehrbuch für das Erlernen einer 
Sprache nur einen sehr geringen Nutzen habe, weil auf dem Tonträger ledig-
lich die fremdsprachigen Texte ohne jegliche Erläuterungen wiedergegeben 
wurde, was für das Erlernen einer Sprache nicht ausreiche. Das Lehrbuch sei 
demgegenüber für einen Autodidakten auch ohne Weiteres ohne den beigefüg-
ten Tonträger verwendbar. 

 
16.2 Ansicht der Finanzverwaltung 
 
 Die Finanzverwaltung hat sich dieser Rechtsprechung dem Grunde nach ange-

schlossen. Zwar wurde die Finanzverwaltung aufgrund eines Nichtanwen-
dungserlasses des BMF vom 6. Januar 1999 angewiesen, das unter Ziffer 16.1 
erläuterte BFH-Urteil vom 23. Juli 1998 über den entschiedenen Einzelfall hin-
aus nicht anzuwenden; dieser Nichtanwendungserlaß ist jedoch zum 1. Januar 
2002 wieder aufgehoben worden. Und die zunächst gegen das Urteil des Fi-
nanzgerichts Köln vom 23. Juli 2002 (siehe oben unter Ziffer 16.1) eingelegte 
Revision bei dem BFH hat die Finanzverwaltung wieder zurückgezogen und 
das finanzgerichtliche Urteil somit rechtskräftig werden lassen. 

 
 Das Bundesfinanzministerium hat am 9. Mai 2005 ein Schreiben zur Anwen-

dung des Steuersatzes für die Lieferung von Kombiartikeln verabschiedet (IV A 
5 - S - 7220 - 23/05; UR 2005, S. 348).  

 
Es nimmt Bezug auf den koordinierten Ländererlass vom 5. August 2004 (IV B 
7-S-7220-38/04), der bei Buchhändlern und Verlegern erneut Fragen aufgewor-
fen hatte, denn der Erlaß unterscheidet (in Anlehnung an die so genannte 
 Hlj_fkfboqb Kljbkhi^qro­)) wtfp`ebk  T^obk ^rp verschiedenen Stoffen  
oabo ?bpq^kaqbfibk­ %>S 0_) .+ >iqbok^qfsb& rka  T^obkwrp^jjbkpqbiirkdbk fk
Aufj^`erkd cĒo abk Bfkwbisboh^rc­ %>S 0_) /+ >iqbok^qfsb&+  

 
Weil als Waren aus verschiedenen Stoffen oder Bestandteilen nur solche gel-
ten, die praktisch zu einem untrennbaren Ganzen verbunden sind, spielen sie 
im Buchhandel keine Rolle. Aus der Untrennbarkeit der Verbindung verschie-
dener Stoffe oder Bestandteile läßt sich daher im Buchhandel der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz für Kombiprodukte nicht herleiten (anders z.B. bei hohlen 
Schokoladeneiern, in die eine Kunststoffkapsel mit Kleinspielzeug einge-
schweißt ist, alldbjbfk ^ip  ò_boo^p`erkdpbf­ _bh^kkq&+  



HAAG ECKHARD SCHOENPFLUG 
 WIRTSCHAFTSPRÜFER Å STEUERBERATER Å RECHTSANWÄLTE 

 
- 90 - 

 
 

T^p ^_bo fk ?r`ee^kabi rka Sboi^d bfkb Oliib pmfbiq) pfka afb  T^obkwrp^m-
menstellungen in Aufmachungen für abk Bfkwbisboh^rc¬+ Diese Warenzusam-
menstellungen werden umsatzsteuerlich unverändert nach dem Charakter be-
stimmenden Merkmal behandelt, wie der BFH dies bereits in seiner Entschei-
dung vom 23. Juli 1998 (BStBl 1998 II, 739) in wünschenswerter Klarheit her-
ausgestellt hat, die sich aber trotz verschiedener Initiativen des Börsenvereins 
bedauerlicherweise in dieser Klarheit weder in dem genannten BMF-Schreiben 
vom 5. August 2004 noch in dem neuen BMF-Schreiben vom 9. Mai 2005 nie-
dergeschlagen hat.  

 
Nach der Rechtsprechung ist bei einer Produktkombination grundsätzlich 
denkbar, dass ein Bestandteil allein der Produktkombination den Charakter 
verleiht. Ist dies das Buch, wird die gesamte Produktkombination dem ermä-
ßigten Steuersatz unterworfen.  
 
Verleiht ein dem vollem Umsatzsteuersatz unterliegender Gegenstand der Pro-
duktkombination den Charakter, unterliegt die gesamte Produktkombination 
dem vollen Umsatzsteuersatz von derzeit 16 %.  
 
Läßt sich der Charakter einer Produktkombination weder durch den einen 
noch durch den anderen Bestandteil ausmachen, bleibt umsatzsteuerlich nur 
die getrennte Einordnung, d.h. das Buch mit dem ermäßigten Steuersatz und 
beispielsweise die CD-ROM mit dem vollem Umsatzsteuersatz.  

 
 Während die Fälle, bei denen die gesamte Produktkombination dem vollem 

Umsatzsteuersatz unterliegt, im Buchhandel relativ selten sein dürften, liegen 
die Abgrenzungsschwierigkeiten eher im Bereich der folgenden Fragen:  
 
- darf ich die gesamte Produktkombination dem ermäßigten Steuer-

satz unterwerfen oder  
- muß ich die Produktkombination umsatzsteuerlich nach ihren Be-

standteilen getrennt behandeln?  
 

Dbjbfkp^j fpq afbpbk ¬T^obkwrp^jjbkpqbiirkdbk fk >rcj^`erkdbk cĒo abk
Bfkwbisboh^rc­) dass sie aus mindestens zwei verschiedenen Waren bestehen, 
für die unterschiedliche Umsatzsteuersätze in Frage kommen, diese Waren zur 
Befriedigung eines speziellen Bedarfes oder zur Ausübung einer bestimmten 
Tätigkeit zusammengestellt worden sind und so aufgemacht werden, dass sie 
sich ohne vorheriges Umpacken zur direkten Abgabe an die Verbraucher eig-
nen (BMF-Erlass, a.a.O., Tz. 13).  
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 Weil das neue BMF-Schreiben - ganz auf der Linie der Rechtsprechung - die 
umsatzsteuerliche Einordnung nach dem Charakter bestimmenden Bestandteil 
fordert, aber im Unklaren läßt, wie dieser definiert werden kann, bleibt nur der 
Rückgriff auf die Rechtsprechung (s.o. unter Ziffer 16.1).  

 
 Läßt sich in der Praxis nicht feststellen, dass ein Bestandteil den Charakter der 

Produktkombination prägt, z.B. wenn die Produktkombination allein aus Mar-
ketinggründen vertrieben wird und ihre Bestandteile auch unabhängig vonein-
ander im Handel erworben werden können, handelt es sich umsatzsteuerlich 
um zwei voneinander unabhängige Lieferungen, die dementsprechend aufzu-
teilen sind.  

 
In einem solchen Fall wird der Aufteilungsmaßstab durch die Summe der Ein-
zelverkaufspreise im Verhältnis zum Verkaufpreis des so genannten Paketes 
gebildet: z.B. Einzelverkaufspreis CD: 19,80 |, Einzelverkaufspreis Buch: 
29,80 |, Summe der Einzelverkaufspreise: 49,60 |. Anteil CD am Einzelver-
kaufspreis: 39,92 %, Anteil Buch an der Summe der Einzelverkaufspreise: 
60,08 %. Beläuft sich in diesem Fall der Paketpreis auf 39,80|, ist dementspre-
chend der ermäßigt besteuerte Buchanteil mit 60,08 % (23,91 | brutto) und 
der dem Regelsteuersatz unterliegende Umsatzanteil der CD mit 39,92 % 
(15,89 | brutto) herauszurechnen.  

 
16.3 Derzeitiger Rechtsstand 
 
 Damit verbleibt es in der Praxis letztlich bei den Abgrenzungskriterien, die der 

BFH seinem Urteil vom 23. Juli 1998 zugrunde gelegt hat. Auch die Finanz-
verwaltung wendet die Allgemeinen Vorschriften AV 3b an, wonach bei Wa-
renzusammenstellungen der Charakter bestimmende Bestandteil ausschlagge-
bend für die zolltarifliche und umsatzsteuerliche Einordnung ist. 
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17. Zur Besteuerung elektronischer Verlagserzeugnisse 
 
17.1 Elektronische Verlagserzeugnisse unterliegen dem vollen Umsatzsteuersatz  
 
 Elektronische Verlagserzeugnisse, also Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, 

sind solche, die nicht in körperlicher Form geliefert, sondern auf elektroni-
schem Wege, also vorzugsweise online, übermittelt werden. Während Bücher, 
Zeitungen und Zeitschriften als Printmedien dem ermäßigten Umsatzsteuersatz 
von gegenwärtig 7 % unterliegen, gilt dies nicht für die Übermittlung elektroni-
scher Verlagserzeugnisse. Hier kommt der volle Umsatzsteuersatz von gegen-
wärtig 16 % zur Anwendung.  

 
 Das war schon bisher die Auffassung der Finanzverwaltung, und so ist es mit 

Wirkung ab dem 1. Juli 2003 im Anschluss ^k afb pld+  B-Commerce-Richt-
ifkfb¬ /--/,05,BD fj O^ejbk abp Pqeuervergünstigungsabbaugesetzes (StVer-
gAbG) innerdeutsches Recht geworden.  

 
17.2. Ungleichbehandlung nicht berechtigt  
 
 Weshalb elektronische Verlagserzeugnisse dem vollem Umsatzsteuersatz (sog. 

 Obdbipqbrbop^qw¬& rkqboifbdbk) dbaor`hqb Sboi^dpbowbrdkfpse dagegen nicht, 
erschließt sich nicht notwendig auf den ersten Blick der Logik. Gedruckte Ver-
lagserzeugnisse unterlagen, so möchte man fast sagen, seit alters her dem er-
mäßigten Umsatzsteuersatz. Jedenfalls gab es die umsatzsteuerliche Begünsti-
gung von Verlagserzeugnissen schon lange vor Inkrafttreten des heutigen Um-
satzsteuer- bzw. Mehrwertsteuersystems, und das war im Jahre 1968.  

 
 Zwischen allen politischen Parteien bestand Konsens, dass Bücher, Zeitungen 

und Zeitschriften aufgrund ihrer überragenden Bedeutung für Bildung, vor al-
lem die Aus- und Fortbildung, aber auch aus staatsbürgerlichen Gründen, in 
einem demokratischen Gemeinwesen förderungswürdig sind.  

 
 Dieser Konsens hat sich im EU-Bereich fortgesetzt, als Umsatzsteuerrecht zu-

vorderst EU-Recht wurde. Dementsprechend ist in der 6. EG-Richtlinie (Art. 12 
i.V.m. Anhang H) das Recht eines jeden Mitgliedstaates vorgesehen, Verlagser-
zeugnisse einem ermäßigten Steuersatz zu unterwerfen. Nahezu alle Mitglied-
staaten haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.  
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17.3. Gründe für die Ungleichbehandlung 
 
 Wie also kommt es zu dem schwer verständlichen Bruch in der Besteuerung 

von Verlagserzeugnissen, je nachdem, ob sie herkömmlich als Printmedium 
geliefert oder als elektronisches Verlagserzeugnis, z.B. online, übermittelt wer-
den?  

 
 Die Frage muß sich schon deshalb aufdrängen, weil der Zweck der umsatz-

steuerlichen Begünstigung von Verlagserzeugnissen nicht im Trägermedium 
begründet liegt, sondern in den Inhalten. Trennt man freilich die umsatzsteuer-
liche Behandlung (was man sinnvollerweise nicht hätte tun sollen) vom Förde-
rungszweck, dann wird deutlich, wie es zur vollen umsatzsteuerlichen Belas-
tung von elektronischen Verlagserzeugnissen kommen konnte:  

 
 Die 6. EG-Richtlinie, und ihr folgend das deutsche Umsatzsteuerrecht (§ 12 

Abs. 2 Nr. 1 UStG) in Verbindung mit dem Verzeichnis der ermäßigt besteuer-
ten Gegenstände beziehen die umsatzsteuerliche Begünstigung für gedruckte 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften auf körperliche Gegenstände, die in der 
Terminologie des Umsatzsteuerob`eqbp  dbifbcboq¬ tboabk+ Afb >kk^ejb bfkbo
solchen Lieferung wird dagegen bei der Übermittlung elektronischer Verlagser-
zeugnisse abgelehnt. Hier, so die Gerichte und der Gesetzgeber, handelt es 
pf`e rj bfkb  plkpqfdb Ibfpqrkd¬. (Das Umsatzsteuerrecht trennt bekanntlich 
zwischen Lieferungen und sonstigen Leistungen.) 

 
 Rjp^qwpqbrboif`eb  plkpqfdb Ibfpqrkdbk¬ t^obk ^_bo _fpebo k^`e >rcc^pprkd

des EU-Richtliniengebers nicht durch die 6. EU-Richtlinie privilegiert. Deren 
Art. 12 uka pbfk >ke^kd E _bwldbk pf`e ^iibfk ^rc afb  Ifbcborkd¬ abo aloq r+^+
genannten Bücher, Zeitungen und Zeitschriften und nicht auch auf deren elekt-
ronische Übermittlung, also eine sonstige Leistung im umsatzsteuerlichen Sin-
ne. Hätte daher der EU-Richtliniengeber auch elektronische Verlagserzeugnisse 
begünstigen wollen, hätte er dies, jedenfalls nach seinem rein umsatzsteuerlich 
geprägten Verständnis, explizit tun müssen, und dies hat er abgelehnt.  

 
 Fk pbfkbo pld+  B-Commerce-Of`eqifkfb¬ /--/,05,BD) jft der die Direktive 

77/388/EWG angepasst wurde, einschließlich des dazugehörenden Anhanges 
L, hat sich die Kommission darauf festgelegt, dass der Onlinetransfer elektroni-
scher Verlagserzeugnisse in umsatzsteuerlichem Sinne eine sonstige Leistung 
ist, die dem Regelsteuersatz zu unterliegen hat. In dem vorgenannten Anhang L 
wird dies mit den Stichtloqbk  ?bobfqpqbiirkd slk ?fiabok) Qbuqbk rka Fkcloja-
qflkbk pltfb ?bobfqpqbiirkd slk A^qbk_^khbk¬ ^_dehandelt. 
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17.4. Umsetzung in innerdeutsches Recht  
 
 Die E-Commerce-Richtlinie wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2003 in innerdeut-

p`ebp Ob`eq rjdbpbqwq) rka wt^o fj O^ejbk abp pld+  PqbrbosbodĒkpqfdrkds-
abbaugesetwbp¬+ K^`e >oqfhbi 4 afbpb Dbpbqwbp %wro Úkaborkd abp Rjp^qwpqbu-
ergesetzes 1999) wurde § 3a UStG dahingehend geändert, dass in Absatz 4 
dieser Vorschrift (und zwar im Zusammenhang mit dem Leistungsort) neben 
den bisher dort schon genannten sonstigen Leistungen unter einer neu einge-
cĒdqbk Krjjbo .1  afb ^rc bibhqolkfp`ebj Tbd bo_o^`eqbk plkpqfdbk Ibfpqrn-
dbk¬ keu aufgenommen werden. Diese sonstigen Leistungen gehören nicht zu 
denjenigen, die nach § 12 Abs. 2 UStG begünstigt sind.  

 
 Im Einklang mit der einschlägigen EG-Richtlinie (Anhang L) definiert die Ge-

setzesbegründung als auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen, 
insbesondere (d.h. ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

 
- Bereitstellung von Websites, Webhosting, Fernwartung von Programmen 

und Ausrüstungen,  
- Bereitstellung von Software und deren Aktualisierung,  
- Bereitstellung von Bildern, Texten und Informationen sowie Bereitstellung 

von Datenbanken, 
- Bereitstellung von Musik, Filmen und Spielen einschließlich Glücksspielen, 

Lotterien sowie von Sendungen und Veranstaltungen aus den Bereichen Po-
litik, Kultur, Kunst, Sportwissenschaft und Unterhaltung,  

- Fernunterrichtsleistungen.  
 

 Bei den Fernunterrichtsleistungen handelt es sich um Leistungen, die - so die 
Gesetzesbegründung - im traditionellen Geschäftsverkehr regelmäßig die phy-
sische Präsens des Unterrichtenden und des zu Unterrichtenden an einem Ort 
bedingen. Im elektronischen Geschäftsverkehr werden diese Unterrichtsleis-
tungen bei einer Distanz erbracht, ohne dass sich der Unterrichtende und der 
zu Unterrichtende an einem Ort befinden (z.B. Programm für Schreibmaschi-
nenlernkurs). Nicht hierunter sollen z.B. die Leistungen einer Fernuniversität 
fallen.  

 
17.5 Kritik  
 
 Es liegt auf der Hand, dass diese umsatzsteuerlich dogmatisch orientierte Lö-

sung des Problems wenig befriedigen kann, wenn man einmal von der Intenti-
on absieht, das Umsatzsteueraufkommen zu steigern.  
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 Weil die umsatzsteuerliche Förderung von Verlagserzeugnissen nicht vom Trä-
germedium abhängen kann, gelten diese Förderungsgründe bei einer Ver-
brauchssteuer wie der Umsatzsteuer, die ausschließlich den Letztverbraucher 
belastet (und nicht etwa den Verleger oder den Buchhändler), uneingeschränkt 
auch für elektronische Verlagserzeugnisse, und dies um so mehr in einer Zeit, 
in der Bildung, insbesondere in der Form der Aus- und Fortbildung, an Bedeu-
tung gewinnt. Hinzu kommen selbstverständlich Aspekte der - augenfälligen - 
Ungleichbehandlung zwischen Printmedien und elektronischen Verlagser-
zeugnissen. Die Begründung, die der Richtliniengeber für seine Vorgehenswei-
se benennt, umfaßt, neben der Sicherung des Steueraufkommens, insbesonde-
re: 

 
- Ausnahmetatbestände, wie die umsatzsteuerliche Präferenz für Verlagser-

zeugnisse, seien von ihrer Natur her eng auszulegen und zu handhaben;  
 
- Bibhqolkfp`e Ē_bojfqqbiqb Qbuqb pbfbk b_bk hbfkb  ?Ē`ebo¬ labo  Wbfqrn-
dbk¬) tbkk pfb ^r`e abk dibf`ebk Wtb`h bocĒiibk mögen; 

 
- Der elektronische Transport von Text-, Bild und Ton gleichermaßen habe 

den Richtliniengeber vor ein unlösbares Unterscheidungsproblem gestellt, 
das er nur mit einer einheitlichen Handhabung habe lösen können, weil 
anderenfalls unlösbare Abgrenzungsprobleme entstanden wären; dies vor 
dem Hintergrund, dass die Zur-Verfügung-Stellung von Filmen oder von 
Musik nicht umsatzsteuerlich begünstigt ist;  

 
- Die Anforderungen, die die neuen Trägermedien an das Umsatzsteuerrecht 

stellen, sollten tunlichst mit dem vorhandenen Instrumentarium, also der 
herhČjjif`ebk Qobkkrkd fk afb ?bdofccb  Ifbcborkd¬ rka  plkpqfdb Ibfpqrn-
dbk¬) dbiČpq tboabk) rka bibhqolkfp`eb Sboi^dpbowbrdkfppb hČkkbk kf`eq
Gegenstand einer Lieferung sein.  

 
 Im EU-Bereich ist diese Vorgehensweise freilich nicht unwidersprochen ge-

blieben. Insbesondere in Großbritannien (wo Bücher bekanntlich noch keiner 
Umsatzsteuer unterliegen) hat man, insbesondere vor dem Hintergrund des 
Wettbewerbs mit den USA (wo eine solche Besteuerung unbekannt ist), Be-
denken gegen die Richtlinie geäußert.  

 
 Es war vorgesehen, dass Hljjfppflk rka Jfkfpqboo^q afb pld+  B-Commerce-

Of`eqifkfb¬ _fp wrj 0-+ Grkf /--3 bfkbo ò_bomoĒcrkd rkqbowfbebk+ >iqbok^qfs
konnte der Ministerrat, dann aber nur einstimmig, auf der Grundlage eines 
Vorschlages der Kommission die Geltungsdauer der Richtlinie über den  
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30. Juni 2006 hinaus verlängern. Dies ist mit der Richtlinie 2006/58/EG vom 
27. Juni 2006 mit einer Verlängerung bis zum 31. Dezember 2006 geschehen. 

 
 Es bleibt also weiter abzuwarten, ob die gleichfalls mit dem Steuervergünsti-

gungsabbaugesetz ins Umsatzsteuergesetz aufgenommenen Regelungen über 
afb Sbo_o^r`eploq_bpqbrborkd bibhqolkfp`ebo  plkpqfdbo Ibfpqrkdbk¬ dobifen 
(was beispielsweise von britischer Seite in Frage gestellt wird) oder ob mit der 
Verlegung des Leistungsortes (§ 3a UStG) in den europäischen Binnenmarkt die 
Wettbewerbsnachteile, die den Anbietern hier durch Wettbewerber aus Dritt-
ländern drohen, beseitigt sind.  

 
Hinsichtlich des Steuersatzes für elektronische Dienstleistungen ist zu beach-
ten, dass unter den Mitgliedsstaaten noch immer der Richtlinienvorschlag aus 
dem Jahre 2003 zu den ermäßigten Steuersätzen verhandelt wird, wobei die 
Tendenz offenbar dahin geht, territoriale Sondersätze und Nullsätze einzu-
schränken. Nach der auf internationaler Ebene vertretenen Auffassung der 
Bundesregierung soll der ermäßigte Steuersatz jedenfalls nicht ausgeweitet 
werden. Für das nationale Recht tritt die Bundesregierung demgegenüber sogar 
für eine Einschränkung des Anwendungsbereichs des ermäßigten Steuersatzes 
ein. Auf dieser Grundlage dürfte zurzeit mit einer Einbeziehung der elektroni-
schen Verlagserzeugnisse in den Anwendungsbereich des ermäßigten Steuer-
satzes nicht zu rechnen sein. 
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18. Steuerliche Betriebsprüfungen (Außenprüfungen) 
 
 Eine steuerliche Betriebsprüfung (Außenprüfung) dient der Ermittlung der steu-

erlichen Verhältnisse eines Steuerpflichtigen. Sie kann eine oder mehrere Steu-
erarten, einen oder mehrere Besteuerungszeiträume umfassen oder sich auf be-
stimmte Sachverhalte beschränken. Zuständig ist das für die Besteuerung ört-
lich zuständige Finanzamt. 

 
18.1 Bei wem wird geprüft? 
 
 Die Kriterien, nach denen Betriebe für eine Betriebsprüfung ausgewählt wer-

den, sind leider nur teilweise objektiver Natur. Trotzdem lassen sich folgende 
Auswahlkriterien nennen: die Größenklassen eines Betriebes, Auffälligkeiten 
bei der abgegebenen Steuererklärung, das Steuerverhalten des Betriebes, die 
Ergebnisse einer vorangegangenen Prüfung und Kontrollmitteilungen. 

 
18.1.1 Die Größenklassen 
 
 Für die Entscheidung, ob ein Unternehmen geprüft wird, ist grundsätzlich die 

Größenklasse maßgebend, in die das Unternehmen im Zeitpunkt der Prüfungs-
anordnung eingeordnet ist. Bei so genannten Großbetrieben soll der Prüfungs-
zeitraum an den vorhergehenden Prüfungszeitraum anschließen; d.h. sie wer-
den in der Regel lückenlos geprüft. Bei Mittelbetrieben ließ sich in der Vergan-
genheit ein durchschnittlicher Prüfungsturnus von 13,9 Jahren feststellen.  

 
18.1.2 Besonderheiten des Einzelfalles 
 
 Neben diesen generellen Auswahlkriterien nach der Größe des Betriebes sind 

auch die Besonderheiten des Einzelfalles relevant, soweit sie sich aus der der 
Steuererklärung beigefügten Steuerbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
ergeben. Grundsätzlich handelt es sich hierbei um Auswahlkriterien, die sich 
dem Betriebsprüfer anhand einfacher Plausibilitätsbetrachtungen erschließen. 

 
 Hierbei können die Zahlen bzw. die Verhältniszahlen in der absoluten Höhe 

betrachtet und/oder den Vorjahreszahlen gegenübergestellt werden. Zur Aus-
wertung der Ergebnisse arbeitet die Finanzverwaltung mit der so genannten 
 Of`eqp^qw-P^jjirkd¬) afb >ke^iqpmrkhqb cĒo afb Sbomol_rkd abo Rjpúqwb rka
Gewinne von Gewerbebetrieben geben soll. 
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18.1.3 Andere Kriterien 
 
 Außerdem kann sich die Prüfungsanordnung am Steuerverhalten des Betriebes 

orientieren. Wer ständig Fristen versäumt, bei Anfragen des Finanzamtes in-
nerhalb der gesetzten Frist keine plausible Erklärung abzugeben vermag oder 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig nachkommt, muß eher mit 
einer Betriebsprüfung rechnen als bei pflichtgemäßem Verhalten.  

 
 Daneben werden Betriebe aber auch gezielt nach einer vorangegangenen Be-

triebsprüfung oder branchenbezogene Erfahrungen des einzelnen Prüfers oder 
aufgrund von Kontrollmitteilungen ausgewählt. 

 
 Schließlich gilt, dass außergewöhnliche Betriebsprüfungsergebnisse unter den 

zuständigen Referenten der einzelnen Oberfinanzdirektionen ausgetauscht 
werden und es damit zu einer Flut von Prüfungen von Betrieben bestimmter 
Rechtsformen oder Branchen kommen kann. 

 
18.2 Die Prüfungsanordnung 
 
 Der Umfang der Betriebsprüfung, d.h. den oder die Besteuerungszeiträume 

sowie ein oder mehrere Sachverhalte, werden in einer schriftlichen Prüfungs-
anordnung festgelegt, die dem Steuerpflichtigen in der Regel so rechtzeitig be-
kannt gegeben wird, dass er sich auf die Prüfung einrichten kann.  

 
 Der betroffene Unternehmer sollte jedoch nicht zögern, sich, auch telefonisch, 

mit dem aus der Prüfungsanordnung ersichtlichen Betriebsprüfer in Verbindung 
zu setzen, um so möglichst unkompliziert einen anderen Prüfungstermin als 
den in der Prüfungsanordnung vorgesehenen zu vereinbaren.  

 
18.3 Der Prüfungszeitraum 
 
 Den Prüfungszeitraum kann der Betriebsprüfer nicht beliebig bestimmen. Bei 

Großbetrieben soll der Prüfungszeitraum an den vorhergehenden Prüfungszeit-
raum anschließen, d.h. er kann durchaus auch mehr als drei Jahre betragen 
(§ 4 Abs. 2 und 3 BpO). Bei anderen Betrieben, also Mittel- und Kleinbetrie-
ben, soll der Prüfungszeitraum nicht über die letzten drei Besteuerungszeit-
räume, für die bis zur Unterzeichnung der Prüfungsanordnung Steuererklärun-
gen für Ertragsteuern abgegeben wurden, zurückreichen. Freilich gilt: Stellt der 
Betriebsprüfer während seiner Prüfungstätigkeit fest, dass bei einer Erweiterung 
des Prüfungszeitraumes, z. B. dessen Ausdehnung auf fünf Jahre, mit nicht un- 
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erheblichen Steuernachforderungen gerechnet werden kann, kann er den Prü-
fungszeitraum auch ausdehnen.  

 
18.4 Was wird geprüft? 
 
 Generell gilt, dass der zu prüfende Betrieb auf kritische Prüfungsbereiche 

bestmöglich vorbereitet sein sollte. Kritische Prüfungsbereiche können in Ab-
hängigkeit von der Unternehmensform, von der Branche und von einzelnen 
Steuerarten bestimmt werden. Als solche kommen regelmäßig in Betracht: 

 
18.4.1 Privatentnahme, Angehörige 
 
 Abhängig von der Unternehmensform läßt sich feststellen, dass bei Einzelkauf-

leuten, aber auch Familiengesellschaften häufig geprüft wird, ob die Privatent-
nahmen vollständig erfaßt sind, ob Arbeitsverhältnisse oder sonstige Schuld-
verhältnisse mit Familienangehörigen einem Fremdvergleich standhalten oder 
ob der betriebliche und der private Bereich zutreffend abgegrenzt wurden. 

 
18.4.2 Verdeckte Gewinnausschüttungen 
 
 Bei Kapitalgesellschaften treten häufig Probleme im Zusammenhang mit so 

genannten verdeckten Gewinnausschüttungen auf, insbesondere bei solchen 
Kapitalgesellschaften, bei denen der (alleinige) Gesellschafter auch Geschäfts-
führer ist. Hier geht es beispielsweise um die Höhe des Geschäftsführergehal-
tes, das, wie jeder Leistungsaustausch zwischen dem Gesellschafter und seiner 
Gesellschaft, dem so genannten Drittvergleich standhalten muß. 

 
18.4.3 Das Prüfungsziel bei Sortiment und Verlag 
 
 Bei Sortimentsbuchhandlungen werden die Prüfung des Geldverkehrs, die Auf-

nahme und Bewertung des Warenlagers, die in der Gewinn- und Verlustrech-
nung erfassten sonstigen betrieblichen Erträge und sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen sowie die Plausibilität der ausgewiesenen Handelspannen ent-
scheidend sein. Bei Verlagen liegt der Schwerpunkt der Prüfung regelmäßig bei 
der Aufnahme und Bewertung der Warenbestände, der Bewertung der Remis-
sionsrückstellungen und der Wertberichtigungen auf Vorauszahlungen an Au-
toren. 

 



HAAG ECKHARD SCHOENPFLUG 
 WIRTSCHAFTSPRÜFER Å STEUERBERATER Å RECHTSANWÄLTE 

 
- 100 - 

 
 

18.4.4 Die Prüfung einzelner Steuerarten 
 
 Schließlich können Prüfungen auch isoliert für einzelne Steuerarten angeordnet 

werden, z.B. als Umsatzsteuersonderprüfung oder als Lohnsteueraußenprü-
fung. Bei der Umsatzsteuer ist zunächst, als Plausibilitätsprüfung, die Umsatz-
steuerverprobung wichtig: Die in der Umsatzsteuererklärung angegebenen 
Umsätze müssen sich vollständig und richtig aus der Gewinn- und Verlust-
rechnung bzw. ergänzend aus den Buchhaltungsunterlagen herleiten lassen. 
Besonderes Augenmerk gilt hier den steuerfreien Umsätzen. Bei Bücherliefe-
rungen ins Ausland wird auch die Erfüllung der formalen Meldepflichten ge-
prüft. Im Rahmen des geltend gemachten Vorsteuerabzugs prüft die Finanz-
verwaltung ebenfalls vorrangig formale Gesichtspunkte, so etwa, ob der Rech-
nungsempfänger zutreffend bezeichnet ist. 

 
 Bei der Prüfung der Lohnsteuer greifen die Prüfer regelmäßig folgende Ge-

schäftsvorfälle auf: die Behandlung von Abfindungszahlungen, Darlehen an 
Mitarbeiter, Abschluß von Direktversicherungen, Gewährung von pauschalbe-
steuerten Bezügen, Privatnutzung eines Firmen-PKWs, aber auch Abrechnun-
gen von Aushilfen unter dem Gesichtspunkt der Scheinselbständigkeit. 

 
18.5 Die Durchführung der Prüfung 
 
 Die Betriebsprüfung findet grundsätzlich in einem für die Durchführung der 

Prüfung geeigneten Geschäftsraum des Unternehmens oder mangels eines sol-
chen Raumes an Amtsstelle oder in den Räumen des steuerlichen Beraters statt. 

 
 Bei der Feststellung der Sachverhalte, die für die Besteuerung erheblich sein 

können, hat der Steuerpflichtige nach den Vorschriften der AO mitzuwirken. 
Sind die steuerlich relevanten Sachverhalte festgestellt, hat es sich in der Praxis 
als zweckmäßig erwiesen, wenn der Prüfer seine Auffassung zunächst unter 
Vorlage des Entwurfs eines Prüfungsberichtes erläutert, der dem Steuerpflichti-
gen und seinem steuerlichen Berater die Möglichkeit gibt, zu den einzelnen 
Prüfungsfeststellungen Stellung zu nehmen, insbesondere hierzu steuerrechtli-
che Gegenvorstellungen zu äußern, um auf diese Weise das Prüfungsergebnis 
noch vor Abschluß der Prüfung im Interesse des Steuerpflichtigen zu beeinflus-
sen. 

 
 Spätestens im Rahmen einer so genannten Schlussbesprechung (§ 201 AO) hat 

der Prüfer insbesondere die strittigen Sachverhalte, deren rechtliche Beurtei-
lung und vor allem auch ihre steuerlichen Auswirkungen mit dem Steuerpflich-
tigen zu erörtern.  
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18.6 Prüfungsbericht, Einspruch und Klage 
 
 Über das Ergebnis der Außenprüfung ergeht ein schriftlicher Bericht, der so 

genannte Prüfungsbericht (§ 202 AO).  
 
 Der Steuerpflichtige ist gut beraten, spätestens im Rahmen der Schlussbespre-

chung und bei der Auswertung des Prüfungsberichtes seinen steuerlichen Bera-
ter hinzuzuziehen. Dieser wird dann auch zu beurteilen haben, ob gegen die 
zu erwartenden, aufgrund der Betriebsprüfung geänderten Steuerbescheide 
Einspruch eingelegt werden sollte oder nicht. Die Schlussbesprechung ist also 
nicht die letzte Gelegenheit, die sich dem Steuerpflichtigen zur Äußerung von 
Gegenvorstellungen rechtlicher und tatsächlicher Art bietet. Er kann dies auch 
noch in einem eventuellen späteren Einspruchsverfahren gegen die geänderten 
Steuerbescheide tun und in dem sich möglicherweise daran anschließenden 
Klageverfahren.  

 
19. Durchsetzung des Umsatzsteueranspruchs 
 
 Zur Durchsetzung des Steueranspruchs bestehen ab 1. Januar 2002 folgende 

neue Vorschriften: 
 
19.1 Sicherheitsleistung, § 18f UStG 
 
 Bei Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Umsatzsteuerjahreserklärungen kann 

in den Fällen, in denen es entweder zu einer Herabsetzung der bisher zu ent-
richtenden Steuer oder zu einer Steuervergütung kommt, im Einvernehmen mit 
dem Unternehmer eine Sicherheitsleistung verlangt werden. Die Gesetzesbe-
gründung verweist hierzu auf Fälle, in denen die Prüfung der Vorsteuerabzugs-
berechtigung eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann, was zu Liquiditäts-
schwierigkeiten bei dem Unternehmen führen kann. Mit Rücksicht auf diese 
Liquiditätsprobleme kann das Finanzamt den Vorsteueranspruch einvernehm-
lich gegen Sicherheitsleistung zunächst akzeptieren. Freilich kann die Sicher-
heitsleistung nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit längstens für die 
Dauer der notwendigen Prüfung verlangt werden.  

 
19.2 Ordnungswidrigkeit bei Schädigung des Umsatzsteueraufkommen, § 26b UStG 
 
 Nach § 26b UStG handelt ordnungswidrig, wer die in einer Rechnung ausge-

wiesene Umsatzsteuer zum Fälligkeitszeitpunkt nicht oder nicht vollständig 
entrichtet. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 |
geahndet werden. Im Einzelnen bereitet die Vorschrift jedoch Anwendungs- 
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schwierigkeiten, da zunächst einmal unklar ist, in welchem Verhältnis sie zu 
dem Steuerstraftatbestand der Steuerhinterziehung steht, da die hier geregelten 
Fälle normalerweise als Steuerhinterziehung zu qualifizieren waren. Offen-
sichtlich sollen die Finanzbehörden im Vorfeld strafrechtlicher Ermittlungen 
zugreifen können. Unverhältnismäßig erscheint in diesem Zusammenhang al-
lerdings die Höhe der Geldbuße, die das Fünffache der sonstigen im Umsatz-
steuergesetz geregelten Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten beträgt. 

 
19.3 Umsatzsteuer-Nachschau, § 27b UStG 
 
 Nach § 27b UStG dürfen die für die Festsetzung und Erhebung der umsatzsteu-

erbetrauten Amtsträger der Finanzbehörde künftig ohne vorherige Ankündi-
gung und außerhalb einer Außenprüfung (vgl. oben, Ziffern 18.2 bis 18.6) 
Grundstücke und Räume von Personen, die eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit selbständig ausüben, während der Geschäfts- und Arbeitszeit betre-
ten, um Sachverhalte festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein kön-
nen. Wohnräume dürfen gegen den Willen des Inhabers allerdings nur zur 
Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung be-
treten werden. Im Rahmen dieser Umsatzsteuer-Nachschau sind dann auf Ver-
langen Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden vor-
zulegen und Auskünfte zu erteilen.  

 
 Die Vorschrift erscheint problematisch, da die Finanzbehörden Prüfungen in 

den Büro- und Geschäftsräumen des Unternehmers vornehmen können, die 
zwar inhaltlich einer Außenprüfung entsprechen, ohne aber an die für die Au-
ßenprüfung geltenden strengen formalen Anforderungen gebunden zu sein. Zu 
denken ist hier insbesondere an die schriftliche Prüfungsanordnung (s.o., Ziffer 
18.2), die angemessene Zeit vor Beginn der Prüfung bekannt zu geben ist. Zu-
dem ist der sachliche Anwendungsbereich gegenüber einer Außenprüfung er-
weitert: Während diese (neben land- und forstwirtschaftlicher Betätigung) nur 
bei Gewerbetreibenden und Freiberuflern zulässig ist, soll die Umsatzsteuer-
Nachschau alle Personen betreffen, die selbständig beruflich tätig sind, mithin 
auch bei der Vermietung von Geschäftsgrundstücken. 
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